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Wir wünschen Ihnen eine schöne Woche.
„Auf Wiederlesen“ - Ihr Südpfalz Kurier!

Die aktuelle Ausgabe finden Sie auch online 
jeweils unter: https://httpdownload.wittich-foehren.
de/101/101.pdf.
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Ärzte & Apotheken

Corona-Schnelltest-Stationen in der 
Verbandsgemeinde Bad Bergzabern

 ❙ Corona-Testzentrum Bad Bergzabern
Lindelbrunnstraße 6, Bad Bergzabern
Zugang über Kurfürstenstraße
www.testzentrum-badbergzabern.de

 ❙ Praxis Dr. Eckelmann, Bad Bergzabern
Weinstr. 68, 76887 Bad Bergzabern
Begrenzte Kapazität.
Nur mit Terminvereinbarung unter Tel. 06343 939680.

 ❙ Südpfalz-Apotheke, Bad Bergzabern
Eichamtsstraße/Marktstraße, Nähe Straßenprojektamt, 
Bad Bergzabern, Tel. 06343 2594

 ❙ Teststation „Wir testen Sie“ Bad Bergzabern
Schlossgasse 3, Bad Bergzabern
Öffnungszeiten: täglich 8 bis 12 Uhr sowie 15 bis 19 Uhr (auch an 
Samstagen und Sonntagen)
Schwangere, Frauen mit Kindern und Menschen mit Behinderung 
können einen separaten Termin vereinbaren unter Tel. 0176 60502252

 ❙ Corona-Testzentrum Klingenmünster/Pfalzklinikum
Weinstraße 100, 76889 Klingenmünster (auf dem Parkplatz des 
Pfalzklinikums)
Testungen: Mo bis Fr, von 14 Uhr bis 19 Uhr sowie Sa und So, von 
14 Uhr bis 17 Uhr

 ❙ Teststation „Wir testen Sie“ Klingenmünster
Weinstraße 87, Klingenmünster
Öffnungszeiten: Mo bis Fr: 8 bis 12 Uhr sowie So bis Do: 17 bis 19 Uhr
Schwangere, Frauen mit Kindern und Menschen mit Behinde-
rung können einen separaten Termin vereinbaren unter Tel. 0176 
60502252

 ❙ Praxis Dr. Breuner, Steinfeld
Alte Landstraße 2a, Steinfeld
Testungen von 8 bis 10.30 Uhr
Begrenzte Kapazität.
Nur mit Terminvereinbarung unter Tel. 06340 5355

 ❙ Kinderarztpraxis Dr. med. Siegfried Simmet, 
 ❙ Schweigen-Rechtenbach

Gartenstraße 3, 76889 Schweigen-Rechtenbach
Nur mit Terminvereinbarung unter Tel. 06342 6238.
Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Für die angegebenen Daten übernehmen wir keine Gewähr.

VG-Verwaltung

 ❙ Ärztlicher Bereitschaftsdienst
116117 - Eine Nummer für Ihre Gesundheit
Der Patientenservice ist 24 Stunden erreichbar, gebührenfrei und 
ohne Vorwahl. Anrufe werden je nach Vorwahlbereich automatisch zur 
zuständigen Stelle weitergeleitet.

 ❙ Augenarzt
Haben die Augenarztpraxen geschlossen, wenden Sie sich unter der 
Telefonnummer 116117 zunächst an die nächstgelegene Ärztliche 
Bereitschaftspraxis. Die diensthabenden Ärztinnen oder Ärzte ent-
scheiden dann darüber, ob Sie dort behandelt werden können oder 
ob eine Behandlung in einer Augenklinik erforderlich ist.

 ❙ Kinderärztlicher Notdienst
Tel. 06341 19292
Notdienstzentrale Landau, Vincentius-Krankenhaus (neben der Kinderklinik)
Sa, So und an Feiertagen: 9:00 bis 11:00 Uhr, 17:00 bis 19:00 Uhr

 ❙ Zahnarzt
8./9. Januar 2022
Herr Dr. Ulrich Ducke, Zahnärztliche Praxis Dr. Ulrich Ducke, Dr. Ulrike 
Ducke, Am Osterbächel 23, 76855 Annweiler, Tel. 06346 8313
Die Sprechzeiten sind: samstags von 9:00 bis 12:00 Uhr und sonntags 
von 11:00 bis 12:00 Uhr. Auch außerhalb dieser Sprechzeiten ist der 
diensthabende Zahnarzt für Notfälle erreichbar. Weitere Informationen 
und kurzfristige Änderungen entnehmen Sie bitte der Internetseite 
zum zahnärztlichen Notdienst www.zahnnotfall-pfalz.de.

 ❙ Apothekenbereitschaft
01805 258825 + PLZ des Standorts
(0,14 €/min Festnetz; max. 0,42 €/min Mobilfunknetz)
www.lak-rlp.de
Mittwoch, 05.01.2022
Viehstrich-Apotheke, Obere Hauptstr. 79, 76889 Steinfeld, Tel. 06340 1088
Donnerstag, 06.01.2022
Löwen-Apotheke, Marktstr. 4, 76887 Bad Bergzabern, Tel. 06343 4798
Freitag, 07.01.2022
Kur-Apotheke, Hauptstr. 62, 76855 Annweiler, Tel. 06346 8946
Samstag, 08.01.2022
West-Apotheke, Drachenfelsstr. 9, 76829 Landau, Tel. 06341 32621
Sonntag, 09.01.2022
Markt-Apotheke, Marktstr. 22, 76887 Bad Bergzabern, Tel. 06343 93550
Montag, 10.01.2022
Klingbach-Apotheke, Hauptstr. 50, 76865 Rohrbach, Tel. 06349 7370
Dienstag, 11.01.2022
Reben-Apotheke, Im Stift 4, 76889 Klingenmünster, Tel. 06349 1677
Mittwoch, 12.01.2022
Neue-Apotheke, Hauptstr. 45, 76857 Albersweiler, Tel. 06345 953495

 ❙ Krankenhäuser
Klinikum Landau-Südliche Weinstraße
Standort Bad Bergzabern
Danziger Straße 25, 76887 Bad Bergzabern, Tel. 06343 950-0
www.klinikum-ld-suew.de
Edith-Stein-Fachklinik Bad Bergzabern
Wiesenstraße 25, 76887 Bad Bergzabern, Tel. 06343 949-0
www.reha-bza.de
Parkklinik Bad Bergzabern
Kurtalstraße 83-85, 76887 Bad Bergzabern, Tel. 06343 942-0
www.parkklinik-bad-bergzabern.de
Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie
Weinstraße 100, 76889 Klingenmünster, Tel. 06349 900-0
www.pfalzklinikum.de

Technische
Bereitschaftsdienste 

 ❙ Verbandsgemeindewerke
(bei Störungen im Wasser) außer Stadtgebiet Bad Bergzabern
Mo bis So, Tel. 06343 3211 oder 0172 8748603
(bei Störungen im Abwasser/Kanalisation) gesamtes Gebiet der VG
Mo bis So, Tel. 06349 5734 oder 0160 99320797

 ❙ Stadtwerke Bad Bergzabern
(nur bei Störungen bei der Wasserversorgung im Stadtgebiet und 
beim Stromnetz im Stadtgebiet, Pleisweiler-Oberhofen und Winden)
Tel. 06343 9339-0 oder 0171 7506502

 ❙ Störungsdienst Pfalzwerke
Netzteam Kandel, Landauer Straße 28, Tel. 07275 9554-10
bei Störungen im Stromnetz, Tel. 0800 7977777

Auf einen Blick
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Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern 
Info zu Dienstleistungen, Öffnungszeiten und Terminreservierungen 

 
 

Öffnungszeiten im Bürgerbüro: 
 

Montag, Dienstag und Freitag:  08:00 bis 12:30 Uhr 
Donnerstag:  14:00 bis 17:30 Uhr 

 
 

 
 
 
Ausschließlich folgende Dienstleistungen sind ohne Terminvereinbarung möglich: 
 

 Beantragung von Führungszeugnissen, Gewerbezentralregisterauszügen 
- Ausgabe von bereits beantragten Personalausweisen und Reisepässen 
 Verkauf von Müllsäcken (Windel-, Papier- und Restmüllsäcke) 
 Fertigung von Beglaubigungen 
 Ausstellung von Meldebescheinigungen für bereits angemeldete Personen 

- Melderegisterauskünfte und Untersuchungsberechtigungsscheine 
 
Gelbe Wertstoffsäcke  
Abholung im Schlossinnenhof (Zugang über die Schlossgasse) 
Montag bis Donnerstag:  08:00 bis 16:00 Uhr 
Freitag:  08:00 bis 12:00 Uhr 
 
Online-Angebote  www.vg-bad-bergzabern.de 
 

Online-Terminreservierung 
Für Dienstleistungen des Bürgerbüros können über die Internetseite der Verbandsgemeinde online 
Termine reserviert werden. Bitte bringen Sie die Reservierungsbestätigung zum Termin mit.  
Sie werden am Seiteneingang (Schlossparkplatz) abgeholt. 
 

Online abrufbare Informationen/Anträge  
 Hundesteueranmeldung und -abmeldung 
 Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht 
 Steuerformulare / Schwerbehindertenausweis / Müllkalender u.v.m 

 
 
Terminpflicht für alle weiteren Dienstleistungen 
Dienstleistungen der Fachabteilungen können nach wie vor nach Terminvereinbarung mit den 
entsprechenden Sachbearbeitern in Anspruch genommen werden.  
 
 
Kontakt 
 

Terminreservierung 
 www.vg-bad-bergzabern.de für Dienstleistungen des Bürgerbüros (siehe Auflistung) 
 telefonisch direkt beim zuständigen Sachbearbeiter (Verzeichnis im Internet) 
 Telefonzentrale unter Tel. 06343 701-0 

 

Per Mail  
 Bürgerbüro:  buergerbuero@vgbza.de 
 VG-Werke:  vg-werke@vgbza.de 
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Technische
Bereitschaftsdienste 

 ❙ Störungsdienst Pfalzgas
Bad Bergzabern, Dörrenbach, Gleiszellen-Gleishorbach, Klingenmünster, 
Oberotterbach, Pleisweiler-Oberhofen, Schweigen-Rechtenbach
Tel. 06233 6040 oder Tel. 0800 1003448

 ❙ Störungsdienst Erdgas Thüga Energienetze GmbH
Barbelroth, Dierbach, Hergersweiler, Kapellen-Drusweiler, Kapsweyer, 
Niederhorbach, Niederotterbach, Oberhausen, Schweighofen, Steinfeld
Tel. 0800 0837111

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern

 ❙ Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern 
Verwaltungsgebäude Schloss

Königstraße 61, 76887 Bad Bergzabern
Postanschrift: 76883 Bad Bergzabern, Postfach 1313
E-Mail: info@vgbza.de, www.vg-bad-bergzabern.de
Zentrale: Tel. 06343 701-0, Fax: 06343 701-705
- Sprechzeiten: Mo bis Fr 08.30 bis 12.00 Uhr, Di 14.00 bis 16.00 Uhr, 
Do 14.00 bis 18.00 Uhr

 ❙ Öffnungszeiten Bürgerbüro
Tel.: 06343 701-250. Bitte geänderte Öffnungszeiten auf Seite 3 
beachten.

 ❙ Archiv
Termine nach Vereinbarung.
Kontakt: Donnerstags unter Tel. 06343 701-716 sowie per E-Mail an 
archiv@vgbza.de

 ❙ Rentenstelle
Die Rentenstelle ist vormittags unter Telefonnummer 06343 701-221 
oder -222 sowie per E-Mail an rentenangelegenheiten@vgbza.de zu 
erreichen.

 ❙ Bauhof der Verbandsgemeinde
Brückwiesenstraße 3, Kapellen-Drusweiler Tel. 06343 5644

 ❙ Konten der Verbandsgemeindekasse
Sparkasse Südpfalz, BLZ 548 500 10, Kontonr. 75
IBAN: DE21 5485 0010 0000 0000 75, BIC: SOLADES1SUW
VR Bank Südliche Weinstraße - Wasgau eG, BLZ 548 913 00, 
Kontonr. 27308
IBAN: DE34 5489 1300 0000 0273 08, BIC: GENODE61BZA

 ❙ Tourist-Information Bad Bergzaberner Land
Kurtalstraße 27, 76887 Bad Bergzabern, Tel. 06343 9896-60
Mo-Fr: 9-14 Uhr

 ❙ Erreichbarkeiten der Taxen in Bad Bergzabern
Grundsätzlich haben die drei in Bad Bergzabern ansässigen Taxiun-
ternehmen eine dauerhafte Beförderungspflicht.
Zu folgenden Zeiten wurde auf Wunsch dieser Taxiunternehmen ein 
Schichtplan erstellt:
Sonntag, 19:00 Uhr bis Montag, 06:00 Uhr ......................... Taxi Drieß,
(06343 9395951 und 0175 9160804)
Montag, 19:00 Uhr bis Dienstag, 06:00 Uhr ......................... Taxi Drieß,
(06343 9395951 und 0175 9160804)
Dienstag, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 06:00 Uhr ...............  Taxi Pfalzgraf,
(06343 6100148)
Mittwoch, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 06:00 Uhr ............ Taxi Pfalzgraf,
(06343 6100148)
Donnerstag, 19:00 Uhr bis Freitag, 06:00 Uhr............... Taxi Leischner,
(06343 4763)
Die Taxiunternehmen, die zu diesen Zeiten keinen Fahrdienst haben, 
weisen mittels Anrufbeantworter darauf hin. 
Gleichzeitig wird die Telefonnummer des diensthabenden Taxiunter-
nehmens dem Anrufer bekanntgegeben. 
Dadurch ist gewährleistet, dass jeder Fahrgast die Möglichkeit hat, 
das diensthabende Taxiunternehmen zu erreichen.
Außerhalb dieser Zeiten besteht für alle Unternehmen eine Betriebs-
pflicht.

Soziale Einrichtungen /
Beratungsdienste  

 ❙ AIDS-Beratung
Anonyme Informationen und Beratung, HIV-Antikörper-Test 
Sprechzeiten: Do 14.00-15.00 Uhr oder nach Vereinbarung, Tel. 
06341 940-604

 ❙ Ambulanter Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst, 
Landau/SÜW

Tel. 06341 942946

 ❙ Arbeiter-Samariter-Bund e.V. Bad Bergzabern
(Sozialstation, Essen auf Rädern, Hausnotruf), Tel. 06343 7811

 ❙ Arbeiterwohlfahrt
Tel. 07275 5691

 ❙ Berufsbegleitender Dienst (BBD)
Beratung bei gesundheitlichen Problemen im Arbeitsleben, Landau, 
Tel. 06341 9273-10 und -14

 ❙ BüroLichtBlick
Organisationshilfe, Tel. 06343 931775
Sprechzeiten: montags, 10-12 Uhr, im Haus der Familie, Luitpoldstr. 22

 ❙ Christlicher Krankenpflegeverein e.V
- Projekt Nachbarschaftshilfe für Dörrenbach, Oberotterbach, Schwei-
gen-Rechtenbach und Schweighofen
Tel. 06343 4794

 ❙ Deutsche Multiple-Sklerose-Gesellschaft
Tel. 0173/665218 und 06345 7457

 ❙ Diakonie Pfalz
Haus der Diakonie Landau-Bad Bergzabern | Region Mitte
Sozial-/Lebensberatung, Schwangerschafts-/Schwangerschaftskon-
fliktberatung,
Kur- und Erholungsberatung,
Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE)
Herzog-Wolfgang-Straße 5, Bad Bergzabern
Mo: geschlossen, Di-Fr: 9:00-12:00 Uhr, Di-Do 14:00-16:00 Uhr
Termine nach vorheriger Vereinbarung!
Tel. 06343 7060070, E-Mail: slb.badbergzabern@diakonie-pfalz.de

 ❙ DRK Ortsverein Bad Bergzabern e.V.
Altkleidersammlung, Sanitätsdienst, Tel. 06343 1059 (AB),
info@drk-bza.de, www.drk-bza.de
www.rotkreuzkurse.de, Erste Hilfe Kurse und Hausnotruf DRK Sozial-
zentrum LD, Tel. 06341 92910.

 ❙ Ergänzende unabhängige Teilhabeberatungsstelle Landau
Unabhängige Beratungsstelle für Menschen mit Behinderungen und 
psychischen Beeinträchtigungen sowie für deren Angehörige, Tel 
06341-7039935

 ❙ Essen auf Rädern
Mobiler Sozialer Hilfsdienst
Tel. 06343 7811
Ökumenische Aktion für den Stadtbereich BZA
Tel. 06343 2266 und 9512615

 ❙ Fachdienst für Hörgeschädigte
Frankenthal (Fax-Nr.), Tel 06233 345827

 ❙ Frauenbüro Südliche Weinstraße
Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, An der Kreuzmühle 2, Landau, 
Tel. 06341 940-120
(Beratung von Frauen in Krisen- und Notsituationen, Aufnahme in 
die Frauenschutzwohnung des Landkreises SÜW, Gleichstellung von 
Mann und Frau, Beratung nach telefonischer Vereinbarung)

 ❙ Gemeindeschwester plus
Verbandsgemeinden Annweiler und Bad Bergzabern (Bad Bergz-
abern (Stadt), Böllenborn, Gleiszellen-Gleishorbach, Klingen-
münster, Pleisweiler-Oberhofen)
Frau Ute Wingerter, Tel. 06341 940-656, ute.wingerter@suedliche-
weinstrasse.de
Verbandsgemeinden Offenbach/Queich und Bad Bergzabern 
(Barbelroth, Birkenhördt, Dierbach, Dörrenbach, Hergersweiler, 
Kapellen-Drusweiler, Kapsweyer, Niederhorbach, Niederotterbach, 
Oberhausen, Oberotterbach, Oberschlettenbach, Schweigen-Rech-
tenbach, Schweighofen, Steinfeld und Vorderweidenthal)
Frau Sigrid Hauck-Vollmar, Tel. 06341 940-657, sigrid.hauck-vollmar@
suedliche-weinstrasse.de

Auf einen Blick
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 ❙ Weißer Ring
Hilfe für Opfer von Straftaten, Tel. 116 006

 ❙ ZAS-Büro „Rat und Tat“ im Haus der Familie
Luitpoldstraße 22, Zentrale Anlaufstelle für Senioren 
Mo-Fr- 9:00-12:00 Uhr, Tel. 06343-6100682

Öffnungszeiten

 ❙ Rebmeerbad Bad Bergzabern (Hallenbad)
Friedrich-Ebert-Str. 40, Tel. 06343 7120
Öffnungszeiten ab 18.12.2021:
Montag, Mittwoch und Freitag: 7:00 bis 21:00 Uhr
Dienstag und Donnerstag: 7:00 bis 19:00 Uhr
Samstag und Sonntag: 10:00 bis 15:30 Uhr
Über die Feiertage gelten geänderte Öffnungszeiten.
Der Hallenbadbetrieb unterliegt den Bestimmungen der jeweils gel-
tenden Corona-Bekämpfungsverordnung. 
Über die aktuell geltenden Zugangsregelungen wird auf der Internet-
seite der Schwimmbäder informiert. https://bad-bergzabern.baeder-
suite.de/de

 ❙ Südpfalz Therme Staatsbad Bad Bergzabern GmbH
Kurtalstraße 27, Information unter Tel. 06343 9340-10
Therme/Sauna:
täglich 9-22 Uhr (dienstags ganztägig Damensauna, außer an Feierta-
gen und in den Weihnachtsferien)
Fr und Sa: 9-23 Uhr
Salzgrotte:
täglich zur vollen Stunde von 10 bis 18 Uhr
Wellness/Physiotherapie:
täglich 9-20 Uhr - auch am Wochenende
Boutique:
täglich 10-13.30 Uhr & 14-18 Uhr
Thermen Gastronomie:
täglich 9-21.30 Uhr
Fr und Sa: 10-22 Uhr
Ruhetage: 24.12., 25.12. und 01.01.. Am 31.12.
ist von 9-16 Uhr geöffnet
Gutscheine für das Angebot der Therme sind im Online-Shop 
erhältlich.

 ❙ Stadtmuseum
Museum der Stadt Bad Bergzabern, Königstraße 45, im historischen 
Renaissance-Gebäude „Zum Engel“.

 ❙ Westwallmuseum Bad Bergzabern,  
Kurfürstenstraße 21

Von Karfreitag bis 31. Oktober jeden 2. und 4. Sonntag sowie an allen 
Feiertagen, jeweils von 11.00 bis 17.00 Uhr.
Winterpause vom 1. November bis Karfreitag des Folgejahres!
Führungen für Gruppen sind auch während der Winterpause ab 15 
Personen möglich.
Mehr Informationen unter
www.otterbachabschnitt.de<http://www.otterbachabschnitt.de>.

 ❙ Bad Bergzaberner Zinnfigurenmuseum  
Haus Wilms am Marktplatz

Werktags geöffnet von 09.00 - 12.00 und 14.00 - 18.00 Uhr,
samstags von 09.00 - 13.00 Uhr.
Gruppen nach Vereinbarung unter Tel. 06343-939172

 ❙ Pfalzklinikum Klingenmünster, Weinstraße 100
Dauerausstellung „NS-Psychiatrie in der Pfalz“ ist aufgrund der 
aktuellen Infektionslage durch Corona bis auf weiteres geschlossen, 
ebenso finden keine öffentlichen Führungen statt.

 ❙ Büchereien in der Verbandsgemeinde  
Bad Bergzabern

Stadtbücherei Bad Bergzabern
Königstraße 1, Tel. 06343 61691
Mo, Mi 15:00-18:00 Uhr und Fr 9:00-12:00 Uhr
Bücherei Kapsweyer
Mi, 16:00-18:00 Uhr, Tel. 06340 9194150
Bücherei Klingenmünster
Mi und Fr 16:30-18:30 Uhr
E-Mail: buecherei@klingenmuenster.de
Bücherei Oberotterbach
Fr, 16:00-18:00 Uhr
Katholische öffentliche Bücherei im Pfarrheim Steinfeld
Mo, 16:00-18:00 Uhr, Tel. 06340 9186772
E-Mail: koeb.steinfeld@bistum-speyer.de

 ❙ Gesundheitsamt
Kreisverwaltung, Landau, Arzheimer Str. 1, Tel. 06341 940-0

 ❙ Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“
www.hilfetelefon.de, Tel. 0800 0116016

 ❙ Kontaktstelle für psychisch kranke Menschen
Kandel, Bismarckstr. 15, Tel. 07275 913063

 ❙ Ökumenische Nachbarschaftshilfe  
Gleiszellen-Gleishorbach und Klingenmünster

Tel. 06349 9630966

 ❙ Ökumenische Sozialstation
Herzog-Wolfgang-Straße 5, Tel. 06343 989899-0

 ❙ Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie
Ess-Störungen Kinder- und Jugendpsychiatrie, 
Kontakt: KJP-Essstoerung@pfalzklinikum.de
Drogen-Info-Telefon Legale Drogen (Alkohol, Medikamente usw.) 
Tel. 06349 900-2555
Drogen-Info-Telefon Illegale Drogen (Haschisch, Heroin usw.), 
Tel. 06349 900-2525 Mo, Mi und Fr, 14:30 bis 16:00 Uhr
Gruppe für Angehörige von Menschen mit Borderline-Erkrankungen 
treffen sich am 06.01., 04.04., 04.07. und am 07.11.2022, 18.00 bis 
19.30 Uhr, Tel. 06349 900-2120.
Gruppe für Angehörige von Menschen mit bipolaren Störungen und 
Depressionen jeden 2. Dienstag im Monat, 18:00 bis 19:30 Uhr, 
Tel. 06349 900-2117
Selbsthilfegruppe Ein- und Durchschlafstörungen jeden 1. Do im 
Monat, ab 19:00 Uhr, Tel. 06349 900-2180

 ❙ Pflegestützpunkt
Beratung und Hilfen für pflegebedürftige, kranke und behinderte Men-
schen/Angehörige, Tel. 06343 6100851

 ❙ Rheuma-Liga Bad Bergzabern
Ansprechpartner zu Terminen und Therapien des Funktionstrainings in 
der Südpfalz Therme, Frau Gertrud Mertz, Tel. 06343 1735

 ❙ SAPV LD/SÜW,  
Spezialisierte ambulante palliative Versorgung

Stützpunkt LD/SÜW im Palliativnetz Süd- und Vorderpfalz
Beratung zur spezialisierten ambulanten palliativen Versorgung, 
Tel. 06341 3807-40.

 ❙ Selbsthilfegruppe Hämochromatose Südpfalz
Tel. 06340 8697

 ❙ Selbsthilfegruppe Osteoporose e.V. Bad Bergzabern
Tel. 06343 9516050

 ❙ Selbsthilfegruppe Parkinson SÜW / Landau
Tel. 06349 990215

 ❙ Seniorenbüro im Haus der Familie
Luitpoldstr. 22, Seniorenreferent Rainer Brunck, Tel. 06343 6100680

 ❙ SILBERRUF
kostenloses telefonisches Gesprächsangebot für Senioren in SÜW, 
Tel. 0800 500 50 20 (montags, freitags und sonntags 18 bis 20 Uhr, 
dienstags 9 bis 11 Uhr).

 ❙ SKFM Betreuungsverein  
für den Landkreis SüW e.V.

Offenbach an der Queich, Hochstadter Str. 2a, Tel. 06348-316396 11

 ❙ Sozialpsychiatrischer Dienst
Beratung, Vermittlung und Unterstützung für psychisch Kranke, 
Suchtkranke, alte Menschen sowie für Menschen in Konfliktsituatio-
nen und deren Angehörige
Sprechzeiten in der Kreisverwaltung Landau: 8.30-12.30 Uhr und Do 
14.00-18.00 Uhr, nach vorheriger telefonischer Vereinbarung unter Tel. 
06341 940-621
Sprechzeiten in der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergz-
abern:
Sprechzeiten jeden 1. und 3. Di im Monat, 14.00-16.00 Uhr, nach vor-
heriger telefonischer Vereinbarung unter Tel. 06341 940626

 ❙ Tafel Bad Bergzabern e.V.
Tel. 06343 610696

 ❙ Telefonseelsorge
Hilfe in seelischer Not, Tel. 0800 1110111 und 1110222

 ❙ VdK Kreisverband Landau
Beratung und Hilfe, Tel. 06341 86790
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Amtliche Mitteilungen aus der 11. Sitzung 
des Haupt- und Finanzausschusses  

der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern 
vom 23. November 2021

Der Haupt- und Finanzausschuss beriet über den Entwurf des Haus-
haltsplans 2022 der Verbandsgemeinde. Abschließend war man sich 
einig, den Haushaltsentwurf auf Grundlage der heutigen Beratungen 
in den Fraktionen zu beraten.
Der Haupt- und Finanzausschusses empfahl dem Verbandsgemein-
derat einstimmig, die Satzung über die Erhebung von Benutzungsge-
bühren der Schwimmbäder in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern 
in der vorliegenden Fassung festzustellen.
Der Verbandsgemeinderat hat durch Beschlüsse vom 19.12.2017 und 
17.12.2019 den Haupt- und Finanzausschuss ermächtigt, im Rahmen 
der energetischen Sanierung der Verbandsgemeindesporthalle not-
wendige Vergabeverfahren einzuleiten und Aufträge zu vergeben. Im 
Zuge der in der Folge vom Ausschuss gefassten Beschlüsse wurde 
stets darauf hingewiesen, dass die Deckung der entstandenen Mehr-
kosten zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen der Gesamtfinanzie-
rung vom Verbandsgemeinderat zu beschließen sein wird und dass 
Kreditermächtigungen voraussichtlich in höherem Maß in Anspruch zu 
nehmen sein werden als geplant. 
Der Ausschuss beschloss mit 11 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen 
folgende Empfehlung an den Verbandsgemeinderat: Die direkt 
zurechenbaren Kosten der energetischen Sanierung der Verbands-
gemeindesporthalle in Höhe von 5.215.440,39 Euro sowie die im 
Rahmen der Sanierung durch begleitende, über die Planung hinaus-
gehenden Maßnahmen entstandenen Kosten in Höhe von 323.180,74 
Euro werden ebenso anerkannt wie die Finanzierung über die Bundes-
förderung sowie den Zahlungsmittelbestand (einschließlich Spenden 
für Kunst am Bau in Höhe von 13.500,00 Euro) einerseits und Darlehen 
in Höhe von 1.832.500,00 Euro andererseits.
Der Haupt- und Finanzausschuss empfahl, die Erneuerung der 
Beleuchtung in den Grundschulen Dörrenbach und Gleiszellen aus-
zuschreiben. 
Der Bürgermeister wurde ermächtigt, die Aufträge nach Prüfung der 
Angebote im Einvernehmen mit den Beigeordneten an den günstigs-
ten Bieter zu vergeben.
Der Haupt- und Finanzausschuss empfahl dem Verbandsgemeinde-
rat, die Umsetzung der Hochwasser- und Starkregenvorsorge durch 
die Aufstellung der Konzepte, die die Gewässereinzugsbereiche 
Horbach, Erlenbach-Ost, Otterbach, Viehstrich und Erlenbach-West 
betreffen, weiterzuführen. Die Verwaltung wurde beauftragt, einen 
neuen Zuschussantrag im MIP einzustellen und bei Vorliegen der 
Bewilligung die Ausschreibung, aufgeteilt in Lose mit Zulassung der 
Einzelabgabe, zu veröffentlichen.
Der Vorsitzende und der Erste Beigeordnete erläuterten den aktuellen 
Sachstand zum Neubau Feuerwehrgerätehaus Klingenmünster. Die 
Entwurfsplanung soll in Kürze vorliegen, diese ist dann zu beraten und 
zu beschließen. Im Haushalt 2022 sind Mittel für die Planung vorge-
sehen.
Der Erste Beigeordnete Engelhard berichtete, dass die noch vorhan-
denen Sirenen beim kürzlich durchgeführten Funktionstest überwie-
gend auch funktioniert haben. Hinsichtlich einer künftigen Nutzung 
der vorhandenen Sirenen zur Alarmierung wurde erläutert, dass eben 
diese über die Leitstelle nicht möglich ist. 
Ebenso sind unterschiedliche Alarmierungen nicht möglich.
Der Vorsitzende erläuterte, dass sich bei der Entwicklung der Schü-
lerzahlen an den Grundschulen Bad Bergzabern und Dörrenbach 
steigende Tendenzen abzeichnen, die voraussichtlich mindestens vor-
übergehend zu einer Raumknappheit führen. Im Hinblick auf etwaige 
Entscheidungen zur Schaffung von Räumen wird zur Grundlagener-
mittlung die Erarbeitung eines Schulentwicklungsplanes durch einen 
externen Dienstleister angestrebt.
Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung empfahl der Ausschuss dem Ver-
bandsgemeinderat die Beförderung einer Beamtin und eines Beam-
ten. Weiterhin stimmte der Ausschuss der Einstellung eines neuen 
Klimaschutzmanagers zu.

VG-Verwaltung

Eigentümer und Pächter von Grundstücken 
an Wirtschaftswegen werden  

hiermit aufgefordert, das erforderliche 
Lichtraumprofil herzustellen

Die Nutzung der Wirtschaftswege wird beeinträchtigt, wenn Hecken, 
Sträucher oder Baumäste in Wege hineinwachsen, so dass Fahrzeuge 
auf die gegenüberliegenden Bankette ausweichen müssen und die 
Bankette hierdurch beschädigt werden.
Entsprechend der Verkehrssicherungspflicht sind Wege bis zu einer 
Höhe von 4,50 m freizuhalten. Der Überwuchs ist bündig bis zur 
Grundstücksgrenze zurückzuschneiden. (Weiterer erforderlicher 
Rückschnitt ist zeichnerisch dargestellt.)

Amtlicher Teil

Verbandsgemeinde

Amtliche Mitteilungen aus der 2. Sitzung des 
Bau-, Planungs- und Umweltausschusses 
der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern 

vom 21. Oktober 2021
Bürgermeister Bohrer teilte dem Bau-, Planungs- und Umweltaus-
schuss mit, dass seitens der Verbandsgemeinde die 3. Fortschreibung 
des Flächennutzungsplanes beabsichtigt ist. Er begrüßte deshalb zu 
diesem Tagesordnungspunkt Herrn Rodeck vom Architekturbüro BIT 
Stadt + Umwelt GmbH aus Karlsruhe, welches mit den Planungsar-
beiten zu dieser Fortschreibung beauftragt ist.
Herr Rodeck informierte den Ausschuss zunächst über
- die anhand des regionalen Siedlungsflächenmonitorings 
RAUM+Monitor in Abstimmung mit den Ortsbürgermeistern erfolgte 
Ermittlung der in den Gemeinden vorhandenen Flächenpotentiale 
sowie
- die auf der Grundlage der vom Raumordnungsverband vorgegebe-
nen Berechnungsmethodik ermittelten Flächenbedarfe.
Im Anschluss stellte Herr Rodeck die Vorschläge zur Entwicklung von 
Wohnbauflächen für die einzelnen Ortsgemeinden unter Benennung 
der vorhandenen Flächenpotentiale sowie der lt. Bedarfsberechnung 
zustehenden Bauflächen vor und nahm zu entsprechenden Rückfra-
gen aus dem Gremium Stellung.
Abschließend wurde seitens des Bau-, Planungs- und Umweltaus-
schusses Folgendes festgestellt:
Der Ausschuss nimmt die vorliegende Planung sowie die hierzu ergan-
genen Erläuterungen zur Kenntnis und empfiehlt, diese zur weiteren 
Prüfung an die einzelnen Fraktionen weiterzuleiten. Sodann sollte im 
Rahmen einer weiteren Ausschusssitzung eine Empfehlung für den 
Verbandsgemeinderat erfolgen. Die Ausweisung einer PV-Freiflächen-
anlage in der Gemarkung Birkenhördt soll bereits vorab im Rahmen 
eines separaten Zielabweichungsverfahrens weiterverfolgt werden.

VG-Verwaltung

Amtliche Mitteilungen aus der 1. Sitzung  
des Rechnungsprüfungsausschusses  

der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern 
vom 11. November 2021

Hermann Augspurger wurde einstimmig bei einer Enthaltung zum Vor-
sitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses gewählt.
Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung fanden die Prüfungen der Belege 
und der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 statt.

VG-Verwaltung

Amtliche Mitteilungen aus der 2. Sitzung des 
Schulträger- und Schulsportausschusses 
der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern 

vom 16. November 2021
Nach einer kurzen Einleitung und Verlesung der Verpflichtungsfor-
mel und Belehrung über die Obliegenheiten ihres Amtes verpflichtete 
Bürgermeister Bohrer die Mitglieder Caroline Schwarz und Hendrik 
Schnepper.
Der Ausschuss beriet den Schulhaushalt für das Haushaltsjahr 2022.
Bei der Einnahmenseite haben sich kaum Änderungen ergeben. Bei 
allen Grundschulen wurden Mittel für den Bundeszuschuss aus dem 
DigitalPakt berücksichtigt. Ebenso wurde bei der Grundschule Dör-
renbach ein Bundeszuschuss für die Umstellung der Beleuchtung auf 
LED und bei der Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach für die Hei-
zungssanierung eingeplant.
Den größten Anteil machen bei der Ausgabenseite, neben den Perso-
nalausgaben, die Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen an den Grund-
schulen aus.
Im allgemeinen Schulhaushalt (Schulträger) wurden 5.000 Euro für die 
Erstellung eines Schulentwicklungsplans durch ein externes Büro ein-
geplant.
Im Vergleich zum Jahr 2021 hat sich die Schulumlage um 0,08 v. H. 
verringert. Das heißt, dass die Schulumlage 2022 auf 7,61 v. H. fest-
gelegt werden soll. Die Gesamtkosten der Schulumlage 2022 belau-
fen sich auf 1.649.992,72 Euro. Bei den Investitionen ist bei allen 
Grundschulen der Einbau von raumlufttechnischen Anlagen in den 
Klassenräumen eingeplant. Hierfür erhält die Verbandsgemeinde eine 
Bundesförderung in Höhe von rd. 80 %.

VG-Verwaltung
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Der Stadtrat Bad Bergzabern beschloss einstimmig bei 3 Enthaltun-
gen, den Nachtragsauftrag in Höhe von 20.404,22 Euro an die Fa. 
Hambsch Tiefbau GmbH aus Bellheim, zu erteilen.
Aus Gründen einer ansprechenden Bepflanzung der Grünanlagen der 
„Freifläche auf dem Damm“ ist es erforderlich, den im Zuge der Bau-
maßnahme angeschütteten Rohboden mit einer ca. 20 cm starken 
Schicht aus Oberboden abzudecken. Ursprünglich war vorgesehen, 
den Oberboden von der Baustelle „Freilegung
des Erlenbachs“ anliefern zu lassen. Alternativ zu dem Oberboden 
des Kurparkes hat es sich angeboten, den im Zuge der Baumaß-
nahme des Tunnels bei Dörrenbach gewonnenen Oberboden für die 
Abdeckung an der „Freifläche auf dem Damm“ heranzuziehen. 
Der Stadtrat Bad Bergzabern beschloss einstimmig bei 6 Enthal-
tungen den Nachtragsauftrag in Höhe von 4.995,18 Euro an die Fa. 
Hambsch Tiefbau GmbH aus Bellheim.
Dem Stadtrat lagen verschiedene Bauvorhaben zur Beratung und 
Beschlussfassung vor.
Wohnhausneubau in der Wiesenstraße: Für drei notwendige Befreiun-
gen reichte der Bauherr einen Befreiungsantrag nach. Der Vorsitzende 
berichtete von einem Telefonat mit dem Architekten. Von diesem 
wurde zugesagt, dass die Firsthöhe von 5m eingehalten wird und der 
geplante Pool entfällt. Ein entsprechender Bauantrag wird dazu nach-
gereicht. 
Nach eingehender Diskussion war sich der Stadtrat Bad Bergzabern 
einstimmig einig, dass dem Bauvorhaben unter diesen Voraussetzun-
gen entsprochen werden kann. Der Ausbildung des Daches mit meh-
reren Walmdachflächen wurde zugestimmt.
Bauantrag zur Errichtung von Werbeanlagen in der Landauer Straße: 
Der Stadtrat stimmt den beantragten Werbeanlagen einstimmig bei 1 
Enthaltung nicht zu.
Umnutzung des ehemaligen Schwesternwohnheims zum Hotel in den 
Geschossen UG, EG und OG in der Kurtalstraße: Nach eingehender 
Diskussion lehnte der Stadtrat Bad Bergzabern mit 10 Ja-Stimmen, 2 
Gegenstimmen und 6 Enthaltungen das Vorhaben ab und forderte die 
Vorlage eines Stellplatznachweises für das Gesamtensemble sowie 
einen Freiflächenplan.
Anfrage an die Stadt zur Errichtung einer Photovoltaikanlage In der 
Oberen Berggasse (Denkmalschutzzone): Der Vorsitzende informierte 
die Stadtratsmitglieder, dass laut Mitteilung vom Städteplaner sowie 
von der Denkmalpflege der Kreisverwaltung eine Errichtung einer 
Photovoltaikanlage, zumindest soweit diese von außen, was in die-
sem Fall die höhergelegene Luitpoldstraße wäre, ersichtlich ist, nicht 
genehmigungsfähig ist. Hierzu entstand eine Diskussion zwischen 
den Stadtratsmitgliedern. Im Bau- und Planungsausschuss wurde 
vorgeschlagen, die Satzung hinsichtlich dieser Festsetzung nochmals 
im Ausschuss zu überprüfen und ggf. zu ändern.
Der Vorsitzende erläutert nochmals den Werdegang und die Umset-
zung der Teichentfernung am Haus des Gastes.
Die Verwaltung wurde um Überprüfung gebeten, ob über der Was-
sertretanlage im Kurpark ein Sonnensegel angebracht werden kann.
Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung beschloss der Stadtrat, zwei 
Sanierungsmaßnahmen in der historischen Innenstadt zuzustimmen 
und den entsprechenden Zuschuss zu gewähren. Weiterhin beschloss 
der Stadtrat bei einem Bauvorhaben, dass der Balkon wie geplant 
errichtet werden kann. Ein entsprechender Befreiungsantrag soll 
vorgelegt werden. Die Stadtspitze wurde ermächtigt diesen zu unter-
schreiben. 
Ebenfalls stimmte der Stadtrat der Übernahme von Kosten für Material 
und Farbe eines neuen Anstrichs im ehemaligen Culinarium unter Vor-
aussetzungen zu. Abschließend wurde der Stadtrat vom Vorsitzenden 
noch über eine Neuverpachtung eines Gartengrundstücks informiert.

VG-Verwaltung

Amtliche Mitteilungen aus der 19. Sitzung 
des Stadtrates der Stadt Bad Bergzabern 

vom 28. Oktober 2021
Im Rahmen der Einwohnerfragestunde beantwortete der Vorsitzende 
Fragen zum Fortgang der Sanierung des „Engel“ sowie zu einem Bau-
vorhaben bzgl. Entscheidungen seitens der Denkmalpflege.
Gegen den Bewilligungsbescheid „Förderung der Forstwirtschaft“ 
vom 24.08.2021 hat der Stadtbürgermeister zur Wahrung der Wider-
spruchsfrist entschieden Widerspruch einzulegen. Dies ist mit Schrei-
ben vom 16.09.2021 geschehen. 
Der Stadtrat stimmte einstimmig der Einlegung des Rechtsbehelfs 
und der Aufrechterhaltung desselben zu.
Der Stadtrat beschloss, die Herstellung des Fundamentes und die 
Aufstellung der Skulptur auf dem Bahnhofskreisel beschränkt auszu-
schreiben und ermächtigte den Stadtbürgermeister, den Auftrag an 
den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.
Auf Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses beschloss der 
Stadtrat, den Auftrag zur Ausführung des Winterdienstes im Stadtge-
biet an die Firma Seuferle, Lohnunternehmen aus Niederhorbach im 
Rahmen eines Dienstleistungsvertrages für die nächsten fünf Jahre 
zu vergeben.

Der Rückschnitt ist von den Eigentümern oder Pächtern auszufüh-
ren, deren Grundstücke an Wirtschafts- und Waldwege angrenzen. 
Der Rückschnitt muss von 1. Oktober bis spätestens 28. Februar 
erfolgen.
Die Ortsgemeinden weisen darauf hin, dass im Zuge gemeindeeigener 
Freischneidemaßnahmen ggf. behindernder Überwuchs durch eine 
ausführende Firma beseitigt wird und behaltem sich vor, die Kosten 
des hieraus entstehenden Mehraufwands den betreffenden Eigentü-
mern in Rechnung zu stellen.

Verbandsgemeindeverwaltung

Bad Bergzabern

Amtliche Mitteilungen aus der 18. Sitzung 
des Stadtrates der Stadt Bad Bergzabern 

vom 30. September 2021
Auf Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses beschloss der 
Stadtrat einstimmig die Änderungen des Gesellschaftervertrages der 
Staatsbad Bad Bergzabern GmbH in vorliegender Form.
Auf Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses beschloss der 
Stadtrat einstimmig bei 2 Enthaltungen, den vorliegenden Jahresab-
schluss für das Haushaltsjahr 2015 festzustellen. Dem Stadtbürger-
meister und den Beigeordneten sowie dem Bürgermeister und den 
Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern wurde ein-
stimmig bei 2 Enthaltungen Entlastung für das Haushaltsjahr 2015 
erteilt.
Auf Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses wurde ein-
stimmig beschlossen, die Hebesätze für Realsteuern, Hundesteuer, 
Kampfhundesteuer sowie die Beiträge zum Bau und zur Unterhaltung 
von Wirtschaftswegen für das Haushaltsjahr 2022 wie im Jahr 2021 
zu belassen.
Für die Einrichtung einer Jugendvertretung wurde ein gemeinsamer 
Antrag von der SPD-Fraktion und Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion 
eingereicht. Der Stadtrat der Stadt Bad Bergzabern stimmte der Ein-
richtung einer Jugendvertretung einstimmig zu.
Es ist beabsichtigt, die Hinterlegung jeweils einer Design-Anmeldung 
zum Schutz der unterschiedlichen Grafiken des “Böhämmer-Vögel-
chens“ sowie des “Hamecker-Männchens“ von Herrn Frank Cmuchal 
und die beiden Begriffe „Böhämmer“ und “Hamecker“ zum Schutz 
als Wortmarke durch die “Patentanwälte Dr. Keller / Schwertfeger“ 
aus Landau in der Pfalz vornehmen zu lassen. Mit 8 Ja-Stimmen, 2 
Nein-Stimmen und 8 Enthaltungen beschloss der Stadtrat, die bei-
den Design-Anmeldungen sowie die beiden Markenanmeldungen 
der Wörter “Böhämmer“ und “Hamecker“ durch die “Patenanwälte 
Dr. Keller / Schwertfeger“, wie von dort vorgeschlagen, vornehmen 
zu lassen. Der Stadtbürgermeister wurde ermächtigt, eine Abstim-
mung mit der genannten Winzergesellschaft bzgl. der Eintragung des 
Begriffs “Hamecker“ herbeizuführen und je nach dem Ergebnis ggf. 
eine Eintragung zu veranlassen.
Der Stadtrat Bad Bergzabern beschloss einstimmig, den Auftrag zur 
Reinigung von Straßenabläufen 2021-2025 an die Firma Bio-Chem 
GmbH aus Schifferstadt zum (anteiligen) Angebotspreis von 7.078,50 
Euro für 2021 und 14.157,00 Euro brutto ab dem Jahr 2022 bis 2025 
zu vergeben.
Für den Ausbau der Lessingstraße, 1. Bauabschnitt, konnte das vor 
Ort anfallende Asphaltfräsgut entgegen der ursprünglich geplanten 
Vorgehensweise aufgrund dessen mangelnder Verdichtungsfähigkeit 
weder zur Herstellung einer Baustraße noch als Bodenverbesserung 
eingebaut werden. Nach Aufrechnung der Mehr- und Minderkosten 
verbleiben Mehrkosten in Höhe von 20.404,22 Euro (inkl. MwSt.).
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Der Ortsgemeinderat Barbelroth beschloss mit 11 Ja-Stimmen und 
1 Nein-Stimme, den Auftrag zur Reinigung von Straßenabläufen und 
Schmutzfängern (Sinkkastenreinigung) 2021-2025 an die Firma Bio-
Chem GmbH aus Schifferstadt, zum (anteiligen) Angebotspreis von 
655,20 Euro brutto für 2021 und für die Jahre 2022-2025 in Höhe 
von 1.310,40 Euro brutto/p.a. zu vergeben. Mit der Bauabteilung soll 
geklärt werden, zu welchen Terminen die Reinigung 2x jährlich durch-
zuführen ist (ggf. im Frühling und November).
Die Sparkassenstiftung Südliche Weinstraße hat der Gemeinde Bar-
belroth 1.500 Euro gespendet. Der Betrag ist für Spielgeräte auf dem 
Mehrgenerationenplatz zu verwenden. Der Gemeinderat nahm die 
Information des Ortsbürgermeisters zur Kenntnis und stimmte der 
Annahme der Spende zu.
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Barbelroth beschloss die Richt-
linien zur Bauplatzvergabe für die noch nicht vergebenen Bauplätze 
Fl.St.Nr. 328/46 und 328/50 im Neubaugebiet „Im großen Sand II“ (3. BA).
Eine Haus- und Straßensammlung für den Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge wird durchgeführt. 
Die vereinbarte Vergütung soll je zur Hälfte an die entsprechenden 
Vereine der Sammler (Sportverein und Landfrauen) gehen.
Es wurde über die Durchführung der Feier anlässlich des Volkstrauer-
tags gesprochen.
Nach eingehender Beratung war sich der Rat einig, den Barbelrother 
Advent 2021, insbesondere wegen der nach wie vor unklaren Corona-
Situation, nicht durchzuführen.
Für die Durchführung der Seniorenweihnachtsfeier wurde mehrheit-
lich beschlossen, dass eine Seniorenweihnachtsfeier in diesem Jahr 
angeboten wird. Es wurde mehrheitlich festgelegt, dass bei der Ver-
anstaltung am 25. November die 2G-Regel gilt.
Der Neujahrsempfang wird in Form einer Außenveranstaltung durch-
geführt am 01.01.2021 ab 16:00 Uhr.
Bei der Feuerwehr gibt es am 06.12.2021 Beförderungen und Ehrun-
gen: Bastian Ehrstein und Andre Schneider werden zum Feuer-
wehrmann, Felix Polling zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Peter 
Schwandner, Thorsten Schwandner und Michael Montillon erhalten 
das Bronzene Feuerwehr-Ehrenzeichen für 15 Jahre.
Von der Fa. TENP wurde eine Entschädigung für die eingetragene 
Dienstbarkeit für das Flurstück 788 in Höhe von einmalig 3.650 Euro 
nach Eintragung im Grundbuch zugesagt. Der Gestattungsvertrag 
wird unterzeichnet.
Der Erste Beigeordnete Doll wird regelmäßig zu Themen des Kinder-
gartenzweckverbandes informieren.

VG-Verwaltung

Böllenborn

Amtliche Mitteilungen aus der Sitzung  
des Rechnungsprüfungsausschusses  

der Ortsgemeinde Böllenborn  
vom 26. Oktober 2021

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner nichtöffentlichen Sit-
zung am 13. Oktober 2021 die vorgelegten Unterlagen und Belege für 
das Haushaltsjahr 2017 geprüft. Es wurden keine Prüfungsfeststellun-
gen getroffen. 
Aufgrund der durchgeführten Prüfung empfahl der Rechnungsprü-
fungsausschuss dem Gemeinderat einstimmig Folgendes: Den vorlie-
genden Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 festzustellen und 
dem Ortsbürgermeister und dem Beigeordneten sowie dem Bürger-
meister und den Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad Bergz-
abern Entlastung für das Haushaltsjahr 2017 zu erteilen.
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner nichtöffentlichen Sit-
zung am 13. Oktober 2021 die vorgelegten Unterlagen und Belege für 
das Haushaltsjahr 2018 geprüft. 
Es wurden keine Prüfungsfeststellungen getroffen. Aufgrund der 
durchgeführten Prüfung empfahl der Rechnungsprüfungsausschuss 
dem Gemeinderat einstimmig Folgendes: Den vorliegenden Jahres-
abschluss für das Haushaltsjahr 2018 festzustellen und dem Ortsbür-
germeister und dem Beigeordneten sowie dem Bürgermeister und den 
Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern Entlastung für 
das Haushaltsjahr 2018 zu erteilen.

VG-Verwaltung

Amtliche Mitteilungen aus der 13. Sitzung 
des Gemeinderates von Böllenborn  

vom 26. Oktober 2021
Aufgrund der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses 
beschloss der Gemeinderat einstimmig, den vorliegenden Jahresab-
schluss für das Haushaltsjahr 2017 festzustellen. Dem Ortsbürger-
meister und dem Beigeordneten sowie dem Bürgermeister und den 
Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern wurde ein-
stimmig Entlastung für das Haushaltjahr 2017 erteilt.

Der Vorsitzende informierte den Stadtrat über eine Beauftragung 
zur Erneuerung morscher Deckenbalken im Zuge der Sanierung des 
Dicken Turms.
Es wurden über folgende Bauvorhaben beraten und beschlossen:

· Tektur zur Nutzungsänderung zum Einbau eines Stehimbisses im 
EG in der Königstraße: Das Einvernehmen wurde erteilt.

· Errichtung von vier Werbeanlagen in der Königstraße: Entspre-
chend der Empfehlung des Bau- und Planungsausschusses 
beschloss der Stadtrat einstimmig, aufgrund der Verstöße gegen 
die Gestaltungssatzung das Einvernehmen zur Errichtung der 
Werbeanlagen nicht zu erteilen.

· Bauvoranfrage zur Erweiterung der Verkaufsfläche eines Super-
marktes in der Lindelbrunnstraße: Der Stadtrat folgte mit 18 Ja-
Stimmen und 2 Nein-Stimmen der Empfehlung des Bau- und 
Planungsausschusses, wonach zur Entscheidung über eine Ver-
größerung der Verkaufsfläche zunächst ein Gutachten dahinge-
hend vorzulegen ist, dass diese keine schädlichen Auswirkungen 
auf den zentralen Versorgungsbereich der Stadt zur Folge hat.

· Neubau einer Wohnanlage in der Friedhofstraße: Der Stadtrat stimmte 
einstimmig bei 2 Enthaltungen entsprechend der Empfehlung des 
Bau- und Planungsausschusses der Errichtung der Wohnanlage zu.

· Nutzungsänderung eines Ladens in Wohnung und Ladenfläche 
in der Marktstraße: Auf Empfehlung des Bau- und Planungsaus-
schusses stimmte der Stadtrat mit 14 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stim-
men, 4 Enthaltungen dem Bauantrag zu.

· Verlängerung eines Bauvorbescheides zur Errichtung einer Dach-
gaube sowie der Errichtung eines Wintergartens in der Lessing-
straße: Der Stadtrat stimmte diesem Antrag auf Empfehlung des 
Bau- und Planungsausschusses einstimmig zu.

Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wurde der Stadtrat vom Vorsit-
zenden über aktuelle Sanierungsmaßnahmen, Grundstücks-, Miet- 
und Personalangelegenheiten informiert.

VG-Verwaltung

Amtliche Mitteilungen aus der 19. Sitzung 
des Haupt- und Finanzausschusses der 

Stadt Bad Bergzabern vom 20. Oktober 2021
Der Haupt- und Finanzausschuss empfahl dem Stadtrat einstimmig, 
den Auftrag zur Ausführung des Winterdienstes im Stadtgebiet an 
die Firma Seuferle, Lohnunternehmen aus Niederhorbach, zu den 
genannten Angebotspreisen im Rahmen eines Dienstleistungsver-
trags auf die Dauer der nächsten fünf Jahre zu vergeben.
Im Zuge der Deckenentfernung wurde festgestellt, dass ein Haupt-
tragebalken morsch und ein Austausch unabdingbar ist. Die Kosten 
liegen bei 3.284,40 Euro.
Die Angebotseinholung für das Fundament für das Kunstwerk am 
Bahnhofskreisel wurde auf den Weg gebracht. Die geschätzten Kos-
ten belaufen sich mittlerweile auf rund 14.400,00 Euro aufgrund der 
explodierenden Baupreise. Das Kunstwerk wird im März fertig sein 
und nach der Aufstellung der Kreisel neu angelegt. Das Augenmerk 
soll auf dem Kunstwerk und nicht auf der Bepflanzung liegen. Das 
Recht am Kunstwerk bleibt beim Künstler, für den weiteren Unterhalt 
ist die Stadt verantwortlich (z.B. Neuanstrich).
Das Forstamt Annweiler hat für die Stadt Bad Bergzabern bereits im 
Dezember 2019 eine Förderung zur Bewilligung der durch Extremwet-
ter verursachten Schäden im Wald - Mehraufwand bei der Holzaufar-
beitung, Entrindung, Hackung, Nah- und Ferntransport - gestellt. Die 
Zentralstelle der Forstverwaltung hat über den Antrag befunden und 
Kürzungen von 24,11 % vorgenommen. In absoluten Zahlen bedeutet 
das einen tatsächlichen Zuschuss von 1.026,00 Euro statt der bean-
tragten Summe von 1.352,00 Euro. Das Forstamt hat der Stadt drin-
gend empfohlen, gegen den Förderbescheid Widerspruch zu erheben 
und hat eine ausführliche Begründung erarbeitet. Zur Wahrung der 
Widerspruchsfrist hat Stadtbürgermeister Augspurger entschieden, 
den Widerspruch einzulegen.
Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wurde der Ausschuss vom Vor-
sitzenden über aktuelle Miet- und Pachtangelegenheiten informiert.

VG-Verwaltung

Barbelroth

Amtliche Mitteilungen aus der 18. Sitzung 
des Gemeinderates von Barbelroth  

vom 27. Oktober 2021
Im Rahmen der Einwohnerfragestunde wurde nach der Öffnung des 
Jugendtreffs gefragt. Ferner wurde berichtet, dass Bürger nach Infor-
mationen bzgl. des Glasfaserausbaus, wie z.B. Inbetriebnahme und 
Mängel bei den Pflasterarbeiten, fragten. Weiter wurde nachgefragt, 
wer für Schäden, auch an Privathäusern, haftet, die aufgrund von 
Überschwemmung in Folge der versandeten Sinkkästen bei Starkre-
gen entstehen könnten. Die soll über das Bauamt der VG geklärt werden.
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Öffentliche Bekanntmachung  
der Beschlüsse über die Feststellung  

des Jahresabschlusses 2018 und Entlastung  
des Haushaltsjahres 2018  

der Ortsgemeinde Böllenborn
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Böllenborn hat in seiner öffentli-
chen Sitzung am 26.10.2021 den Jahresabschluss 2018 festgestellt 
und dem Ortsbürgermeister, dem Beigeordneten der Ortsgemeinde 
Böllenborn sowie dem Bürgermeister und den Beigeordneten der 
Verbandsgemeinde Bad Bergzabern für das Haushaltsjahr 2018 die 
Entlastung erteilt.
Der Jahresabschluss mit Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung an sieben Werktagen, das ist vom 06.01.2022 bis 
14.01.2022, bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, 
76887 Bad Bergzabern, Königstraße 61 (Schloss), Zimmer 204, wäh-
rend der allgemeinen Sprechzeiten zur öffentlichen Einsichtnahme 
aus.
Wegen der aktuellen Corona-Krise besteht die Möglichkeit nach 
vorheriger telefonischer Terminabsprache unter der Telefonnummer 
06343 701-113 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergz-
abern, 76887 Bad Bergzabern, Königstraße 61, Zimmer 204 Einsicht 
zu nehmen.
Die öffentliche Auslegung gilt nicht für Angelegenheiten im Sinne des 
§ 20 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz. Dies sind ins-
besondere Angelegenheiten, die dem Datenschutz unterliegen oder 
deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich oder vom Gemein-
derat aus Gründen des Gemeinwohls beschlossen ist.

Bad Bergzabern, 27.12.2021
Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag
B. Meyer

Dierbach

Amtliche Mitteilungen aus Sitzung  
des Rechnungsprüfungsausschusses  

der Ortsgemeinde Dierbach  
vom 2. Dezember 2021

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner nichtöffentlichen Sit-
zung am 24. November 2021 die vorgelegten Unterlagen und Belege 
für das Haushaltsjahr 2017 geprüft. Es wurden keine Prüfungsfest-
stellungen getroffen. Aufgrund der Prüfung empfahl der Rechnungs-
prüfungsausschuss dem Gemeinderat einstimmig, den vorliegenden 
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 festzustellen sowie dem 
Ortsbürgermeister und den Beigeordneten sowie dem Bürgermeister 
und Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern Entlas-
tung für das Haushaltsjahr 2017 zu erteilen.
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner nichtöffentlichen Sit-
zung am 24. November 2021 die vorgelegten Unterlagen und Belege 
für das Haushaltsjahr 2018 geprüft. Es wurden keine Prüfungsfest-
stellungen getroffen. Aufgrund der Prüfung empfahl der Rechnungs-
prüfungsausschuss dem Gemeinderat einstimmig, den vorliegenden 
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 festzustellen sowie dem 
Ortsbürgermeister und den Beigeordneten sowie dem Bürgermeister 
und Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern Entlas-
tung für das Haushaltsjahr 2018 zu erteilen.

VG-Verwaltung

Amtliche Mitteilungen aus der 20. Sitzung 
des Gemeinderates von Dierbach  

vom 2. Dezember 2021
Aufgrund der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses 
beschloss der Gemeinderat einstimmig, den vorliegenden Jahresab-
schluss für das Haushaltsjahr 2017 festzustellen. Dem Ortsbürger-
meister und dem Beigeordneten sowie dem Bürgermeister und den 
Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern wurde ein-
stimmig Entlastung für das Haushaltsjahr 2017 erteilt.
Aufgrund der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses 
beschloss der Gemeinderat einstimmig, den vorliegenden Jahresab-
schluss für das Haushaltsjahr 2018 festzustellen. Dem Ortsbürger-
meister und dem Beigeordneten sowie dem Bürgermeister und den 
Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern wurde ein-
stimmig Entlastung für das Haushaltsjahr 2018 erteilt.
Die Heckenumrandung am Spielplatz ist mittlerweile intensiv ausge-
wuchert, sodass der Rückschnitt durch den Gemeindearbeiter nicht 
mehr möglich ist. Der Gemeinderat ermächtigte den Ortsbürger-
meister mit 11 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme, den Auftrag an den 
günstigsten Bieter, in diesem Fall die Fa. Kasa aus Kandel, zum Ange-
botspreis von 851,56 Euro zu vergeben.

Aufgrund der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses 
beschloss der Gemeinderat einstimmig, den vorliegenden Jahresab-
schluss für das Haushaltsjahr 2018 festzustellen. Dem Ortsbürger-
meister und dem Beigeordneten sowie dem Bürgermeister und den 
Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern wurde ein-
stimmig Entlastung für das Haushaltjahr 2018 erteilt.
Nach Beratung wurden die Hebesätze für das Jahr 2022 wie folgt fest-
gelegt:
Realsteuer (Grundsteuer A 318 v.H., Grundsteuer B 375 v.H. Gewer-
besteuer 378 v.H.), Hundesteuer (für den 1. Hund 35 Euro, für den 2. 
Hund 47 Euro und für jeden weiteren Hund 60 Euro), Kampfhunde-
steuer (für den 1. Hund 300 Euro, für den 2. Hund und jeden weiteren 
Hund 500 Euro) und der Beitrag zum Bau und zur Unterhaltung von 
Wirtschaftswegen auf 0,00 Euro/ha.
Der Ortsgemeinderat Böllenborn beschloss, den Auftrag zur Reini-
gung von Straßenabläufen und Schmutzfängern (Sinkkastenreini-
gung) 2021-2025 an die Firma Bio-Chem GmbH aus Schifferstadt 
zum (anteiligen) Angebotspreis von 464,10 Euro brutto für 2021 und 
ab dem Jahr 2022 bis 2025 für 928,20 Euro brutto/ p.a. zu vergeben.
Für Freischneide- und Mulcharbeiten stehen vom Land 1.000 Euro zur 
Verfügung. Es wird noch genau festgelegt, welche Flächen gemulcht 
werden müssen.
Die Vorsitzende teilte mit, das keine weiteren Spenden eingegangen sind.
Der Gemeinderat beschloss die Anschaffung einer Thermolanze zur 
Unkrautbeseitigung bei der Firma Klein aus Klingenmünster zum 
Angebotspreis in Höhe von 2.670,00 Euro inkl. MwSt. Die Deckung in 
Höhe von 2.670,00 Euro ist durch Haushaltsvermerk bei dem Produkt 
„11430 - Gemeindearbeiter“ gewährleistet.
Die weitere Beratung zum Tagesordnungspunkt Läuteanlage der 
Kirchturmuhr wurde auf die nächste Sitzung verschoben, da die Stel-
lungnahme des Pfarrgemeinderates noch aussteht.
Zur Vorbereitung für die Erstellung des Haushaltsplanes der Ortsge-
meinde Böllenborn für das Haushaltsjahr 22/23 wurden verschiedene 
Posten festgehalten.
Der Gemeinderat stimmte der Einlegung des Rechtsbehelfs und der 
Aufrechterhaltung desselben gegen den Bewilligungsbescheid „För-
derung der Forstwirtschaft“ vom 24. August 2021 zu.
Aufgrund eines Wasserschadens im Dorfgemeinschaftshaus ist es 
zwingend erforderlich, die bestehende Kaltwasserleitung zu erneu-
ern. Der Gemeinderat ermächtigte die Ortsbürgermeisterin, den Auf-
trag zur Erneuerung der Kaltwasserleitung im Dorfgemeinschaftshaus 
an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. Ferner beschloss der 
Gemeinderat einen Mittelübertrag aus dem Jahr 2020 nach 2021 bei 
den Buchungsstellen 57320-523100 (5.412,60 Euro) sowie 57320-
523800 (3.000,00 Euro). Sollten diese Mittel nicht ausreichen, kann 
eine weitere Deckung innerhalb des Produktes erfolgen.
Die Beratung über den Antrag zur Errichtung eines Wohnhauses mit 
Garage in der Waldstraße wurde auf die nächste Sitzung vertagt.
Das Einvernehmen zur Errichtung eines Schornsteins auf der Dachflä-
che eines Wohnhauses in der Hauptstraße wurde erteilt.

VG-Verwaltung

Öffentliche Bekanntmachung  
der Beschlüsse über die Feststellung  

des Jahresabschlusses 2017 und Entlastung 
des Haushaltsjahres 2017  

der Ortsgemeinde Böllenborn
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Böllenborn hat in seiner öffentli-
chen Sitzung am 26.10.2021 den Jahresabschluss 2017 festgestellt 
und dem Ortsbürgermeister, dem Beigeordneten der Ortsgemeinde 
Böllenborn sowie dem Bürgermeister und den Beigeordneten der 
Verbandsgemeinde Bad Bergzabern für das Haushaltsjahr 2017 die 
Entlastung erteilt.
Der Jahresabschluss mit Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung an sieben Werktagen, das ist vom 06.01.2022 bis 
14.01.2022, bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, 
76887 Bad Bergzabern, Königstraße 61 (Schloss), Zimmer 204, wäh-
rend der allgemeinen Sprechzeiten zur öffentlichen Einsichtnahme 
aus.
Wegen der aktuellen Corona-Krise besteht die Möglichkeit nach 
vorheriger telefonischer Terminabsprache unter der Telefonnummer 
06343 701-113 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergz-
abern, 76887 Bad Bergzabern, Königstraße 61, Zimmer 204 Einsicht 
zu nehmen.
Die öffentliche Auslegung gilt nicht für Angelegenheiten im Sinne des 
§ 20 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz. Dies sind ins-
besondere Angelegenheiten, die dem Datenschutz unterliegen oder 
deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich oder vom Gemein-
derat aus Gründen des Gemeinwohls beschlossen ist.

Bad Bergzabern, 27.12.2021
Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag
B. Meyer
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Öffentliche Bekanntmachung  
der Beschlüsse über die Feststellung  

des Jahresabschlusses 2018 und Entlastung 
des Haushaltsjahres 2018  

der Ortsgemeinde Dierbach
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Dierbach hat in seiner öffentli-
chen Sitzung am 02.12.2021 den Jahresabschluss 2018 festgestellt 
und dem Ortsbürgermeister, dem Beigeordneten der Ortsgemeinde 
Dierbach sowie dem Bürgermeister und den Beigeordneten der Ver-
bandsgemeinde Bad Bergzabern für das Haushaltsjahr 2018 die Ent-
lastung erteilt.
Der Jahresabschluss mit Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung an sieben Werktagen, das ist vom 06.01.2022 bis 
14.01.2022, bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, 
76887 Bad Bergzabern, Königstraße 61 (Schloss), Zimmer 204, wäh-
rend der allgemeinen Sprechzeiten zur öffentlichen Einsichtnahme 
aus.
Wegen der aktuellen Corona-Krise besteht die Möglichkeit nach 
vorheriger telefonischer Terminabsprache unter der Telefonnummer 
06343 701-113 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergz-
abern, 76887 Bad Bergzabern, Königstraße 61, Zimmer 204 Einsicht 
zu nehmen.
Die öffentliche Auslegung gilt nicht für Angelegenheiten im Sinne des 
§ 20 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz. 
Dies sind insbesondere Angelegenheiten, die dem Datenschutz unter-
liegen oder deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich oder 
vom Gemeinderat aus Gründen des Gemeinwohls beschlossen ist.

Bad Bergzabern, 27.12.2021
Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag
B. Meyer

Ortsübliche Bekanntmachung über die 
öffentliche Bekanntgabe der Bestimmung 
und Abmarkung von Flurstücksgrenzen  

in der Gemarkung Dierbach
In der Gemarkung Dierbach, Flurstück Nummer 66/1, Lagebezeich-
nung „Hauptstraße 24“, wurden die Flurstückgrenzen aus Anlass einer 
Grenzfeststellung bestimmt und abgemarkt. 
Über die Grenzbestimmung und Abmarkung der Flurstücksgrenzen 
wurde am 17.12.2021 ein Grenztermin durchgeführt.
Gemäß § 17 Abs. 3 Satz 3 des Landesgesetzes über das amtliche 
Vermessungswesen (LGVerm) vom 20. Dezember 2000 (GVBl. S. 572, 
BS 219-1) werden den Eigentümerinnen, Eigentümern und Erbbaube-
rechtigten der Flurstücke, die im Grenztermin nicht anwesend waren, 
die Verwaltungsentscheidungen öffentlich bekannt gegeben. 
Der verfügende Teil der im Grenztermin angefertigten Grenznieder-
schrift hat folgenden Wortlaut:
„Die bestehenden Flurstücksgrenzen werden entsprechend dem 
Ergebnis der Grenzermittlung, wie in der Skizze dargestellt, fest-
gestellt.
Die Grenzpunkte werden auf der Grundlage der vorstehenden Ent-
scheidung wie in der Skizze dargestellt abgemarkt.“
Die Grenzniederschrift ist in der Zeit vom 10.01.2022 bis 17.01.2022 
bei der öffentlichen Vermessungsstelle Dipl.-Ing. Christian Anefeld, 
Pestalozzistraße 2, 76829 Landau, ausgelegt und kann nach vorheri-
ger telefonischer Anmeldung unter der Nummer 06341 5575828 wäh-
rend der Dienststunden (Mo. bis Do. von 8:00 bis 17:00 Uhr, Fr. von 
8:00 bis 15:00 Uhr) eingesehen werden.
Die Verwaltungsentscheidung gilt nach § 1 Abs. 1 des Landesverwal-
tungsverfahrensgesetzes vom 23. Dezember 1976 (GVBl. S. 308, BS 
2010-3) in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit § 41 Abs. 4 
Satz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes nach Ablauf von 2 Wochen 
nach dieser ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die genannte Verwaltungsentscheidung kann innerhalb 
eines Monats nach der Bekanntgabe Widerspruch erhoben wer-
den. Der Widerspruch ist bei der öffentlichen Vermessungsstelle 
Dipl.-Ing. Christian Anefeld, Pestalozzistraße 2, 76829 Landau 
schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

gez.
Dipl.-Ing. Christian Anefeld,

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Der Rat beriet über eine Bauvoranfrage zur Errichtung eines Einfami-
lienhauses mit Großraumgarage und beschloss einstimmig folgende 
Stellungnahme: Der Ortsgemeinderat stellt generell eine Wohnbe-
bauung in Aussicht und begrüßt dies, zumal das Bauvorhaben der 
grundsätzlichen Zielvorgabe „Innenentwicklung vor Außenentwick-
lung“ entspricht. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die maximale 
Bautiefe von 40 m eingehalten wird bzw. der vorhandene genehmigte 
Bestand nicht überschritten wird. Ferner soll sich der Neubau gestal-
terisch in die vorhandene Bebauung einfügen und die Freiräume zum 
Bach hin sollen erhalten bleiben. Außerdem ist die Gestaltungssat-
zung zu beachten. Das Bauvorhaben kann allerdings erst abschlie-
ßend bewertet werden, wenn detaillierte Planunterlagen vorliegen und 
eine positive Stellungnahme der Kreisverwaltung vorliegt. Der Stell-
platznachweis hat aufgrund der beabsichtigten Grundstücksteilung 
für die Fl.St.Nrn. 176 und 177 zu erfolgen.
Der Gemeinderat beriet über die Änderung der Friedhofs- und Fried-
hofsgebührensatzung. Die VG-Verwaltung wird bis zur nächsten Rats-
sitzung die neue Friedhofsordnung, die neue Gebührenordnung sowie 
eine Sitzungsvorlage dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorlegen.
Die VG-Umlage beträgt in 2021 für die Ortsgemeinde 131.000 Euro.
Der Vorsitzende informierte über den Status zur Flurbereinigung im 
Sand. Beim letzten Ortstermin wurde u. a. über die Gewässerrandent-
wicklung des Dierbachs und über den Rückbau des Wirtschaftswegs 
zwischen Mezelbrücke und Kläranlage gesprochen. Da die VG-Werke 
den asphaltierten Weg entlang des Dierbachs unbedingt in dieser 
Form erhalten möchten, wurde angedacht, nur einen Grünstreifen 
neben dem Wirtschaftsweg anzulegen und dafür auf der Südseite die 
Möglichkeit einer Gewässerrandentwicklung zu prüfen. Bei Erhaltung 
des Wirtschaftswegs sind die VG-Werke aufgefordert, die Unterhal-
tung des Wirtschaftswegs zu übernehmen.
Der Ortsbürgermeister sprach über die Corona-Thematik und gab 
bekannt, dass vorerst alle geplanten Veranstaltungen der Ortsge-
meinde nicht stattfinden. Er begrüßt, dass die Vereine ebenso agieren.
Es gab in der letzten Sitzung eine Anfrage eines Bürgers, ob Dier-
bach keine Fremdenverkehrsbeiträge bzw. Tourismusbeiträge erhe-
ben kann. Herr Huckle hat das Thema mit der Verwaltung abgeklärt 
und gab die entsprechenden Informationen an den Fragesteller und 
an den Gemeinderat weiter. Grundsätzlich kann man sagen, dass 
Dierbach nicht die Voraussetzungen erfüllt, um Gästebeiträge oder 
Tourismusbeiträge zu erheben.
Es gab Fragen zum Status Glasfaserausbau. Es wird befürchtet, dass 
eventuell Frostschäden entstehen könnten, wenn vor dem Winter die 
Asphaltschichten nicht geschlossen werden. Verwaltung und Herr 
Huckle sind diesbezüglich seit Wochen aktiv, um das Thema Glasfaser 
weiterhin voranzutreiben und den Zustand der Straßen ordnungsge-
mäß wieder herstellen zu lassen.
Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung stimmte der Gemeinderat einer 
„zusätzlichen“ Grundstückszufahrt über einen Wirtschaftsweg unter 
Bedingungen zu. Weiterhin beriet der Gemeinderat über Lösungs-
möglichkeiten für die Stellplatzproblematik bei einem Bauvorhaben.

VG-Verwaltung

Öffentliche Bekanntmachung  
der Beschlüsse über die Feststellung  

des Jahresabschlusses 2017 und Entlastung 
des Haushaltsjahres 2017  

der Ortsgemeinde Dierbach
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Dierbach hat in seiner öffentli-
chen Sitzung am 02.12.2021 den Jahresabschluss 2017 festgestellt 
und dem Ortsbürgermeister, dem Beigeordneten der Ortsgemeinde 
Dierbach sowie dem Bürgermeister und den Beigeordneten der Ver-
bandsgemeinde Bad Bergzabern für das Haushaltsjahr 2017 die Ent-
lastung erteilt.
Der Jahresabschluss mit Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung an sieben Werktagen, das ist vom 06.01.2022 bis 
14.01.2022, bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, 
76887 Bad Bergzabern, Königstraße 61 (Schloss), Zimmer 204, wäh-
rend der allgemeinen Sprechzeiten zur öffentlichen Einsichtnahme 
aus.
Wegen der aktuellen Corona-Krise besteht die Möglichkeit nach 
vorheriger telefonischer Terminabsprache unter der Telefonnummer 
06343 701-113 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergz-
abern, 76887 Bad Bergzabern, Königstraße 61, Zimmer 204 Einsicht 
zu nehmen.
Die öffentliche Auslegung gilt nicht für Angelegenheiten im Sinne des 
§ 20 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz. Dies sind ins-
besondere Angelegenheiten, die dem Datenschutz unterliegen oder 
deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich oder vom Gemein-
derat aus Gründen des Gemeinwohls beschlossen ist.

Bad Bergzabern, 27.12.2021
Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag
B. Meyer

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe:

Freitag, 7. Januar 2022, 10:00 Uhr
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Klingenmünster

Amtliche Mitteilungen aus der Sitzung  
des Rechnungsprüfungsausschusses  

der Ortsgemeinde Klingenmünster  
vom 28. Oktober 2021

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner nichtöffentlichen Sit-
zung am 15. September 2021 die vorgelegten Unterlagen und Belege 
geprüft. 
Es wurden zwei Prüfungsfeststellungen getroffen. Eine Prüfungsfest-
stellung konnte direkt in der Sitzung aufgeklärt werden. 
Zu der weiteren Prüfungsfeststellung wurde nach erfolgter Klärung in 
der Niederschrift Stellung genommen. Aufgrund der durchgeführten 
Prüfung empfahl der Rechnungsprüfungsausschuss dem Gemein-
derat, den vorliegenden Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 
festzustellen und dem Ortsbürgermeister und den Beigeordneten 
sowie dem Bürgermeister und den Beigeordneten der Verbandsge-
meinde Bad Bergzabern Entlastung für das Haushaltsjahr 2017 zu 
erteilen.
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner nichtöffentlichen Sit-
zung am 15. September 2021 die vorgelegten Unterlagen und Belege 
geprüft. Es wurden zwei Prüfungsfeststellungen getroffen. 
Eine Prüfungsfeststellung konnte direkt in der Sitzung aufgeklärt wer-
den. Zu der weiteren Prüfungsfeststellung wurde nach erfolgter Klä-
rung in der Niederschrift Stellung genommen. 
Aufgrund der durchgeführten Prüfung empfahl der Rechnungs-
prüfungsausschuss dem Gemeinderat, den vorliegenden Jah-
resabschluss für das Haushaltsjahr 2018 festzustellen und dem 
Ortsbürgermeister und den Beigeordneten sowie dem Bürgermeister 
und den Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern Ent-
lastung für das Haushaltsjahr 2018 zu erteilen.

VG-Verwaltung

Amtliche Mitteilungen aus der 23. Sitzung 
des Gemeinderates von Klingenmünster 

vom 28. Oktober 2021
Nachdem Jens Huck seine langjährige Ratsmitgliedschaft als Frakti-
onsvorsitzender aus beruflichen Gründen niedergelegt hat, wurde er 
von der Vorsitzenden offiziell verabschiedet. 
Der Gemeinderat bedankte sich für die gute Zusammenarbeit. Nach 
dem Verlesen der Verpflichtungsformel und Belehrung über die Oblie-
genheiten seines Mandates verpflichtete Ortsbürgermeisterin Kathrin 
Flory Andreas Haag als neues Ratsmitglied.
Aufgrund der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses 
beschloss der Gemeinderat einstimmig, den vorliegenden Jahresab-
schluss für das Haushaltsjahr 2017 festzustellen. 
Dem Ortsbürgermeister und den Beigeordneten sowie dem Bürger-
meister und den Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad Bergz-
abern wurde einstimmig Entlastung für das Haushaltsjahr 2017 erteilt.
Aufgrund der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses 
beschloss der Gemeinderat einstimmig, den vorliegenden Jahresab-
schluss für das Haushaltsjahr 2018 festzustellen. 
Dem Ortsbürgermeister und den Beigeordneten sowie dem Bürger-
meister und den Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad Bergz-
abern wurde einstimmig Entlastung für das Haushaltsjahr 2018 erteilt.
Der Gemeinderat beschloss auch im Hinblick auf die Finanzierung mit 
14 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme die Anschaffung einer Thermo-
lanze zur Unkrautvernichtung zum Angebotspreis von 2.670,00 Euro.
Der Rat beriet und beschloss über folgende Bauvorhaben.

· Erweiterung der Außenbestuhlung und Teilausbau der Halle im 
Dachgeschoss in der Weinstraße: Der Gemeinderat beschloss 
einstimmig, der Erweiterung der Außenbestuhlung und dem Tei-
lausbau der Halle im Dachgeschoss sein Einvernehmen zu ertei-
len, unter der Voraussetzung, dass der von der Kreisverwaltung 
SÜW geforderte Stellplatznachweis erfüllt wird.

· Errichtung einer Fahrzeug- und Lagerhalle, Umnutzung einer 
Lagerhalle zur Produktionshalle, Errichtung eines Pausen- und 
Umkleideraumes, In den Großwiesen: Das Einvernehmen wurde 
mit 11 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen erteilt.

· Neubau Carport und Swimmingpool sowie Erweiterung bestehen-
der Garage, An der Ziegelhütte: Der Gemeinderat erteilte einstim-
mig der Umnutzung der Garage als Büro unter der Voraussetzung 
das Einvernehmen, dass die erforderlichen Grenzabstände einge-
halten werden. 
Die Errichtung des Pools wurde zur Kenntnis genommen. Des 
Weiteren wurde einstimmig der Errichtung des Carports südöst-
lich des Wohnhauses das Einvernehmen versagt. Die Dachform 
des Abstellraumes muss sich an die Festsetzung des Bebauungs-
plans halten, d.h. einem Flachdach wurde mit 14 Ja-Stimmen und 
1 Enthaltung in der vorgesehenen Form nicht zugestimmt.

Hergersweiler

Amtliche Mitteilungen aus der 16. Sitzung 
des Gemeinderates von Hergersweiler  

vom 29. November 2021
Der Rat erhielt Informationen zu aktuellen Maßnahmen zur Corona-
Pandemie.
Silke Neu, Freie Stadtplanerin und Inhaberin des Büros PLANkul-
tur, stellte ihre erste Skizze zur Planung der Bebauung „Südlich der 
Hauptstraße“ in Hergersweiler mittels Präsentation vor. Laut Frau Neu 
wird das gesamte Verfahren, wenn keine Einwände erhoben werden, 
ca. ein Jahr dauern, d.h. der Baubeginn ist im Jahr 2023 zu erwarten.
Der Vorsitzende erläuterte die Lage der Wirtschaftswege, bei denen 
die Halbschalen gereinigt werden müssen. 
Es wurde einstimmig beschlossen, dass Ratsmitglied Matthias Ziliox 
eine namentlich genannte Person fragt, ob diese zusammen mit ihm 
die betroffenen Halbschalen ausbaggert. Wenn dies nicht möglich ist, 
wird der Auftrag an den Bauhof der Verbandsgemeinde vergeben.
Ortsbürgermeister Helmut Heib hat den Gemeinderatsmitgliedern 
eine E-Mail mit den (voraussichtlichen) Ratsterminen im Jahr 2022 
geschickt.
Der Vorsitzende erklärte, dass der Fenstertausch in der Vogelsang-
hütte fast vollendet ist und durch die neue Sprossenanordnung mehr 
Lichteinfall möglich ist.
Bei einer Sicherheitsbegehung im Bürgerhaus wurden keine gravie-
renden Mängel festgestellt.
Die Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2021 beträgt 
54.956 Euro.

VG-Verwaltung

Kapellen-Drusweiler

Amtliche Mitteilungen aus der 16. Sitzung 
des Gemeinderates von Kapellen-Drusweiler 

vom 28. Oktober 2021
Der Rat beschloss einstimmig, die Realsteuerhebesätze, Hundesteu-
ersätze und den Beitrag zum Bau und zur Unterhaltung von Wirt-
schaftswegen für das Jahr 2022 nicht zu verändern und wie im Jahr 
2021 festzulegen.
Nach Beratung über den Hebesatz 2021 für den Tourismusbeitrag der 
Ortsgemeinde Kapellen-Drusweiler beschloss der Rat, den Hebesatz 
wie bisher bei 10,5 v. H. zu belassen.
Der Gemeinderat nahm die vorliegenden Entwürfe der Friedhofs- 
sowie der Friedhofsgebührensatzung zur Kenntnis und beschloss, die 
Entwürfe als Satzung mit den zusätzlich beschlossenen Änderungen 
auszufertigen. Ortsbürgermeister Kropfinger dankte dem Ersten Bei-
geordneten für dessen ausführliche Erläuterungen.
Der Gemeinderat Kapellen-Drusweiler beschloss einstimmig die Auf-
stellung des Bebauungsplans „Ludwig-Kröber-Straße-Nord“ Es han-
delt sich hierbei um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung im 
beschleunigten Verfahren. 
Nach heutigem Wissensstand handelt es sich um kein Vorhaben, 
welches die Durchführung einer Umweltprüfung erfordern könnte. 
Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung von Schutzgütern (Umwelt-
schutz, Naturschutz, Landschaftsschutz) liegen derzeit nicht vor. Ein 
Umweltbericht wird voraussichtlich nicht erforderlich. 
Die Verfahrensdurchführung erfolgt somit als vereinfachtes Verfah-
ren. Auf eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit kann verzich-
tet werden. Das Plangebiet liegt nördlich der Ludwig-Kröber-Straße 
zwischen dem bebauten Grundstück Hausnummer 27 im Westen und 
dem Gemeindeweg im Osten. Es beinhaltet die Grundstücke bzw. 
Teilflächen der Grundstücke Fl.Nrn. 17, 18, 18/2 20/2 24/4 und 24/5 
sowie 144/5 (Gemeindeweg). Die Gesamtfläche des Plangebietes 
beträgt ca. 5.000 m².
Der Gemeinderat beschloss zudem einstimmig die als Entwurf vor-
gelegte Satzung über den Erlass einer Veränderungssperre für den 
Bereich des Bebauungsplanes „Ludwig-Kröber-Straße-Nord“.
Nach Beratung über die Ersatzbeschaffung für die Weihnachts-
beleuchtung einigte sich der Rat einstimmig darauf, bei der Firma 
Blachere Illumination GmbH aus Österreich zunächst 3 Trafos, 3 
Anschlusskästen und 10 Ketten (à 20 m) zum Gesamtpreis von ca. 
810 Euro zu bestellen.
Die Entscheidung über das Bauvorhaben In den unteren Süsswiesen 
zur Erweiterung der bestehenden Heizungsanlage um drei weitere 
Container für die Haltung von Alpakas wurde vertagt.
Die Kreisumlage wurde mit 405.519 Euro festgelegt, das entspricht 
45,50 v.H. der Umlagegrundlagen.

VG-Verwaltung
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Der Gemeinderat Klingenmünster begrüßt einstimmig die bisher 
geleistete Arbeit zur Erstellung der Nachhaltigkeitsstrategie und nahm 
das bisherige Ergebnis positiv zur Kenntnis.
Nach Beratung über den Hebesatz 2021 für den Tourismusbeitrag 
der Ortsgemeinde Klingenmünster beschloss der Rat einstimmig, den 
Hebesatz wie bisher bei 5 v. H. zu belassen.
Im Zuge der Straßensanierungsarbeiten in der Schelmengasse wurden 
auch die Verkehrszeichen abgebaut. Dort war bisher eine Einbahn-
straße von der Weinstraße aus in Richtung Steinstraße angeordnet. 
Auch war eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h festge-
setzt. Durch die bauliche Veränderung der Straßen ergibt sich nun 
die Möglichkeit, hier eine Änderung der Verkehrsregelung zu treffen. 
Das Gremium sprach sich nach Beratung einstimmig dafür aus, die 
Verkehrsführung wie bisher zu lassen und zusätzlich einen verkehrs-
beruhigten Bereich „Spielstraße“ einzurichten. Sollte die Einrichtung 
eines verkehrsberuhigten Bereichs nicht möglich sein, soll wieder die 
Einbahnstraße und eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h 
eingerichtet werden.
Im Rahmen einer Sicherheitsüberprüfung im protestantischen Kinder-
garten wurde festgestellt, dass der Zaun erneuert werden muss. Auf-
grund der Eilbedürftigkeit haben die Gemeindearbeiter den alten Zaun 
entfernt und einen neuen Zaun errichtet. Die Kosten hierfür belaufen 
sich auf 1.094,48 Euro. Der Gemeinderat stimmte der Finanzierung 
des neuen Zauns über die Buchungsstelle 36500-096100-84-18 (Pla-
nungskosten für den Anbau bzw. Erweiterung des kath. Kindergar-
tens) einstimmig zu.
Der Gemeinderat beschloss mit 9 Ja-Stimmen und 3 Nein-Stimmen, 
bei einem Bauantrag Am Bahnhof der Vergrößerung des Wohnraums 
im Souterrain sein Einvernehmen zu erteilen.
Die Vorsitzende informierte, dass die Frage aufkam, ob die Umlauf-
sperre am Fußweg der Schelmengasse wieder installiert werden soll. 
Das Gremium sprach sich gegen die Installation einer Umlaufsperre aus.
Weiter teilte die Vorsitzende mit, dass die Dorfgemeinschaftshäuser 
in der Verbandsgemeinde wieder für private Veranstaltungen gesperrt 
werden sollen.
Die Verbandsgemeindeumlage 2021 beläuft sich für die Ortsgemeinde 
auf 624.007 Euro. Dies entspricht einem Hebesatz von 26,0 v. H., 
informierte Ortsbürgermeisterin Flory.
Die Weihnachtsfeier der Ortsgemeinde muss aufgrund der aktuellen 
Situation abgesagt werden. Diese soll jedoch, nach Möglichkeit, im 
Frühjahr nachgeholt werden.
Ortsbürgermeisterin Flory teilte mit, dass in den letzten vier Wochen 
zweimal eine Ölspurbeseitigung durchgeführt werden musste und 
sich die Kosten hierfür auf rund 1.000 Euro belaufen. Die Kosten für 
die Kanalreinigung am alten Schwimmbadgebäude belaufen sich auf 
rund 2.000 Euro.
In Klingenmünster wird wieder ein Corona-Testzentrum eingerichtet. 
Dies befindet sich in einem Container auf dem Parkplatz des Pfalzkli-
nikums. Geöffnet ist die Teststelle von Montag bis Freitag von 14-19 
Uhr und samstags und sonntags von 14-17 Uhr. Für das Testzentrum 
haben sich bisher 45 freiwillige Helfer gemeldet.

VG-Verwaltung

Öffentliche Bekanntmachung  
der Beschlüsse über die Feststellung  

des Jahresabschlusses 2017 und  
Entlastung des Haushaltsjahres 2017  

der Ortsgemeinde Klingenmünster
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Klingenmünster hat in sei-
ner öffentlichen Sitzung am 28.10.2021 den Jahresabschluss 2017 
festgestellt und der Ortsbürgermeisterin, dem Beigeordneten der 
Ortsgemeinde Klingenmünster sowie dem Bürgermeister und den 
Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern für das Haus-
haltsjahr 2017 die Entlastung erteilt.
Der Jahresabschluss mit Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung an sieben Werktagen, das ist vom 06.01.2022 bis 
14.01.2022, bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, 
76887 Bad Bergzabern, Königstraße 61 (Schloss), Zimmer 204, wäh-
rend der allgemeinen Sprechzeiten zur öffentlichen Einsichtnahme aus.
Wegen der aktuellen Corona-Krise besteht die Möglichkeit nach 
vorheriger telefonischer Terminabsprache unter der Telefonnummer 
06343 701-113 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergz-
abern, 76887 Bad Bergzabern, Königstraße 61, Zimmer 204 Einsicht 
zu nehmen.
Die öffentliche Auslegung gilt nicht für Angelegenheiten im Sinne des 
§ 20 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz. Dies sind ins-
besondere Angelegenheiten, die dem Datenschutz unterliegen oder 
deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich oder vom Gemein-
derat aus Gründen des Gemeinwohls beschlossen ist.

Bad Bergzabern, 27.12.2021
Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag
B. Meyer

Die Vorsitzende informierte den Gemeinderat, dass ein Wechsel der 
Verantwortlichen im Jugendtreff stattgefunden hat. Ratsmitglied 
Jochen Münch gab die Verantwortlichkeit an Jeanette Zech und 
Jonas Kehlen weiter. Der Jugendtreff ist weiterhin mittwochs von 
17:30-19:30 Uhr geöffnet. Die Vorsitzende bedankte sich bei allen, die 
sich dort engagieren und besonders bei Ratsmitglied Jochen Münch 
für sein langjähriges Engagement.
Die Vorsitzende informierte, dass eine Ortsbegehung auf dem Wirt-
schaftsweg über der Physiotherapiepraxis stattgefunden hat. Bei 
Starkregen wird Wasser und Schotter vom Wirtschaftsweg zum 
Parkplatz und den Eingangsbereich der Physiotherapiepraxis geflu-
tet. Weiter teilte die Vorsitzende mit, dass die Gemeindearbeiter eine 
Mulde bauen, welche in den bestehenden Schacht eingeleitet wird.
Die Vorsitzende informierte den Gemeinderat darüber, dass ein Sch-
reiben der ADD bezüglich des Abhaltens von Ratssitzungen in Zeiten 
von Corona vorliegt. Die kommenden Gemeinderatssitzungen in die-
sem Jahr sollen weiterhin in der Klingbachhalle abgehalten werden.
Auf Nachfrage informierte der Erste Beigeordnete zum Thema Glasfa-
serausbau, dass die offenen Stellen in den Straßen jetzt geteert wer-
den und die fehlenden 30 Hausanschlüsse noch in diesem Jahr fertig 
werden sollen. Bei der Weinstraße sei es jedoch schwierig, weil die 
Straße ein Nadelöhr sei und diese darf laut LBM nicht außerhalb der 
Ferien gesperrt werden. Herr Schwarz teilte mit, dass die Arbeiten in 
der Weinstraße evtl. im April 2022 fertig gestellt werden sollen.
Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung lehnte der Gemeinderat den Ver-
kauf eines gemeindlichen Grundstückes ab. Weiterhin stimmte der 
Gemeinderat dem Erwerb eines Grundstückes zu. Außerdem stimmte 
der Gemeinderat der Erhöhung der Kosten für die Machbarkeitsstudie 
Baugebiet „Sieben Morgen“ zu. Abschließend stimmte der Gemein-
derat der Abrechnung der Planungsleistungen für das Nutzungs- und 
Gestaltungskonzeptes zur Umgestaltung des Friedhofs und der vor-
gelegten Finanzierung der Mehrkosten zu.

VG-Verwaltung

Amtliche Mitteilungen aus der 24. Sitzung 
des Gemeinderates von Klingenmünster 

vom 25. November 2021
Die Straßen in der Gemeinde wurden in einem Zustandskataster 
erfasst, das dem Gremium anhand einer Präsentation vorgestellt 
wurde. Die Straßen sind in verschiedene Kategorien eingeordnet.
Ein Mitarbeiter der Verwaltung erläuterte die Instandsetzung der 
Zufahrt zur Burg Landeck und stellte das Sanierungskonzept vor. Der 
Gemeinderat stimmte dem Sanierungskonzept der Ingenieurbüros 
Teambau und Roth & Partner zu und stellt hierfür die verbleibenden 
Mittel aus der Bürgschaft von Theißinger & Probst zur Verfügung. Die 
weiteren Kosten für die Asphaltarbeiten übernehmen die Ingenieurbü-
ros. Die Auftragsvergabe erfolgt in Eigenregie dieser. Der Gemeinderat 
sah ebenfalls die Notwendigkeit einer zusätzlichen Sicherung, auf wel-
che in der ersten Planung aus finanziellen Gründen verzichtet wurde. 
Der Gemeinderat akzeptierte den Vorschlag der Kostendrittelung für 
die zusätzlichen Arbeiten der Hangsicherung mittels Bohranker und 
stellt die erforderlichen Mittel (nach aktueller Kostenschätzung ca. 
12.000,00 Euro zzgl. MwSt.) zur Verfügung.
Die Ortsgemeinde möchte die Bushaltestelle an der Kreuzung 
Weinstraße / Im oberen Heißbühl in Fahrtrichtung Ortslage zu einer 
barrierefreien Bushaltestelle gemäß den Anforderungen des Per-
sonenbeförderungsgesetzes (PBefG) umbauen. Der Gemeinderat 
beschloss, die Planung der barrierefreien Bushaltestelle an das Inge-
nieurbüro TeamBau zum Angebotspreis in Höhe von 15.899,09 Euro 
inkl. MwSt. zu vergeben.
Die mit der Anfertigung der Grabstätten (Grabaushub) befasste Firma 
Jester GmbH hat den bestehenden Werkvertrag zum 31.12.2021 
gekündigt. Der Gemeinderat beschloss, die Firma FB Friedhofsdienst 
und Beisetzungsgesellschaft mbH in Landau mit der Durchführung 
der Grabanfertigung zu beauftragen. Des Weiteren soll der Zuschlag 
für die Grabanfertigung an Samstagen, Sonn- und Feiertagen sowie 
der Erschwerniszuschlag in den Werkvertrag mit aufgenommen wer-
den. Seitens der Verwaltung soll ein entsprechender Werkvertrag vor-
bereitet werden.
Für die Aufstockung der Turnhalle der Grundschule Klingenmünster 
wurde bei der ADD ein Antrag auf Schulbauförderung gestellt. Die 
ADD fordert nun für die weitere Bearbeitung des Zuschussantrags 
ein Brandschutzgutachten. Der Gemeinderat beschloss, das Inge-
nieurbüro Wünschel aus Rülzheim zum Angebotspreis von 9.341,50 
Euro (brutto) mit dem erforderlichen Brandschutzgutachten zu beauf-
tragen und beschloss gleichzeitig die überplanmäßige Ausgabe. Die 
Deckung erfolgt über einen Haushaltsmittelvorgriff.
Im Jahr 2019 wurde die Gemeinde Klingenmünster nach einer Bewer-
bung als Modellgemeinde in der SDG-Region Pfälzerwald für ein 
nachhaltiges Rheinland-Pfalz ausgewählt. Ziel hierbei war die Erar-
beitung einer Nachhaltigkeitsstrategie für die Gemeinde entlang den 
„Sustainable Development Goals“. Es wurde ein Kernteam unter Lei-
tung von Ratsmitglied Bär-Degitz eingerichtet. Die Projektleiterin Bär-
Degitz präsentierte das Arbeitsergebnis. 



Bad Bergzabern, den 05.01.2022 - 13 - Südpfalz Kurier - Ausgabe 1/2022

Dem Gemeinderat lag ein Angebot zur Elementarversicherung für das 
Fest-Spiel-Haus in Niederhorbach von der Versicherungskammer 
Bayern mit einem jährlichen Beitrag von 580 Euro vor. Dem Abschluss 
der Elementarversicherung gemäß dem vorliegenden Angebot wurde 
mehrheitlich mit 4 Ja-Stimmen und 3 Nein-Stimmen zugestimmt.
Ortsbürgermeister Lorenz hat sich bezüglich der Aufstellung eines 
Mastes für ein Storchennest mit den Pfalzwerken in Verbindung 
gesetzt. Die Pfalzwerke haben auf die Pfalzstorchinitiative verwiesen, 
die den vorgesehenen Standort für nicht optimal erachtet und von der 
Aufstellung abrät. Aufgrund der Stellungnahme der Pfalzstorchinitia-
tive hob der Gemeinderat einstimmig den ursprünglichen Beschluss 
über die Aufstellung eines Mastes für ein Storchennest auf.
Der Vorsitzende informierte die Ratsmitglieder darüber, dass sich die 
Sanierung der Fassade der Bürgerstube verzögert. Aufgrund von Per-
sonalmangel kann die Firma die Sanierung aktuell nicht durchführen. 
Die Sanierung wird auf das Frühjahr verschoben. Die Verbandsge-
meinde setzt eine Vereinbarung zwischen der Firma und der Ortsge-
meinde auf, in der sich die Firma verpflichtet, das Gerüst im Frühjahr 
wieder auf eigene Kosten aufzustellen und dass der Preis entspre-
chend dem abgegebenen Angebot aufrecht erhalten bleibt.
Das Aggregat für die Kühlhäuser im Bürgerhaus wurde abgebaut und 
da es nicht mehr nutzbar ist, entsorgt. Die Kosten betrugen 331 Euro. 
Der Mietvertrag für die Benutzung des Fest-Spiel-Hauses wird ent-
sprechend abgeändert.
Ortsbürgermeister Lorenz informierte die Ratsmitglieder über eine 
Begehung des Fest-Spiel-Hauses mit einem Sicherheitsbeauftragten. 
Es wurden lediglich kleinere Mängel festgestellt, die teilweise schon 
behoben wurden. Der Sicherheitsbeauftragte empfiehlt dem Gemein-
derat, die Abzugshaube in der Küche in regelmäßigen Abständen war-
ten zu lassen.

VG-Verwaltung

Amtliche Mitteilungen aus der 20. Sitzung 
des Gemeinderates von Niederhorbach  

vom 8. Dezember 2021
Dem Rat wurde der Forstwirtschaftsplan für die Haushaltsjahre 
2022/2023 vorgelegt, welcher einen Ertrag in Höhe von 9.722 Euro, 
einen Aufwand in Höhe von 8.291 Euro, somit im Ergebnis ein Plus 
von 1.431 Euro vorsieht. Der Gemeinderat stimmte dem Forstetat 
2022/2023 einstimmig zu.
Der Gemeinderat Niederhorbach nahm zur Kenntnis, dass keine Anre-
gungen oder Bedenken gegen die sich rein auf gestalterische Vor-
schriften beziehende, textliche 2. Änderung des Bebauungsplans „Im 
Schafgarten“ vorgebracht wurden. Somit beschloss er einstimmig 
den Bebauungsplan „Im Schafgarten“, 2. Änderung auf der Grund-
lage der öffentlichen Auslegung und vorangegangenen Aussprache 
als Satzung. Die Verwaltung wurde beauftragt, nach Unterschrift der 
Satzung durch den Ortsbürgermeister den Satzungsbeschluss öffent-
lich bekannt zu machen. Der Geltungsbereich der rein textlichen 2. 
Fortschreibung bildet unverändert das komplette Plangebiet des 
Bebauungsplanes „Im Schafgarten“, 1. Änderung.
Ein Anwohner der Hauptstraße stellte einen Bauantrag zur Anbringung 
eines Wärmeverbundsystems an die Außenwand seines Anwesens. 
Nach kurzer Diskussion im Gemeinderat wurde mit 5 Ja-Stimmen, 1 
Nein-Stimme und 1 Enthaltung beschlossen, dass die Entscheidung 
über das Bauvorhaben vertagt werden und eine Ortsbegehung statt-
finden soll.
Bereits seit 2018 beschäftigt sich der Gemeinderat Niederhorbach mit 
der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zur Aus-
weisung eines Mischgebietes zwischen der bestehenden Zimmerei 
und dem Aussiedlerhof. Der ursprüngliche Vorhabenträger beendete 
das Verfahren aufgrund der vorhandenen Erschließungsproblema-
tik durch einen Wirtschaftsweg. Im November traten nunmehr die 
Eigentümer des Zimmereibetriebes an die Gemeinde heran. Aufgrund 
betrieblicher Erfordernisse würden diese gerne das Betriebsgelände 
nach Osten erweitern. 
Der Gemeinderat Niederhorbach entsprach einstimmig dem Antrag 
der Zimmerei und beschloss erneut die Aufstellung eines vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes „Im Tiergarten“. Das Plangebiet 
umfasst die vier Grundstücke Fl.St.Nrn. 988/12, 989 und 990 sowie 
eine Teilfläche des Flurstücks 986/4, in der Gewanne „Im Tiergarten“. 
Der Bebauungsplan soll eine Betriebserweiterung der Zimmerei nach 
Osten ermöglichen sowie den vorhandenen Bestand inkl. der derzeiti-
gen Abbundfläche sichern.
Der Vorsitzende trug vor, dass Anwohner bei winterlichen Verhältnis-
sen mit Schneefall lt. Satzung verpflichtet sind, vor ihrem Anwesen 
den Gehweg sowie bis zur Straßenmitte den Schnee zu räumen. Nach 
kurzer Diskussion im Gemeinderat wurde einstimmig beschlossen, 
dass die bestehende Satzung weiterhin Gültigkeit haben soll.
Der Ortsbürgermeister informierte bzgl. des Glasfaserausbaus und 
der Probleme mit der ausführenden Firma. Ein Teil der Hauptstraße 
sei in einem katastrophalen Zustand. Die Firma BBV hat der Firma 
RMT eine Frist bis Ende des Jahres 2021 gesetzt, die entstandenen 
Schäden (provisorisch) zu beheben. 

Öffentliche Bekanntmachung  
der Beschlüsse über die Feststellung  

des Jahresabschlusses 2018 und  
Entlastung des Haushaltsjahres 2018  

der Ortsgemeinde Klingenmünster
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Klingenmünster hat in sei-
ner öffentlichen Sitzung am 28.10.2021 den Jahresabschluss 2018 
festgestellt und der Ortsbürgermeisterin, dem Beigeordneten der 
Ortsgemeinde Klingenmünster sowie dem Bürgermeister und den 
Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern für das Haus-
haltsjahr 2018 die Entlastung erteilt.
Der Jahresabschluss mit Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung an sieben Werktagen, das ist vom 06.01.2022 bis 
14.01.2022, bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, 
76887 Bad Bergzabern, Königstraße 61 (Schloss), Zimmer 204, wäh-
rend der allgemeinen Sprechzeiten zur öffentlichen Einsichtnahme 
aus.
Wegen der aktuellen Corona-Krise besteht die Möglichkeit nach 
vorheriger telefonischer Terminabsprache unter der Telefonnummer 
06343 701-113 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergz-
abern, 76887 Bad Bergzabern, Königstraße 61, Zimmer 204 Einsicht 
zu nehmen.
Die öffentliche Auslegung gilt nicht für Angelegenheiten im Sinne des 
§ 20 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz. Dies sind ins-
besondere Angelegenheiten, die dem Datenschutz unterliegen oder 
deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich oder vom Gemein-
derat aus Gründen des Gemeinwohls beschlossen ist.

Bad Bergzabern, 27.12.2021
Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag
B. Meyer

Niederhorbach

Amtliche Mitteilungen aus der Sitzung  
des Rechnungsprüfungsausschusses  

der Ortsgemeinde Niederhorbach  
vom 10. November 2021

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner nichtöffentlichen Sit-
zung am 7. September 2021 die vorgelegten Unterlagen und Belege 
für das Haushaltsjahr 2019 geprüft. Aufgrund der durchgeführten 
Prüfung empfahl der Rechnungsprüfungsausschuss einstimmig dem 
Gemeinderat, den vorliegenden Jahresabschluss für das Haushalts-
jahr 2019 festzustellen und dem Ortsbürgermeister und dem Bei-
geordneten sowie dem Bürgermeister und den Beigeordneten der 
Verbandsgemeinde Bad Bergzabern Entlastung für das Haushaltsjahr 
2019 zu erteilen.

VG-Verwaltung

Amtliche Mitteilungen aus der 19. Sitzung 
des Gemeinderates von Niederhorbach  

vom 10. November 2021
Der Rat erhielt Erläuterungen zum Bebauungsvorschlag „Hirtenwie-
sen“ für das geplante Neubaugebiet. Nach Beratung erteilte der Rat 
einstimmig den Auftrag zur Erstellung eines Gestaltungs- und Bebau-
ungsvorschlags an das Planungsbüro Wolf in Kaiserslautern.
Aufgrund der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses 
beschloss der Gemeinderat einstimmig, den vorliegenden Jahresab-
schluss für das Haushaltsjahr 2019 festzustellen. 
Dem Ortsbürgermeister und dem Beigeordneten sowie dem Bürger-
meister und den Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad Bergz-
abern wurde einstimmig Entlastung für das Haushaltsjahr 2019 erteilt.
Ein Bürger beantragte per E-Mail den Abbau der Parkbuchten gegen-
über seinem Anwesen. 
Nach kurzer Diskussion beschlossen die Ratsmitglieder einstimmig, 
dass die rechtlichen Vorgaben überprüft werden sollen. Wenn die 
Parkbuchten mit der Straßenverkehrsordnung konform sind, sollen 
sie beibehalten werden.
Dem Gemeinderat lag eine Anfrage eines Bürgers bezüglich der 
Anbringung eines Verkehrsspiegels vor. Der Rat sieht einstimmig aktu-
ell keine Notwendigkeit für die Anbringung eines Spiegels im Kreu-
zungsbereich Hauptstraße/Raiffeisenstraße.
Der Vorsitzende teilte dem Rat mit, dass ihm der Vertrag für die Auf-
stellung der Mülleimer am Parkplatz an der B 38 vom LBM vorliegt. Mit 
der Vertragsunterzeichnung verpflichtet sich die Gemeinde, die Müll-
eimer regelmäßig zu leeren und den Platz sauber zu halten. 
Die Ratsmitglieder beschlossen, dass der Ortsbürgermeister den vor-
liegenden Vertrag zwischen LBM und Ortsgemeinde unterschreibt.
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Amtliche Mitteilungen aus der 17. Sitzung 
des Gemeinderates von Pleisweiler-

Oberhofen vom 26. Oktober 2021
Der Vorsitzende verpflichtete Herrn Ralf Bähr als neues Ratsmitglied.
Der Rat erhielt Informationen zum Neubaugebiet „Im Weyhersacker 
II“. Der Termin für den ersten Spatenstich soll am 12. November 2021 
sein. Es wurde einstimmig bei einer Enthaltung beschlossen, dass es 
keine Vorverlegung der Hausanschlüsse mit Gas geben soll.
Es wurde über den Bebauungsplan „In der Schäfergasse“, 2. Ände-
rung, beraten. Der Gemeinderat Pleisweiler-Oberhofen nahm zur 
Kenntnis, dass während der erneuten, verkürzten Offenlage keine 
Anregungen oder Bedenken gegen den ausgelegten Bebauungsplan-
entwurf vorgetragen wurden. Nach Durchsicht und Durchsprache des 
vorliegenden städtebaulichen Entwurfs stimmte der Rat diesem Ver-
trag zu und ermächtigte den Ortsbürgermeister zur Unterschrift. Der 
Gemeinderat beschloss den Bebauungsplan „In der Schäfergasse“, 
2. Änderung auf der Grundlage des Entwurfs der erneuten öffentli-
chen Auslegung und vorangegangenen Aussprache als Satzung Das 
Plangebiet der 2. Änderung bildet das Flurstück 2486, Schäfergasse.
Aufgrund der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses 
beschloss der Gemeinderat einstimmig, den vorliegenden Jahresab-
schluss für das Haushaltsjahr 2017 festzustellen. Dem Ortsbürger-
meister und dem Beigeordneten sowie dem Bürgermeister und den 
Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern wurde ein-
stimmig Entlastung für das Haushaltsjahr 2017 erteilt.
Aufgrund der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses 
beschloss der Gemeinderat einstimmig, den vorliegenden Jahresab-
schluss für das Haushaltsjahr 2018 festzustellen. Dem Ortsbürger-
meister und dem Beigeordneten sowie dem Bürgermeister und den 
Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern wurde Entlas-
tung für das Haushaltsjahr 2018 erteilt.
Aufgrund des Ausscheidens von Frau Lydia Lischer als Ratsmit-
glied mussten verschiedene Ausschusssitze neu besetzt werden. 
Als Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss sowie im Rechnungs-
prüfungsausschuss wurde Ralf Bähr gewählt, Nicole Felix wurde als 
stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss, im Bau- 
und Liegenschaftsausschuss und im Rechnungsprüfungsausschuss 
gewählt. Im Fremdenverkehrs-, Kultur-, und Umweltausschuss sowie 
beim Kindergarten- und Jugendausschuss nimmt Frau Lydia Lischer 
nicht mehr als Ratsmitglied, sondern als Bürgerin teil.
Es wurde über zwei Verkehrsangelegenheiten beraten.
Der Gemeinderat ist sich einig, dass eine Beschilderung in der Baum-
gartenstraße bzw. Am Geisberg im Rahmen des innerörtlichen Ver-
kehrsleitsystems am bereits installierten Ort verbleiben kann.
Der Vorsitzende informierte die Ratsmitglieder über die Aufstellung 
von Pollern in der Weinstraße, die der Geschwindigkeitsreduzierung 
dienen sollen. Bei der Aktion handelt es sich um ein Modellprojekt. Es 
wurde festgestellt, dass die Poller nicht ausreichend beleuchtet sind. 
Das Ordnungsamt wurde um Überprüfung gebeten.
Der Vorsitzende informierte über eine Eilentscheidung bzgl. der Umle-
gung der Leitung für das Außengebietswasser auf der Fl.St.Nr. 121, 
Weinstraße. Da die Eigentümerin ihre Bauarbeiten zeitnah ausführen 
möchte, wurde in Absprache zwischen Ortsbürgermeister Roland 
Gruschinski und dem Ersten Beigeordneten, Michael Spiegel, per Eil-
entscheidung die Fa. Dreisigacker mit den Arbeiten, die Leitung im 
Hof freizulegen, beauftragt, um dann die weitere Instandsetzung oder 
ggf. erforderliche Erneuerung abzuklären. 
Der Gemeinderat nahm die Eilentscheidung zur Kenntnis. Die Finan-
zierung kann durch Mittelüberträge aus dem Haushaltsjahr 2020 in 
Höhe von 4.500 Euro sowie den gleichen Beträgen im Haushaltsjahr 
2021 und dem hieraus resultierenden Gesamtbetrag von 9.000 Euro 
erfolgen. Der Gemeinderat beschloss die Übertragung der Haushalts-
mittel der Buchungsstellen 55200-523100 und 55400-523100 aus 
dem Jahr 2020 in Höhe von 4.500 Euro.
Der Vorsitzende informierte die Ratsmitglieder, dass angedacht ist 
eine Stele auf dem Friedhof zu errichten. 
Die Kosten würden sich auf etwa 15.000 Euro belaufen. Hierzu wurde 
seitens des Gemeinderates bestimmt, dass eine Grundsatzentschei-
dung, welche baulichen Maßnahmen auf dem Friedhof ergriffen wer-
den, im Bau- und Planungsausschuss sowie bei einem Vor-Ort-Termin 
besprochen werden soll. 
Der Termin wurde ins Frühjahr 2022 verschoben.
Bezüglich der Namensgebung der Straße im Neubaugebiet „Im Wey-
hersacker II“ hat sich der Bau- und Liegenschaftsausschuss auf den 
Namen „Wiesenstraße“ geeinigt.
Der Vorsitzende gab bekannt, dass die Kreisumlage korrekt ist und 
45,5 vom Hundert beträgt. In der Summe beläuft sich diese auf 
353.474 Euro.
Der Rat ist damit einverstanden, dass ein Altkleider-Container der Fa. 
Texaid für die Vertragsdauer von einem Jahr im Industriegebiet aufge-
stellt wird. Um die Reinigung des Standplatzes rund um den Container 
wird sich die Firma in Eigenregie kümmern. 50 % des Rohgewinnes 
wird die Firma an den örtlichen Sportverein erstatten.

Der Vorsitzende hat mit der Firma BBV vereinbart, dass die Straßen-
sperrung von der Firma BBV geregelt wird. Eine Sperrung der Haupt-
straße ist vorgesehen bis evtl. März 2022 mit dem Zusatz: „Anlieger 
frei“. Im Januar 2022 soll eine Bestandsaufnahme erfolgen. Die Tief-
bauarbeiten sollen dann ca. ab März 2022 weitergeführt werden.

VG-Verwaltung

Öffentliche Bekanntmachung  
der Beschlüsse über die Feststellung  

des Jahresabschlusses 2019 und 
Entlastung des Haushaltsjahres 2019  

der Ortsgemeinde Niederhorbach
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Niederhorbach hat in seiner öffent-
lichen Sitzung am 10.11.2021 den Jahresabschluss 2019 festgestellt 
und dem Ortsbürgermeister, dem Beigeordneten der Ortsgemeinde 
Niederhorbach sowie dem Bürgermeister und den Beigeordneten der 
Verbandsgemeinde Bad Bergzabern für das Haushaltsjahr 2019 die 
Entlastung erteilt.
Der Jahresabschluss mit Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung an sieben Werktagen, das ist vom 06.01.2022 bis 
14.01.2022, bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, 
76887 Bad Bergzabern, Königstraße 61 (Schloss), Zimmer 204, wäh-
rend der allgemeinen Sprechzeiten zur öffentlichen Einsichtnahme aus.
Wegen der aktuellen Corona-Krise besteht die Möglichkeit nach 
vorheriger telefonischer Terminabsprache unter der Telefonnummer 
06343 701-113 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergz-
abern, 76887 Bad Bergzabern, Königstraße 61, Zimmer 204 Einsicht 
zu nehmen.
Die öffentliche Auslegung gilt nicht für Angelegenheiten im Sinne des 
§ 20 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz. Dies sind ins-
besondere Angelegenheiten, die dem Datenschutz unterliegen oder 
deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich oder vom Gemein-
derat aus Gründen des Gemeinwohls beschlossen ist.

Bad Bergzabern, 27.12.2021
Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag
B. Meyer

Oberhausen

Amtliche Mitteilungen aus der Sitzung  
des Rechnungsprüfungsausschusses  

der Ortsgemeinde Oberhausen  
vom 18. November 2021

Daniel Steigner wurde mit 2 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung zum Vorsit-
zenden des Rechnungsprüfungsausschusses gewählt.
Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung fanden die Prüfungen der Belege 
und der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 statt.

VG-Verwaltung

Pleisweiler-Oberhofen

Amtliche Mitteilungen über die Sitzung  
des Rechnungsprüfungsausschusses  

der Ortsgemeinde Pleisweiler-Oberhofen 
vom 26. Oktober 2021

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner nichtöffentlichen Sit-
zung am 29. September 2021 die vorgelegten Unterlagen und Belege 
geprüft. 
Es wurden keine Prüfungsfeststellungen getroffen. Aufgrund der 
durchgeführten Prüfung empfahl der Rechnungsprüfungsausschuss 
dem Gemeinderat einstimmig Folgendes: Den vorliegenden Jahresab-
schluss für das Haushaltsjahr 2017 festzustellen und dem Ortsbürger-
meister und dem Beigeordneten sowie dem Bürgermeister und den 
Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern Entlastung für 
das Haushaltsjahr 2017 zu erteilen.
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner nichtöffentlichen Sit-
zung am 29. September 2021 die vorgelegten Unterlagen und Belege 
geprüft. Es wurden keine Prüfungsfeststellungen getroffen. Aufgrund 
der durchgeführten Prüfung empfahl der Rechnungsprüfungsaus-
schuss dem Gemeinderat einstimmig Folgendes: Den vorliegenden 
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2018 festzustellen und dem 
Ortsbürgermeister und dem Beigeordneten sowie dem Bürgermeister 
und den Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern Ent-
lastung für das Haushaltsjahr 2018 zu erteilen.

VG-Verwaltung
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zum Betrieb eines Tourismusbüros - für den Abschluss einer Vereinba-
rung mit dem Tourismusverein Wein & Kultur Schweigen-Rechtenbach 
e.V. Dieser Beschluss erfolgte mit 10 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 
1 Enthaltung vorbehaltlich der Prüfung und evtl. Änderung des Ver-
tragsendes. Es wurde darum gebeten zu prüfen, ob die Ablauffristen 
stimmig sind. Bei einer dreijährigen Zuschussgewährung wäre das 
Ablaufdatum des Vertrags der 31.12.2024 - nicht, wie in der Vorlage 
aufgeführt, der 31.12.2025.
Der Rat beriet über verschiedene Auftragsvergaben:
Der Auftrag zur Errichtung einer Beleuchtungsanlage am Südkreisel 
wurde einstimmig an die Pfalzwerke Netz AG in Höhe von 2.882,53 
Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer vergeben.
Die Entscheidung über die Installation einer Photovoltaikanlage auf 
dem Dach vom Bürgerhaus am Sonnenberg wurde mit 11 Ja-Stimmen 
und 1 Enthaltung vertagt. Der Auftrag zur Reinigung von Straßenab-
läufen und Schmutzfängern (Sinkkastenreinigung) 2021-2025 wurde 
einstimmig an die Firma Bio-Chem GmbH aus Schifferstadt zum 
(anteiligen) Angebotspreis von 1.953,90 Euro brutto für 2021 und ab 
dem Jahr 2022 bis 2025 für 3.907,80 Euro brutto/p. a. vergeben.
Der Tagesordnungspunkt „Erstellung Artenschutzvorprüfung Bebau-
ungsplan „Kübelwiese“ wurde mit 8 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen 
vertagt. Der Vorgang soll im Januar 2022 wieder dem Gemeinderat 
vorgelegt werden.
Der Auftrag für die Umlegung der Abwasserleitung des Sportheims 
in Höhe von 19.438,65 Euro wurde an die günstigste Bieterin, Firma 
Peter Paul GmbH & Co.KG in 76889 Klingenmünster, erteilt.
Der Vorsitzende hat in Abstimmung mit dem Ersten Beigeordneten zur 
Herstellung der Verkehrssicherheit im Wirtschaftsweg „Ramberg“ aus 
Gründen der Dringlichkeit den Auftrag für die Erweiterung der Fahr-
bahn mit einer Asphalttragdeckschicht AC 16 TD an die Firma Bakir 
Baris, Pflaster- & Straßenbau in 55234 Hochborn erteilt. Der Gemein-
derat nahm den Sachverhalt der Eilentscheidung zur Kenntnis. Es 
wurde darauf hingewiesen, dass nach Wiederherstellung des Weges 
das Setzen der Grenzsteine beachtet werden muss.
Das Gremium beriet über den Bebauungsplan „An der Schmalwiese“, 
1. Änderung. Mit 10 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen erkannte der 
Rat den in der Sitzung vorgelegten, aktuellen Planentwurf des Bebau-
ungsplanes „An der Schmalwiese“ 1. Änderung des Planungsbüros 
BIT aus Karlsruhe an und stimmte diesem zu. Ferner wurde mit 10 
Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen beschlossen, das Verfahren mit einer 
weiteren, öffentlichen Auslegung fortzuführen. Hierzu ist der Entwurf 
mit allen vorhandenen, vorgelegten Unterlagen für die Dauer eines 
Monats bei der Verwaltung zu jedermanns Einsicht öffentlich auszule-
gen. Parallel hierzu sollen die von der Aufstellung berührten Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange beteiligt werden.
Folgende Bauvorhaben wurden beraten:
Dem Neubau einer Innenhofüberdachung im rückwärtigen Bereich eines 
Grundstücks in der Längelsstraße hatte der Ortsbürgermeister im Beneh-
men mit seinem Beigeordneten am 23.09.2021 das Einvernehmen erteilt. 
Der Rat nahm die Information über die Eilentscheidung zur Kenntnis.
Der Gemeinderat erteilte einstimmig sein Einvernehmen zur Nut-
zungsänderung von zwei bestehenden Klassenräumen im ehemaligen 
Schulhaus in der Hauptstraße in Wohnräume.
Mit 11 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung erteilte der Gemeinderat sein 
Einvernehmen zum Neubau eines Wohngebäudes mit 3 Wohnein-
heiten in der Blumenstraße. Es wurde darauf hingewiesen, dass der 
Grenzabstand beim Bau der Außentreppe einzuhalten ist.
Der Gemeinderat erteilte einstimmig sein Einvernehmen zum Wohn-
hausumbau mit Anbau von Balkonen und Aufbau von Dachgauben in 
der Waldstraße.
Ebenso einstimmig wurde das Einvernehmen zur Errichtung eines 
Zweifamilienhauses in der Kirchstraße erteilt. Bei der Bebauung ist 
darauf zu achten, dass der Kreuzungsbereich gut einsehbar ist.
Mit 10 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen erteilte der Rat sein Einver-
nehmen zum Umbau, Anbau und Sanierung von ehemaligem Elektro-
handel/Pension zu Restaurant und 7 Apartments am St. Urban Platz.
Die Kerwe konnte Anfang September durchgeführt werden. Hierfür 
gebührt besonderer Dank dem Schausteller Markus Kern, den Land-
frauen, dem Gesangverein Eintracht Rechtenbach und dem Touris-
musverein Wein & Kultur.
Der Bescheid zur Abrechnung über die Festsetzung der Kreisumlage 
für das Haushaltsjahr 2021 lag vor. Die Kreisumlage beträgt 45,50 v. 
H. und wird auf 569.973 Euro festgesetzt.
Der 5G-Mobilfunkturm in der Höfelstraße wird demnächst ange-
schlossen. Bei einem Vorort-Termin u. a. mit der Verwaltung wurde 
eine zusätzliche Maßnahme in Erwägung gezogen, um die Wiederher-
stellung der Fahrbahn im kompletten Bereich, in Verbindung mit dem 
Anschluss des 5G-Mobilfunkturms durch die Pfalzwerke Netz AG vor-
zunehmen. Eine Kostenschätzung soll aktiv durch die Bauabteilung 
der VG erfolgen.
Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wurde der Gemeinderat vom Vor-
sitzenden über verschiedene Änderungen im Personalbestand der 
Gemeinde informiert. Weiterhin stimmte der Gemeinderat der Weiter-
gabe/Überlassung eines Pachtgrundstücks zu.

VG-Verwaltung

Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung beschloss der Gemeinderat für 
das Grundstück Fl.St.Nr. 4142 die Festlegung mit einer Doppelhaus-
bebauung. In einer weiteren Grundstücksangelegenheit legte der 
Gemeinderat fest, dass die notwendige Zuwegung nur mit einer jährli-
chen Zahlung einer Entschädigung erfolgen soll und legte die entspre-
chende Höhe fest.

VG-Verwaltung

Öffentliche Bekanntmachung  
der Beschlüsse über die Feststellung  

des Jahresabschlusses 2017 und  
Entlastung des Haushaltsjahres 2017  

der Ortsgemeinde Pleisweiler-Oberhofen
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Pleisweiler-Oberhofen hat in sei-
ner öffentlichen Sitzung am 26.10.2021 den Jahresabschluss 2017 
festgestellt und dem Ortsbürgermeister, dem Beigeordneten der Orts-
gemeinde Pleisweiler-Oberhofen sowie dem Bürgermeister und den 
Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern für das Haus-
haltsjahr 2017 die Entlastung erteilt. Der Jahresabschluss mit Anlagen 
liegt gemäß § 114 Abs. 2 der Gemeindeordnung an sieben Werktagen, 
das ist vom 06.01.2022 bis 14.01.2022, bei der Verbandsgemeindever-
waltung Bad Bergzabern, 76887 Bad Bergzabern, Königstraße 61 
(Schloss), Zimmer 204, während der allgemeinen Sprechzeiten zur 
öffentlichen Einsichtnahme aus. Wegen der aktuellen Corona-Krise 
besteht die Möglichkeit nach vorheriger telefonischer Terminab-
sprache unter der Telefonnummer 06343 701-113 bei der Verbands-
gemeindeverwaltung Bad Bergzabern, 76887 Bad Bergzabern, 
Königstraße 61, Zimmer 204 Einsicht zu nehmen.
Die öffentliche Auslegung gilt nicht für Angelegenheiten im Sinne des 
§ 20 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz. Dies sind ins-
besondere Angelegenheiten, die dem Datenschutz unterliegen oder 
deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich oder vom Gemein-
derat aus Gründen des Gemeinwohls beschlossen ist.

Bad Bergzabern, 27.12.2021
Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag
B. Meyer

Öffentliche Bekanntmachung  
der Beschlüsse über die Feststellung  

des Jahresabschlusses 2018 und  
Entlastung des Haushaltsjahres 2018  

der Ortsgemeinde Pleisweiler-Oberhofen
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Pleisweiler-Oberhofen hat in sei-
ner öffentlichen Sitzung am 26.10.2021 den Jahresabschluss 2018 
festgestellt und dem Ortsbürgermeister, dem Beigeordneten der Orts-
gemeinde Pleisweiler-Oberhofen sowie dem Bürgermeister und den 
Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern für das Haus-
haltsjahr 2018 die Entlastung erteilt.
Der Jahresabschluss mit Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung an sieben Werktagen, das ist vom 06.01.2022 bis 
14.01.2022, bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, 
76887 Bad Bergzabern, Königstraße 61 (Schloss), Zimmer 204, während 
der allgemeinen Sprechzeiten zur öffentlichen Einsichtnahme aus.
Wegen der aktuellen Corona-Krise besteht die Möglichkeit nach vorheri-
ger telefonischer Terminabsprache unter der Telefonnummer 06343 701-
113 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, 76887 Bad 
Bergzabern, Königstraße 61, Zimmer 204 Einsicht zu nehmen.
Die öffentliche Auslegung gilt nicht für Angelegenheiten im Sinne des 
§ 20 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz. Dies sind ins-
besondere Angelegenheiten, die dem Datenschutz unterliegen oder 
deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich oder vom Gemein-
derat aus Gründen des Gemeinwohls beschlossen ist.

Bad Bergzabern, 27.12.2021
Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag
B. Meyer

Schweigen-Rechtenbach

Amtliche Mitteilungen aus der 17. Sitzung 
des Gemeinderates von Schweigen-
Rechtenbach vom 21. Oktober 2021

Nach Beratung über den Hebesatz 2021 für den Tourismusbeitrag 
der Ortsgemeinde Schweigen-Rechtenbach beschloss der Rat ein-
stimmig, diesen bei 7 v. H. zu belassen. Der Gemeinderat der Ortsge-
meinde Schweigen-Rechtenbach entschied sich - zur Regelung der 
wesentlichen Punkte für die Zuschussgewährung zur Installation und 



Bad Bergzabern, den 05.01.2022 - 16 - Südpfalz Kurier - Ausgabe 1/2022

Der Gemeinderat lehnte einstimmig die Anfrage bzgl. der Aufstellung 
eines Textilcontainers der Firma Texaid ab, da regelmäßig in der Orts-
gemeinde eine Altkleidersammlung für Afrika u. a. durchgeführt wird.
Die Vorsitzende informierte über Förderrichtlinien für Raumluftanlagen 
in Kindergärten und Kitas. Aktuell wird der Neueinbau von stationä-
ren raumlufttechnischen Anlagen in Kindergärten gefördert. Der Rat 
stimmte mit 8 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung dafür, diese Angelegen-
heit derzeit nicht weiter zu betreiben, da die Umrüstung bzw. der Ein-
bau von Raumluftanlagen noch nicht verpflichtend ist.
Die Vorsitzende informierte, dass der Antrag für die Förderung/Zuwen-
dung des Schulhauses aus dem Dorferneuerungsprojekt vorliegt. 
Es fehlt nur noch die Baugenehmigung.
Die Vorsitzende informierte, dass die Angelegenheit Errichtung eines 
Telekomfunkmastes jetzt beim Kreisrechtsausschuss liegt. Der Rat 
hatte den Bauantrag abgelehnt und des Weiteren Widerspruch ein-
gelegt.
Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung beschloss der Gemeinderat die 
Veräußerung eines Baugrundstückes und legte die Verkaufsbedingun-
gen fest. Weiterhin beriet der Gemeinderat eine Mietangelegenheit. 
Hier sollen noch entsprechende Gespräche mit dem Mieter wegen 
einer Mietpreisanpassung geführt werden.

VG-Verwaltung

Amtliche Mitteilungen aus der Sitzung  
des Landwirtschaftsausschusses  
der Ortsgemeinde Schweighofen  

vom 25. November 2021
Der Ausschuss beriet Freischneide- und Mulcharbeiten in der 
Gemeinde.
Die Ausschussmitglieder bemängelten die Ausführung der Gra-
benpflege der Gewässer Dritter Ordnung. Die Ortsgemeinde pflegt 
teilweise auch Stellen auf eigene Kosten, die unter die Pflege der 
Gewässer Dritter Ordnung fallen würden.

VG-Verwaltung

Öffentliche Bekanntmachung  
der Beschlüsse über die Feststellung  

des Jahresabschlusses 2015 und  
Entlastung des Haushaltsjahres 2015  

der Ortsgemeinde Schweighofen
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Schweighofen hat in seiner öffent-
lichen Sitzung am 04.11.2021 den Jahresabschluss 2015 festgestellt 
und der Ortsbürgermeisterin, dem Beigeordneten der Ortsgemeinde 
Schweighofen sowie dem Bürgermeister und den Beigeordneten der 
Verbandsgemeinde Bad Bergzabern für das Haushaltsjahr 2015 die 
Entlastung erteilt.
Der Jahresabschluss mit Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung an sieben Werktagen, das ist vom 06.01.2022 bis 
14.01.2022, bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, 
76887 Bad Bergzabern, Königstraße 61 (Schloss), Zimmer 204, wäh-
rend der allgemeinen Sprechzeiten zur öffentlichen Einsichtnahme 
aus.
Wegen der aktuellen Corona-Krise besteht die Möglichkeit nach 
vorheriger telefonischer Terminabsprache unter der Telefonnummer 
06343 701-113 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergz-
abern, 76887 Bad Bergzabern, Königstraße 61, Zimmer 204 Einsicht 
zu nehmen.
Die öffentliche Auslegung gilt nicht für Angelegenheiten im Sinne des 
§ 20 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz. Dies sind ins-
besondere Angelegenheiten, die dem Datenschutz unterliegen oder 
deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich oder vom Gemein-
derat aus Gründen des Gemeinwohls beschlossen ist.

Bad Bergzabern, 27.12.2021
Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag
B. Meyer

Öffentliche Bekanntmachung  
der Beschlüsse über die Feststellung  

des Jahresabschlusses 2016 und  
Entlastung des Haushaltsjahres 2016  

der Ortsgemeinde Schweighofen
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Schweighofen hat in seiner öffent-
lichen Sitzung am 04.11.2021 den Jahresabschluss 2016 festgestellt 
und der Ortsbürgermeisterin, dem Beigeordneten der Ortsgemeinde 
Schweighofen sowie dem Bürgermeister und den Beigeordneten der 
Verbandsgemeinde Bad Bergzabern für das Haushaltsjahr 2016 die 
Entlastung erteilt.

Schweighofen

Amtliche Mitteilungen aus der Sitzung  
des Rechnungsprüfungsausschusses  

der Ortsgemeinde Schweighofen  
vom 4. November 2021

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner nichtöffentlichen 
Sitzung am 10. August 2021 die vorgelegten Unterlagen und Belege 
für das Haushaltsjahr 2015 geprüft. Die Prüfung ergab, dass keine 
erkennbaren Rechtsverstöße vorliegen und der Jahresabschluss 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung der Gemeinden 
vermittelt. Aufgrund der durchgeführten Prüfung empfahl der Rech-
nungsprüfungsausschuss dem Gemeinderat, den vorliegenden 
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2015 festzustellen und dem 
Ortsbürgermeister und den Beigeordneten sowie dem Bürgermeister 
und den Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern Ent-
lastung für das Haushaltsjahr 2015 zu erteilen.
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner nichtöffentlichen 
Sitzung am 10. August 2021 die vorgelegten Unterlagen und Belege 
für das Haushaltsjahr 2016 geprüft. Die Prüfung ergab, dass keine 
erkennbaren Rechtsverstöße vorliegen und der Jahresabschluss 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung der Gemeinden 
vermittelt. Aufgrund der durchgeführten Prüfung empfahl der Rech-
nungsprüfungsausschuss dem Gemeinderat, den vorliegenden 
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 festzustellen und dem 
Ortsbürgermeister und den Beigeordneten sowie dem Bürgermeister 
und den Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern Ent-
lastung für das Haushaltsjahr 2016 zu erteilen.

VG-Verwaltung

Amtliche Mitteilungen aus der 16. Sitzung 
des Gemeinderates von Schweighofen  

vom 31. August 2021
Nach Beratung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze, Hun-
desteuerhebesätze und des Beitrags zum Bau und zur Unterhaltung 
von Wirtschaftswegen für das Jahr 2022 beschloss der Gemeinderat, 
da die letzte Erhöhung der Gebühren noch nicht lange zurückliegt, 
keine erneute Erhöhung für das Jahr 2022 vorzunehmen.
Das Gremium beriet über zwei Bauvorhaben.
Nach Beratung wurde das Einvernehmen zu einer erneut vorgelegten 
Bauvoranfrage erteilt. Unklarheiten sollen bei Vorlage des endgültigen 
Bauantrags geklärt werden.
Am östlichen Ortsausgang soll ein derzeit vorhandenes Silo durch 
den Neubau eines kleineren Silos ersetzt werden. Der Gemeinderat 
stimmte diesem Bauvorhaben zu.
Die Gemeinderatsmitglieder zeigten sich grundsätzlich mit einem Ver-
kauf des gemeindeeigenen Traktors inkl. Anhänger einverstanden.
Es wurden Plätze zum Aufstellen der Geschwindigkeitsanlage gesucht. 
An verschiedenen Stellen sollen Hülsen gesetzt werden, damit die 
Anlage an verschiedenen Standorten aufgestellt werden kann. 
Der Gemeinderat einigte sich auf die Standorte Unterdorf, Schulhaus, 
Speckstraße und evtl. Windhof.

VG-Verwaltung

Amtliche Mitteilungen aus der 17. Sitzung 
des Gemeinderates von Schweighofen  

vom 4. November 2021
Aufgrund der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses 
beschloss der Gemeinderat einstimmig bei einer Enthaltung, den vor-
liegenden Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2015 festzustellen. 
Dem Ortsbürgermeister und dem Beigeordneten sowie dem Bürger-
meister und den Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad Bergz-
abern wurde einstimmig bei einer Enthaltung Entlastung für das 
Haushaltsjahr 2015 erteilt.
Aufgrund der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses 
beschloss der Gemeinderat einstimmig bei einer Enthaltung, den 
vorliegenden Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 festzu-
stellen. Dem Ortsbürgermeister und dem Beigeordneten sowie dem 
Bürgermeister und den Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad 
Bergzabern wurde einstimmig bei einer Enthaltung Entlastung für das 
Haushaltsjahr 2016 erteilt.
Die Beratung über ein Bauvorhaben in der Schulstraße soll in der 
nächsten Gemeinderatssitzung wieder aufgegriffen werden.
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Der Vorsitzende informierte zum aktuellen Stand bezüglich des Breit-
bandausbaus, dass der POP aufgestellt wurde. Der Baubeginn soll im 
Frühjahr erfolgen.
Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wurden Pachtangelegenheiten 
beraten.

VG-Verwaltung

Vorderweidenthal

Amtliche Mitteilungen aus der 23. Sitzung 
des Gemeinderates von Vorderweidenthal 

vom 8. November 2021
Das Einvernehmen zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage 
In den Pitzenäckern wurde einstimmig erteilt.
Aufgrund der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses 
beschloss der Gemeinderat einstimmig, den vorliegenden Jahresab-
schluss für das Haushaltsjahr 2018 festzustellen. Dem Ortsbürger-
meister und dem Beigeordneten sowie dem Bürgermeister und den 
Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern wurde ein-
stimmig Entlastung für das Haushaltsjahr 2018 erteilt.
Die Hebesätze für das Jahr 2022 wurden aufgrund der durchgeführten 
Abstimmungen wie folgt festgelegt:
Realsteuern (Grundsteuer A 320 v.H., Grundsteuer B 380 v.H., Gewer-
besteuer 380 v.H.), Hundesteuer (für den 1. Hund 45 Euro, für den 2. 
Hund 60 Euro, für jeden weiteren Hund 90 Euro). 
Kampfhundesteuer: Die Hebesätze werden gemäß Hundesteuersat-
zung vom 05.11.2012 festgesetzt. Die Steuer für gefährliche Hunde 
beträgt für den 1. Hund 360 Euro, für den 2. und jeden weiteren Hund 
600 Euro. Der Beitrag zum Bau und zur Unterhaltung von Wirtschafts-
wegen beträgt 19,00 Euro/ha.
Der Rat beschloss Ausschreibungen für Umbau und Sanierung im 
alten Schulhaus:
Es wurde einstimmig beschlossen, die Ausschreibung für einen 
Schrank im Büro durchzuführen. Der Schrank kommt in das Büro im 
EG. In diesen kommen die Brandmeldezentrale und die EDV-Anlage.
Der Vorschlag, die Stühle für den Ratssaal nicht auszuschreiben, son-
dern die alten Stühle aufzuarbeiten, wurde mit 1 Ja-Stimme und 10 
Nein-Stimmen abgelehnt. Der Rat beschloss danach einstimmig die 
Ausschreibung für Tische und Stühle. Die Ausschreibung beinhaltet 
die komplette Ausstattung für den Versammlungssaal im OG sowie 
das Büro und Sitzungssaal im EG.
Die Beschriftung über dem Eingangsbereich soll auf Vorschlag des 
Ortsbürgermeisters „Bürgerhaus Alte Schule“ lauten. Dies wurde ein-
stimmig beschlossen. Der Vorsitzende wurde ermächtigt, den Auftrag 
an den günstigsten Bieter für die Herstellung des Dorfwappens und 
der Beschriftung zu vergeben. Der Schriftzug und das Wappen wer-
den über der Eingangstür im Außenbereich angebracht.
Der Gemeinde liegt der Förderbescheid „Raumlufttechnische Anla-
gen“ für den Kindergarten vor.
Der Neujahrsempfang 2022 findet nicht statt.
Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wurde die Einstellung eines 
Bewerbers als Gemeindearbeiter beschlossen.

VG-Verwaltung

Öffentliche Bekanntmachung  
der Beschlüsse über die Feststellung  

des Jahresabschlusses 2018 und Entlastung 
des Haushaltsjahres 2018  

der Ortsgemeinde Vorderweidenthal
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Vorderweidenthal hat in sei-
ner öffentlichen Sitzung am 08.11.2021 den Jahresabschluss 2018 
festgestellt und dem Ortsbürgermeister, dem Beigeordneten der 
Ortsgemeinde Vorderweidenthal sowie dem Bürgermeister und den 
Beigeordneten der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern für das Haus-
haltsjahr 2018 die Entlastung erteilt.
Der Jahresabschluss mit Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung an sieben Werktagen, das ist vom 06.01.2022 bis 
14.01.2022, bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, 
76887 Bad Bergzabern, Königstraße 61 (Schloss), Zimmer 204, während 
der allgemeinen Sprechzeiten zur öffentlichen Einsichtnahme aus.
Wegen der aktuellen Corona-Krise besteht die Möglichkeit nach vorheri-
ger telefonischer Terminabsprache unter der Telefonnummer 06343 701-
113 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, 76887 Bad 
Bergzabern, Königstraße 61, Zimmer 204 Einsicht zu nehmen.
Die öffentliche Auslegung gilt nicht für Angelegenheiten im Sinne des 
§ 20 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz. Dies sind ins-
besondere Angelegenheiten, die dem Datenschutz unterliegen oder 
deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich oder vom Gemein-
derat aus Gründen des Gemeinwohls beschlossen ist.

Bad Bergzabern, 27.12.2021
Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag
B. Meyer

Der Jahresabschluss mit Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung an sieben Werktagen, das ist vom 06.01.2022 bis 
14.01.2022, bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, 
76887 Bad Bergzabern, Königstraße 61 (Schloss), Zimmer 204, während 
der allgemeinen Sprechzeiten zur öffentlichen Einsichtnahme aus.
Wegen der aktuellen Corona-Krise besteht die Möglichkeit nach vorheri-
ger telefonischer Terminabsprache unter der Telefonnummer 06343 701-
113 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, 76887 Bad 
Bergzabern, Königstraße 61, Zimmer 204 Einsicht zu nehmen.
Die öffentliche Auslegung gilt nicht für Angelegenheiten im Sinne des 
§ 20 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz. Dies sind ins-
besondere Angelegenheiten, die dem Datenschutz unterliegen oder 
deren Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich oder vom Gemein-
derat aus Gründen des Gemeinwohls beschlossen ist.

Bad Bergzabern, 27.12.2021
Verbandsgemeindeverwaltung

Im Auftrag
B. Meyer

Steinfeld

Amtliche Mitteilungen aus der 14. Sitzung 
des Gemeinderates von Steinfeld  

vom 4. November 2021
Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Anschaffung eines gebrauch-
ten Fahrzeuges (Pkw) als Transportmittel für den Gemeindearbeiter. 
Der Gemeinderat beschloss einstimmig den Kauf eines Fahrzeuges 
zum Preis in Höhe von 3.300 Euro inkl. Mwst. Der Vorsitzende wurde 
ermächtigt, nach Überprüfung des zweiten Angebots (MAZDA 6), 
die Kaufentscheidung für eines der beiden vorgestellten Fahrzeuge 
zu treffen. Ferner beschloss der Gemeinderat eine außerplanmäßige 
Ausgabe bei der Buchungsstelle 11430-071110-7-13 in Höhe von 
3.300 Euro. Die Deckung dieser Ausgabe erfolgt über Einsparungen 
innerhalb des Teilhaushaltes. Der Anschaffung eines Anhängers für 
die Ausführung von Arbeiten des Gemeindearbeiters bei Lischer Fahr-
zeugbau e. K.aus Gommersheim wurde einstimmig zugestimmt.
Der Gemeinderat beschloss die Anschaffung einer Thermolanze zur 
Unkrautbeseitigung bei der Firma Klein aus Klingenmünster zum 
Angebotspreis in Höhe von 2.670 Euro inkl. MwSt. Ferner beschloss 
der Gemeinderat eine außerplanmäßige Ausgabe bei der Buchungs-
stelle 11430-082000-7-14 in Höhe von 2.670 Euro. Die Deckung die-
ser Ausgabe erfolgt über Einsparungen innerhalb des Teilhaushaltes.
Der unbefestigte Wegeabschnitt zwischen der Gänsgasse (Zufahrt 
Schwimmbad) in westlicher Richtung bis zum Panzergraben ist auf 
die Länge von ca. 300,00 m und auf die Breite von ca. 4,00 m durch 
Auswaschungen und Senken nicht mehr verkehrssicher und muss 
dringend instandgesetzt werden. Der Gemeinderat beschloss, den 
Auftrag für die Wegeinstandsetzung an den günstigsten Bieter, Fa. 
Daniel Seuferle, Lohnunternehmen in Niederhorbach, zum Preis von 
3.121,60 Euro zu erteilen.
Der Auftrag zur Reinigung von Straßenabläufen und Schmutzfängern 
(Sinkkastenreinigung) 2021 - 2025 wurde an die Firma Bio-Chem 
GmbH aus Schifferstadt zum (anteiligen) Angebotspreis von 1.665,30 
Euro brutto für 2021 und ab dem Jahr 2022 bis 2025 für 3.480,60 Euro 
brutto/p.a. vergeben.
Die Kastanie am Kreuz an der „Alten Landstraße“ benötigt einen Ver-
jüngungsschnitt, außerdem ist Totholz zu entfernen. 
Der Gemeinderat beschloss, den Auftrag für den Vitalisierungsschnitt 
und für die Totholzentfernung an das Unternehmen Baumservice 
Borke aus Eußerthal zum Angebotspreis in Höhe von 1.424,19 Euro 
inkl. MwSt. zu vergeben.
Es wurde über folgende Bauvorhaben beraten und beschlossen:
• Einer Bauvoranfrage am Bahnhof Schaidt bzgl. der Genehmi-

gungsfähigkeit der Errichtung eines 1,5-geschossigen Wohnhau-
ses wurde einstimmig das Einvernehmen erteilt.

• Dem Bauvorhaben an der Alten Landstraße zum Neubau eines 
Einfamilienhauses mit Garage wurde einstimmig zugestimmt.

• Der Einfriedung von landwirtschaftlichen Grundstücken in der 
Gewanne „Ober der Kühhohl“ wurde einstimmig nicht zugestimmt.

• Die Ortsgemeinde beabsichtigt ein Gewerbegebiet zu erschließen. 
Um Interessenten darauf aufmerksam machen zu können, sollen 
über einen längeren Zeitraum zwei Banner an einem Bauzaun 
Unter den Geisäckern gegen den Nollen angebracht werden. Der 
Bauzaun wird mit zwei weiteren Bauzäunen im Dreieck aufgestellt. 
Der Standort wurde bereits mit der Ortsgemeinde abgestimmt. 
Dem Bauvorhaben wurde das Einvernehmen erteilt.

• Dem Bauvorhaben Neubau eines Wohnhauses mit Garage in der 
Unteren Hauptstraße wurde einstimmig das Einvernehmen erteilt.

Die VR-Bank Stiftung hat der Ortsgemeinde Steinfeld 1.000 Euro 
gespendet. Der Betrag ist zur Anschaffung einer Kinderrutsche auf 
dem Spielplatz zu verwenden. 
Der Gemeinderat nahm die Information des Ortsbürgermeisters zur 
Kenntnis und stimmte der Annahme der Spende zu.
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nungsbildung gerichtet ist. Versammlungen im Sinne der §§ 14 ff. Ver-
sammlG sind demnach örtliche Zusammenkünfte mehrerer Personen 
zu gemeinschaftlicher, auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungs-
bildung gerichteten Erörterung und Kundgebung. Entscheidend ist, 
dass die Meinungsbildung und -äußerung mit dem Ziel erfolgt, auf die 
Öffentlichkeit entsprechend einzuwirken. Durch die mediale Bericht-
erstattung infolge der bundesweit stattgefundenen Montagsspazier-
gänge seit dem 13.12.2021 ist der Hintergrund der „Spaziergänge“ 
nun auch der breiten Masse der Bevölkerung bekannt. Es bedarf zur 
Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung nicht zwingend der ver-
sammlungstypischen Hilfsmittel wie Reden, Plakate, Banner, Flyer o.ä.
Versammlungen sind dabei nicht auf Zusammenkünfte traditioneller 
Art beschränkt, sondern umfassen vielfältige Formen gemeinsamen 
Verhaltens (wie Sitzdemonstrationen, Mahnwachen, Schweigemär-
sche, Straßentheater und Menschenketten) bis hin zu nonverbalen 
Ausdrucksformen.
Die geplanten Aktionen haben nach ihrem Gesamtgepräge das Ziel, 
gemeinschaftlich zusammen zu kommen, um eine demonstrative 
Aussage im Kontext der Corona-Schutzmaßnahmen zu transportie-
ren („Montagsproteste: Jetzt erst recht - ganz Deutschland geht auf 
die Straße und die Pfalz ist mit dabei! Über 100.000 Bürger waren 
vergangenen Montag bei Spaziergängen und Versammlungen auf 
der Straße und es werden von Woche zu Woche mehr. Ein Rekord 
löst den nächsten ab. Auch für Montag sind einige Städte neu mit am 
Start - ebenso bei uns in der Pfalz. Überall gehen Menschen fried-
lich, selbstbestimmt und eigenverantwortlich auf die Straße und las-
sen sich nicht weiter bevormunden oder einschüchtern.“ [Telegram 
Kanal: „Freie Pfälzer“ vom 16.12.2021].) und damit auf die öffentliche 
Meinungsbildung einzuwirken. Insofern liegt die Zweckverbundenheit 
unter den Teilnehmern vor, die auf eine „gemeinschaftliche kommuni-
kative Entfaltung“ gerichtet ist.
Es liegt ein Verstoß gegen § 14 VersammlG vor. Danach besteht grund-
sätzlich das Erfordernis, wonach eine öffentliche Versammlung im 
Sinne von § 14 VersammlG spätestens 48 Stunden vor der Bekannt-
gabe bei der zuständigen Behörde anzumelden ist. Das Anmelde-
erfordernis trägt dem Umstand Rechnung, dass die zuständigen 
Sicherheitsbehörden einen zeitlichen Vorlauf brauchen, um zu prüfen, 
ob von der Durchführung der Versammlung Gefahren für die öffentli-
che Sicherheit ausgehen und bejahendenfalls Vorkehrungen zu treffen 
haben, um die Gefahren und Schäden für Dritte zu verhindern. Bei 
den geplanten Zusammenkünften sind erhebliche Gefahren für hoch-
rangige Rechtsgüter Dritter zu besorgen. Namentlich dadurch, dass 
es zu einer erheblichen Anzahl von physischen Kontakten kommt, 
keine Mindestabstände konsequent eingehalten und keine geeignete 
Mund-Nasen-Bedeckung getragen wird. In Ansehung des derzeitigen 
Infektionsgeschehens im Landkreis Südliche Weinstraße, der mit eine 
der höchsten 7-Tage-Inzidenzen in Rheinland-Pfalz hat, kommt eine 
Versammlung nur unter Einhaltung von infektionshygienischen Aufla-
gen in Betracht, sofern die hinreichende Gewähr besteht, dass diese 
Auflagen auch (mehrheitlich) umgesetzt werden.
Dabei ist die Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen (namentlich: 
Einhaltung von Mindestabständen, Tragen einer Mund-Nasen-Bede-
ckung) auch im Freien erforderlich, um das Übertragungsrisiko zu 
minimieren. Denn nach der Risikobewertung des Robert Koch-Insti-
tuts stellt das generelle Tragen von Masken in bestimmten Situationen 
im öffentlichen Raum weiterhin unabhängig vom individuellen Impf-
schutz einen wichtigen Schutz vor einer Übertragung durch Tröpf-
chen bei einem engen Kontakt dar. Wenn der Mindestabstand von 1,5 
Metern ohne Maske unterschritten wird, z. B. bei größeren Menschen-
ansammlungen, besteht auch im Freien ein Übertragungsrisiko. Die 
Einhaltung dieses Mindestabstandes ist nach der Gefahrenprognose 
bei Durchführung der in Ziffer 1 bezeichneten Versammlungen nicht 
gewährleistet. Die vielfältigen Erfahrungen der jüngeren Vergangen-
heit im gesamten Bundesgebiet haben gezeigt, dass die zuweilen 
behauptete Rechtstreue bei solchen Veranstaltungen letztlich nur als 
Lippenbekenntnis zu werten ist und im Gegensatz dazu vielmehr mit 
zunehmender Vehemenz gegen staatliche Infektionsschutzmaßnah-
men verstoßen wird. Insofern steht zu erwarten, dass zahlreiche Teil-
nehmende der verbotenen Versammlungen gerade nicht zuverlässig 
die Gewähr bieten, auf die Einhaltung der infektionsschutzrechtlichen 
Anforderungen effektiv hinzuwirken. Es ist namentlich zu erwarten, 
dass auch bei den untersagten Versammlungen vielfach insbesondere 
die erforderlichen Mindestabstände nicht eingehalten werden und 
keine (geeignete) Mund-Nasen-Bedeckung (ordnungsgemäß) getra-
gen wird.
Demnach folgt vorliegend bereits aus dem Umstand, dass die Ver-
sammlungen nicht rechtzeitig angemeldet worden sind und von ihnen 
Infektionsgefahren ausgehen, die nicht gering oder vernachlässigbar 
sind, dass diese aufgrund der damit einhergehenden Gefährdung der 
öffentlichen Sicherheit nach pflichtgemäßem Ermessen zu verbieten 
sind.
Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass nach § 15 Abs. 3 Ver-
sammlG eine Versammlung oder ein Aufzug aufgelöst werden kann, 
wenn er nicht angemeldet worden ist. Vorliegend kann in Hinblick 
auf die andernfalls zu besorgende Gefährdung durch das verdichtete 
Zusammenkommen einer größeren Personenmehrheit für hochran-

Bekanntmachungen und  
Mitteilungen anderer Behörden

Öffentliche Bekanntmachung  
über die Allgemeinverfügung  

des Landkreises Südliche Weinstraße
- Bekanntmachung vom 27.12.2021 -
Gemäß § 15 Abs. 1 des Gesetzes über Versammlungen und Aufzüge 
(Versammlungsgesetz [VersammlG]), § 35 Verwaltungsverfahrensge-
setz (VwVfG) i. V. m. § 1 Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) 
und § 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) sowie 
§§ 65 und 66 Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG) 
erlässt die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße als Versammlungs-
behörde folgende
Allgemeinverfügung:

1. Jede thematisch vergleichbare, nicht ordnungsgemäß angemel-
dete und behördlich bestätigte Ersatzversammlung zu sogenann-
ten „Montagsspaziergängen“ im Landkreis Südliche Weinstraße 
wird vom 28.12.2021 bis einschließlich 02.01.2022 ganztägig 
verboten. Ebenso werden im Landkreis Südliche Weinstraße die 
bereits für den Montag beworbenen, aber nicht ordnungsgemäß 
angemeldeten sog. „Montagsspaziergänge“, sowie thematisch 
vergleichbare, nicht ordnungsgemäß angemeldete und behörd-
lich bestätigte Ersatzversammlungen am 03.01.2022 ganztägig 
verboten.

2. Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen die in Ziffer 1 verfügten 
Verbote kann unmittelbarer Zwang angewendet werden, der hier-
mit angedroht wird.

3. Die sofortige Vollziehung der in Ziffer 1 verfügten Verbote wird 
hiermit im besonderen öffentlichen Interesse gemäß § 80 Abs. 2 
S. 1 Nr. 4 VwGO angeordnet.

Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß § 1 Abs. 1 der Hauptsatzung 
des Landkreises Südliche Weinstraße i. V. m. § 1 LVwVfG i. V. m. § 41 
Abs. 4 S. 4 des VwVfG am Tag der Veröffentlichung im Amtsblatt des 
Landkreises als bekannt gemacht. Sie gilt einen Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung als bekannt gegeben und ist ab dem 28.12.2021 wirksam.
Begründung:
Die in Ziffer 1 der Verfügung angeordneten Verbote rechtfertigen sich 
aus § 15 Abs. 1 VersammlG. Gemäß § 15 Abs. 1 VersammlG kann 
die zuständige Behörde eine Versammlung oder einen Aufzug verbie-
ten, wenn nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren 
Umständen die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bei Durchführung 
einer Versammlung unmittelbar gefährdet ist. Der Prognosemaßstab 
der „unmittelbaren Gefährdung“ erfordert, dass der Eintritt eines 
Schadens für die Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit mit hoher 
Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Notwendig ist dabei immer ein 
hinreichend konkreter Bezug der Erkenntnisse oder Tatsachen zu der 
geplanten Veranstaltung.
Der Begriff der öffentlichen Sicherheit in § 15 Abs. 1 VersammlG 
umfasst u.a. den Schutz zentraler Rechtsgüter wie das Grundrecht Drit-
ter auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Insoweit trifft den Staat 
eine grundrechtliche Schutzpflicht, in deren Kontext auch zahlreiche 
zur Bekämpfung der nach wie vor andauernden Covid-19-Pandemie 
von Bund, Ländern und Gemeinden ergriffene Infektionsschutzmaß-
nahmen stehen. Unter strikter Wahrung des Grundsatzes der Verhält-
nismäßigkeit, der die Beachtung sämtlicher Umstände des Einzelfalls 
einschließlich des aktuellen Stands des dynamischen und tenden-
ziell volatilen Infektionsgeschehens beinhaltet, können zum Zweck 
des Schutzes vor Infektionsgefahren versammlungsbeschränkende 
Maßnahmen ergriffen werden. Dazu gehören grundsätzlich auch Ver-
sammlungsverbote, die verhängt werden dürfen, wenn mildere Mittel 
nicht zur Verfügung stehen und soweit der hierdurch bewirkte tief-
greifende Eingriff in das Grundrecht aus Art. 8 Abs. 1 GG in Anse-
hung der grundlegenden Bedeutung der Versammlungsfreiheit für das 
demokratische und freiheitliche Gemeinwesen insgesamt nicht außer 
Verhältnis steht zu den jeweils zu bekämpfenden Gefahren und dem 
Beitrag, den ein Verbot zur Gefahrenabwehr beizutragen vermag.
Es handelt sich bei den in Ziffer 1 bezeichneten Aktionen um die 
geplante Durchführung von öffentlichen Versammlungen unter freiem 
Himmel im Sinne des Versammlungsgesetzes. Es ist dabei die Stra-
tegie zu versuchen, örtliche Zusammenkünfte von Personen unter 
Umgehung des Versammlungsgesetzes durchzuführen. Dies wird ver-
folgt, indem solche Versammlungen ohne die grundsätzlich gebotene 
Anzeige im Sinne von § 14 VersammlG durchgeführt werden, um damit 
die - zur Abwehr einer unmittelbaren Gefahr für die öffentliche Sicher-
heit gebotenen - behördlichen Präventiv-/Steuerungsmaßnahmen der 
Versammlungsbehörde und Polizei zu unterlaufen sowie die Verant-
wortlichkeit als Veranstalter / Versammlungsleiter zu verschleiern.
Eine Versammlung wird dadurch charakterisiert, dass eine Personen-
mehrheit durch einen gemeinsamen Zweck inhaltlich verbunden ist 
und die Zusammenkunft auf die Teilnahme an der öffentlichen Mei-
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unangemeldeten Demonstrationen zu Ausschreitungen mit mehreren 
verletzten Polizeibeamten.
(vgl. https://www.spiegel.de/politik/deutschland/corona-tausende- 
teilnehmer-bei-demos-gegen-coronamassnahmen-in-thueringen- 
sachsen-und-andernorts-a-5703fc56-6f56-4154-841c-6d27fc7d 
3442).
In einigen baden-württembergischen Städten haben am Wochenende 
(10. - 12.12.2021) Tausende gegen die Corona-Maßnahmen demons-
triert. Die Gewalt bei Demonstrationen gegen die Corona-Politik am 
Wochenende hat landes- und bundesweit scharfe Kritik ausgelöst. 
In Baden-Württemberg gab es laut Landesinnenministerium 22 Ver-
sammlungen mit Tausenden Teilnehmenden, die einen Bezug zur Pan-
demie hatten. Die Polizei stellte demnach rund 650 Verstöße gegen 
die Corona-Verordnung fest, darunter knapp 300 Verstöße gegen die 
Pflicht zum Tragen einer Maske. Eine Demonstration fand am Sams-
tagabend (11.12.2021) in Reutlingen statt. Dort demonstrierten laut 
Polizei bis zu 1.500 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen. Bei 
der Versammlung zogen Menschen mit Kerzen durch die Stadt und 
riefen zum „Widerstand“ auf. Ein Polizist wurde dabei verletzt, der 
mutmaßliche Angreifer wurde festgenommen. Laut Polizei blockierten 
die Demonstrierenden Straßen, die Stimmung sei „aggressiv“ gewe-
sen. Die Demonstrierenden versammelten sich am Abend am Bürger-
park und zogen von dort aus über das Tübinger Tor weiter in Richtung 
Marktplatz. Aufforderungen zum Tragen einer Maske seien ignoriert 
worden, hieß es von der Polizei. Infolgedessen wurde die Versamm-
lung durch das Amt für öffentliche Ordnung aufgelöst. Trotzdem zog 
im Anschluss eine Gruppe weiter in Richtung Karlstraße und Zentraler 
Omnibusbahnhof. Beim Versuch der Beamten, die Versammlung zu 
stoppen, seien Demonstrierende gewalttätig geworden. Die Polizei 
setzte daraufhin nach eigenen Angaben Pfefferspray und Schlagstö-
cke ein. Im Laufe des Abends seien mehrere Strafverfahren wegen 
tätlichen Angriffs auf Beamte, Beleidigung und versuchter Körperver-
letzung eingeleitet worden. Außerdem wurden laut Polizei rund 100 
Platzverweise erteilt.
(vgl. https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/suedba-
den/demo-gegen-corona-politik-100.html).
Am Samstag, 25.12.2021 fand in Koblenz eine nicht angemeldete Ver-
sammlung in Form eines Spazierganges mit ca. 600 Personen statt. 
Es kam zu einem Angriff einer Einzelperson auf Einsatzkräfte. Bei der 
Feststellung der Identität des Angreifers sollen sich etwa 15 Personen 
mit diesem solidarisiert haben. Pfefferspray wurde durch die Polizei 
nach Androhung eingesetzt. (vgl. https://www.rheinpfalz.de/lokal/
pfalz-ticker_artikel,-corona-spaziergang-mit-600-menschen-polizei-
setzt-pfefferspray-ein-_arid,5295892.html)
In Schweinfurt versammelten sich am Sonntag, 26.12.2021 rund 
2.500 Personen ohne Anmeldung. Die Polizei musste zeitweise gegen 
aggressive Teilnehmer einschreiten. (vgl. https://www.br.de/nachrich-
ten/bayern/kind-verletzt-bei-corona-protest-in-schweinfurt,SsjJfXS)
Vor diesem Hintergrund war die Allgemeinverfügung zu erlassen, 
zumal eine andere, den gleichen Erfolg herbeiführende Maßnahme 
zum Zeitpunkt des Erlasses dieser Allgemeinverfügung nicht ersicht-
lich war. Namentlich eine örtliche Begrenzung auf Teile des Gebietes 
des Landkreises wäre nicht gleichermaßen effektiv. In Hinblick dar-
auf, dass diese Versammlungen gerade darauf abzielen, hoheitliche 
Maßnahmen zu unterlaufen und zu umgehen und im sog. Querdenker-
Milieu, als Corona-Maßnahmen-Gegner, explizit Guerillataktiken the-
matisiert, wäre eine Beschränkung der Verbote auf Teile des Gebietes 
des Landkreises (wie den bereits in Telegram beworbenen Orten) 
nicht gleichermaßen geeignet. Die Gefährdungen für Schutzgüter 
der öffentlichen Sicherheit bestehen nicht lediglich bei einem örtlich 
verdichteten Zusammenkommen zahlreicher Personen ohne Beach-
tung der zentralen Hygienemaßnahmen in ausgewählten Stadtteilen. 
Es besteht die Besorgnis, dass die betreffenden Personen, bei denen 
eine zunehmende Enthemmung und Radikalisierung festzustellen ist, 
andernfalls auf andere (nicht erfasste) Örtlichkeiten ausweichen und 
gleichsam ein „Katz-und-Maus-Spiel“ mit der Versammlungsbehörde, 
der Ordnungsbehörde und der Polizei treiben.
Es liegen polizeiliche Erkenntnisse vor, dass zum einen aufgrund der 
Allgemeinverfügungen des Landkreises Südliche Weinstraße als Tag 
für die sogenannten „Spaziergänge“ auf andere Wochentage als den 
Montag unangemeldet ausgewichen werden soll. So versammelten 
sich in Rheinzabern am Donnerstag, 23.12.2021 und in Hagenbach 
am Freitag, 24.12.2021 Personen zu entsprechenden Veranstaltun-
gen. Zum anderen werden sog. „Montagsspaziergänge“ für jeden 
Montag, also auch den 03.01.2022 beworben. Hierdurch ergibt sich 
keine Änderung der dargestellten rechtlichen Bewertung.
Das Verbot ist auch angemessen. Die Verfügung dient dem Schutz 
hochrangiger Rechtsgüter (Leib und Leben) und sie steht nicht außer 
Verhältnis zu der Eingriffsintensität. Es besteht die Möglichkeit, Ver-
sammlungen rechtzeitig anzuzeigen und - soweit keine unmittelbaren 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit zu besorgen sind - (ggfs. unter 
Auflagen) durchzuführen. Die gezielte Umgehung von rechtlichen Vor-
gaben, die dem Schutz von Rechtsgütern zu dienen bestimmt sind, ist 
nicht schutzwürdig. Demnach kann hier das Instrument des Versamm-
lungsverbots als ultima ratio auch zum Zwecke des Infektionsschut-
zes, d. h. zum Schutz von Leib und Leben, eingesetzt werden.

gige Rechtsgüter nicht abgewartet werden, bis sich die Personen 
versammeln und die Veranstaltungen sodann erst aufgelöst werden. 
Denn eine effektive Abwehr der Infektions- und damit Gesundheits-
gefahren wäre durch eine Auflösung nach Nichteinhaltung etwaiger 
(Hygiene-)Auflagen nicht in gleicher Weise geeignet, da es in diesem 
Fall bereits zu einer gegebenenfalls irreparablen Verwirklichung der 
Gefahrensituation für Versammlungsteilnehmende, Polizeibeamte und 
Passanten kommen würde. Aus Gründen des effektiven Schutzes von 
Leib und Leben ist in der aktuellen angespannten Pandemielage nur 
ein präventives Vorgehen verhältnismäßig.
In jüngster Zeit zeigt sich bundesweit, aber auch in Rheinland-Pfalz 
und im Landkreis Südliche Weinstraße, eine deutliche Zunahme hin-
sichtlich nicht angezeigter „Spaziergänge“, die durch die Gleichzei-
tigkeit von akkurater Planung und vermeintlicher Spontanität geprägt 
sind. Man trifft sich zielgerichtet und scheinbar spontan, um gemein-
sam - ohne Plakate und Parolen - und gleichsam performativ, ohne 
Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen, eine Wegstrecke zu 
absolvieren. Das soll einen beiläufigen und alltäglichen Charakter 
haben (um das Versammlungsgesetz zu umgehen) und zugleich soll 
das kommunikative Anliegen transportiert werden.
Die Ereignisse vom 13.12.2021 haben gezeigt, dass die Gefahr von 
unangemeldeten Versammlungen - auch in der Südpfalz - virulent ist 
und dass hierbei aufgrund des hohen Mobilisierungspotenzials eine 
erhebliche Anzahl von Personen zur Teilnahme bereit ist.
So nahmen an den entsprechenden Veranstaltungen am Montag, 
13.12.2021 in Wörth ca. 70 Personen, Germersheim ca. 100 Perso-
nen, in Kandel 100 Personen, in Bad Bergzabern ca. 250 Personen, in 
Annweiler ca. 40 Personen und in Landau ca. 200 Personen teil. Bei 
diesen Veranstaltungen hat die Mehrheit der Teilnehmer keine Mund-
Bedeckung getragen. Hierdurch kann die Verbreitung des SARS-
CoV-2-Virus ungehindert erfolgen, was es in Anbetracht der hohen 
Inzidenzen der Südpfalz unbedingt zu vermeiden gilt.
In der ebenfalls zur Metropolregion Rhein-Neckar gehörenden Stadt 
Mannheim zogen am 13.12.2021 bei einem nicht angemeldeten und 
unzulässigen sog. Abendspaziergang trotz eines kurzfristig angeord-
neten Versammlungsverbots nach Schätzungen der Polizei bis zu 
2.000 Menschen durch die Stadt. Die Teilnehmer verteilten sich dabei 
immer wieder in Gruppen zu 400-500 Personen. Hierbei wurden Min-
destabstände grundsätzlich nicht eingehalten und auch eine Mund-
Nasen-Bedeckung nur in wenigen Einzelfällen getragen. Erst als die 
Polizei sehr starke Kräfte zusammengezogen hatte, beruhigte sich die 
Lage allmählich.
Die Beteiligten der einzelnen Aufzüge verhielten sich ab ca. 20:00 
Uhr äußerst aggressiv gegenüber den eingesetzten Beamten. Durch 
Polizeiketten wurde immer wieder versucht, eine Umschließung zu 
gewährleisten. Hierbei versuchten die jeweils aufgehaltenen Men-
schen, die Polizeiketten zu durchbrechen, was vorübergehend die 
Freigabe des geschlossenen Einsatzes von Pfefferspray und Hieb-
waffe durch den Polizeiführer zur Folge hatte. Unter Anwendung 
von unmittelbarem Zwang konnte direkt im Anschluss eine größere 
Gruppe von Störern zurückgedrängt und die Polizeiketten vor Ort so 
zumindest in Teilen aufrechterhalten werden.
Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden bei dem Einsatz sechs Poli-
zisten im Verlauf des Abends verletzt.
Wie bereits oben dargestellt, ist durch das Verbot der unangemeldeten 
Versammlungen in Mannheim am selben Tag mit einem Ausweichen 
dieses teils aggressiven Teilnehmerkreises auch auf den Landkreis 
Südliche Weinstraße zu rechnen.
Aktuell ist zudem festzustellen, dass vergleichbare Versammlungsak-
tivitäten bundesweit stark zunehmen:
Am 13.12.2021 haben Tausende Menschen in zahlreichen Städten 
gegen Coronamaßnahmen protestiert. Allein in Mecklenburg-Vorpom-
mern beteiligten sich rund 7.000 Menschen in mindestens zwölf Städ-
ten an teils nicht angemeldeten Veranstaltungen, davon etwa 2.900 
in Rostock. Der Protest richtete sich vor allem gegen eine mögliche 
Impfpflicht, vielerorts wurde aber auch eine Spaltung der Gesell-
schaft durch die Einschränkungen beklagt. In Thüringen protestierten 
laut Polizei landesweit rund 6.000 Menschen bei 26 Versammlungen 
gegen die Coronamaßnahmen. Größtenteils seien es illegale Zusam-
menkünfte gewesen, sagte ein Sprecher. Dabei seien sieben Beamte 
verletzt worden, einer davon war demnach nicht mehr dienstfähig. Bei 
einer nicht genehmigten Versammlung in Berlin kam es zu Verstößen 
gegen das Masken- und Abstandsgebot. Es wurden Platzverweise 
erteilt. Später am Abend kehrten die Protestler demnach zurück, 
woraufhin die Polizei den Platz räumte. In Magdeburg versammelten 
sich etwa 3.500 Menschen, im nordrhein-westfälischen Gummers-
bach rund 500. In Sachsen ging die Polizei am Abend in mehreren 
Orten gegen Proteste vor: In Freiberg kesselte die Polizei rund hundert 
Menschen in der Nähe eines Supermarktparkplatzes ein, bevor sie 
die Protestierenden doch weitergehen ließ - denn aufgrund der Nähe 
zu den Geschäften sei nicht festzustellen gewesen, wer Teilnehmer 
oder Kunde der Märkte war, sagte ein Sprecher der Polizei. In Dres-
den zählte die Polizei in der Innenstadt rund hundert Protestierende. 
Immer häufiger kommt es bei Protesten gegen Coronamaßnahmen zu 
Gewalt. Auch am vergangenen Wochenende kam es bei diversen, teils 
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Bekanntmachung
Traubenernte- und Weinerzeugungsmeldung und  

Meldung der Abgabe, Verwendung und Verwertung 2021
Letzter Abgabetermin: 15. Januar 2022
- aus eigenen Erzeugnissen -
Meldepflichtig sind alle Winzer und Traubenerzeuger, sofern sie nicht 
die gesamte Ernte an eine Winzergenossenschaft oder anerkannte 
Erzeugergemeinschaft abliefern.
Winzergenossenschaften oder anerkannte Erzeugergemeinschaften 
müssen eine Traubenernte meldung für die Erzeugnisse abgeben, die 
sie als Trauben oder Maische von vollabliefernden Mitgliedern über-
nehmen.
Ausnahme:
Falls alle Teilablieferer einer Erzeugergemeinschaft diese zur Abgabe 
einer Traubenerntemeldung für den abgelieferten Teil ermächtigt 
haben, wird der einzelne Teilablieferer von der Meldung der an die 
Genossenschaft oder Erzeugergemeinschaft abgelieferten Erzeug-
nisse befreit.
- aus fremden Erzeugnissen -
Meldepflichtig sind natürliche oder juristische Personen oder deren 
Vereinigungen, einschließlich Genossenschaftskellereien, die aus der 
Ernte des laufenden Wirtschaftsjahres von einem Weinbaubetrieb 
oder einem anderen Betrieb Weintrauben, Traubenmost, teilweise 
gegorenen Traubenmost oder Jungwein übernehmen. Diese melden 
der zuständigen Stelle die Menge des hieraus erzeugten Traubenmos-
tes, teilweise gegorenen Traubenmostes, Jungweines oder Weines, 
sowie die Mengen der unverändert abgegebenen Erzeugnisse.
In diesen Fällen ist auch das Lieferantenverzeichnis auszufüllen und 
abzugeben.
Die Meldevordrucke sind bei der Verbandsgemeindeverwaltung, 
Königstr. 61, Bad Bergzabern sowie bei den weinbaulichen Dienststel-
len der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz und als Download 
(www.lwk-rlp.de unter Weinbau/ Traubenernte- und Weinerzeugungs-
meldung) erhältlich. Wir empfehlen eine Online-Abgabe im Weinin-
formationsportal (wip.lwk-rlp.de). Die Meldungen müssen bis zum 
15. Januar 2022 eingegangen sein. Sollten Sie die Abholung und 
Abgabe des Formulars bei der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern 
beabsichtigen, bitten wir Sie aufgrund der derzeitigen Coronasituation 
zu beachten, dass eine Abholung bzw. Abgabe nur zu den Öffnungs-
zeiten des Bürgerbüros - Montag, Dienstag und Freitag von 8.00 bis 
12.30 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 17.30 Uhr - möglich ist.
Reichen Sie bitte das Exemplar für den Meldepflichtigen zusammen 
mit den Durchschriften ein. Es verbleibt nach Bestätigung des Ein-
gangs bei Ihnen und dient als Nachweis für die rechtzeitige Abgabe.
Falls die Meldungen nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig erstattet werden, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit im 
Sinne des Weingesetzes dar. Betriebe, die ihre Meldung nicht ter-
mingerecht abgeliefert haben, sind von Teilen der Stützungsmaßnah-
men (Investitionsförderung) entsprechend der Verordnung (EU) Nr. 
1308/2013 und deren Durchführungsbestimmungen ausgeschlossen 
bzw. müssen mit Kürzungen bei den Zuschüssen rechnen
Wir bitten Sie deshalb, die Meldeformulare sehr sorgfältig auszufül-
len und den Meldetermin zu beachten. Für Rückfragen stehen Ihnen 
die Mitarbeiter der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz in den 
zuständigen Dienststellen gerne zur Verfügung.

Landwirtschaftskammer RLP

Ab Januar: Werte in der  
Rentenversicherung ändern sich

Beitragsbemessungsgrenze sinkt
In der gesetzlichen Rentenversicherung ändern sich zum Jahresbe-
ginn 2022 wichtige Werte. Hier ein Überblick:
Die Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversiche-
rung sinkt 2022 auf monatlich 7 050 oder jährlich 84 600 Euro. Wer 
mehr verdient, zahlt nur bis zu dieser Grenze Beiträge zur Rentenver-
sicherung. Die Beitragsbemessungsgrenze für 2022 richtet sich nach 
der Entwicklung der Bruttoverdienste von 2020 zu 2019. Da diese 
2020 im Vergleich zu 2019 wegen der Corona-Pandemie niedriger 
waren, sinkt die Beitragsbemessungsgrenze 2022.
Freiwillige Versicherung
Wer nicht schon per Gesetz versicherungspflichtig ist und freiwillige 
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung zahlen möchte, kann 
2022 jeden Betrag zwischen dem Mindestbeitrag von 83,70 Euro und 
dem Höchstbeitrag von 1 311,30 Euro im Monat wählen. Freiwillige 
Beiträge für 2021 können noch bis 31. März 2022 gezahlt werden. 
Dann gelten die Werte aus 2021, nämlich mindestens 83,70 Euro und 
höchstens 1 320,60 Euro monatlich.
Höhere Hinzuverdienstgrenze bleibt auch 2022
Da die Corona-Pandemie weiter anhält, gilt auch 2022 für vorgezo-
gene Altersrenten die höhere Hinzuverdienstgrenze von 46 060 Euro. 
Jahreseinkünfte bis zu dieser Höhe kürzen somit eine vorgezogene 
Altersrente nicht.

Als vergleichbare Ersatzversammlung zählen solche Versammlungen, 
die - sei es verbal oder nonverbal - ebenfalls auf die gemeinschaftli-
che kommunikative Kritik an den Corona-Bekämpfungsmaßnahmen 
(Hygienemaßnahmen, Impfungen etc.) abzielen und gemeinschaftli-
chen Widerstand zum Ausdruck bringen sollen. In Ansehung dessen, 
dass die Versammlungen gerade darauf abzielen, hoheitliche Maß-
nahmen zu unterlaufen und flexibel zu umgehen, ist diese Erweiterung 
auf vergleichbare Ersatzversammlungen geboten.
Die Androhung der Anwendung unmittelbaren Zwangs in Ziffer 2 
gemäß §§ 65, 66 LVwVG ist erforderlich, um die Zielsetzung dieser 
Allgemeinverfügung zu erreichen, wenn auf andere Art und Weise 
eine unmittelbar bevorstehende erhebliche Störung der öffentlichen 
Sicherheit nicht mehr verhindert werden kann. Die Androhung anderer 
Zwangsmaßnahmen, namentlich des Zwangsgeldes, ist untunlich, um 
die zügige Beseitigung der Störung im Falle einer unerlaubten örtli-
chen Personenzusammenkunft zu erreichen.
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung in Ziffer 3 der Verfügung 
liegt im besonderen öffentlichen Interesse. Dem mit dem Verbot ver-
folgten Ziel des Schutzes von Leib und Leben sowie der Verhinderung 
strafbarer Handlungen (§ 26 Nr. 2 VersammlG) bzw. Ordnungswidrig-
keiten (§ 29 Abs. Nr. 1 VersammlG) ist Vorrang vor dem Interesse an 
der Durchführung der unzulässigen Versammlungen einzuräumen. Es 
kann nicht bis zum Abschluss eines etwaigen Rechtsbehelfsverfah-
rens zugewartet werden, weil sonst die dringende Gefahr irreparabler 
Schäden für die betroffenen Rechtsgüter bestünde. Eine Interessen-
abwägung gemäß § 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 und Abs. 3 VwGO konnte 
daher im Interesse eines effektiven Gesundheitsschutzes von Dritten 
aufgrund der Dringlichkeit (hochdynamisches Infektionsgeschehen, 
rasche Ausbreitung der besorgniserregen den Omikron-Variante) hier 
ausnahmsweise nur zu Gunsten der Anordnung der sofortigen Vollzie-
hung ausfallen.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Widerspruch bei der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, An 
der Kreuzmühle 2, 76829 Landau (Pfalz) schriftlich oder nach Maß-
gabe des § 3a Absatz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes in elekt-
ronischer Form oder zur Niederschrift erhoben werden.

gez.
Dietmar Seefeldt, Landrat

Hinweis
Aufgrund der sofortigen Vollziehbarkeit der Allgemeinverfügung 
kommt einem Widerspruch keine aufschiebende Wirkung zu.
Es wird zudem explizit auf folgende Vorschriften hingewiesen:
§ 23 VersG:
Wer öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten eines 
Inhalts (§ 11 Absatz 3 des Strafgesetzbuches) zur Teilnahme an einer 
öffentlichen Versammlung oder einem Aufzug auffordert, nachdem die 
Durchführung durch ein vollziehbares Verbot untersagt oder die Auf-
lösung angeordnet worden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
§ 26 VersG:
Wer als Veranstalter oder Leiter
1. eine öffentliche Versammlung oder einen Aufzug trotz vollziehbaren 
Verbots durchführt oder trotz Auflösung oder Unterbrechung durch 
die Polizei fortsetzt oder
2. eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel oder einen Auf-
zug ohne Anmeldung (§ 14) durchführt,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
bestraft.
§ 29 Abs. 1 Nr. 1 VersG:
Ordnungswidrig handelt, wer an einer öffentlichen Versammlung 
oder einem Aufzug teilnimmt, deren Durchführung durch vollziehbares 
Verbot untersagt ist.

Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

Öffentliche Bekanntmachung
über die Feststellung des Jahresabschlusses  
des Eigenbetriebes WertstoffWirtschaft des  

Landkreises Südliche Weinstraße für das Jahr 2020
- Bekanntmachung vom 29.12.2021 -

Der vom Kreistag am Montag, dem 13. Dezember 2021, nach § 27 
Abs. 2 EigAnVO festgestellte Jahresabschluss des Eigenbetrie-
bes WertstoffWirtschaft des Landkreises Südliche Weinstraße vom 
31.12.2020 ist mit dem Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
versehen. Gemäß § 27 Abs. 3 EigAnVO für Rheinland-Pfalz vom 
05.10.1999 liegt der Jahresabschluss 2020 in der Zeit vom 10.01.2022 
bis zum 19.01.2022 während der Geschäftszeiten bei der Kreisver-
waltung Südliche Weinstraße, Dienstgebäude III, Klaus-von-Klitzing 
Straße 2, 76829 Landau in der Pfalz, Raum 217, zur Einsichtnahme 
aus. Eine vorgehende Terminvereinbarung für eine Einsichtnahme ist 
notwendig. Es gelten die 3G-Regeln.

Landau i. d. Pf., den 27.12.2021
Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

gez. Dietmar Seefeldt, Landrat
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62 möglich. Die Höhe der Beihilfe, die Mindestflächengrößen (durch 
die Kontrolle festgestellte Pflanzfläche), die Mindestzeilenbreiten 
sowie weitere Anforderungen bei den verschiedenen Maßnahmen, 
entnehmen Sie bitte der Richtlinie 2022.
Anträge können über das Weininformationsportal (WIP) der Landwirt-
schaftskammer unter wip.lwk-rlp.de elektronisch gestellt werden.
Auf der Homepage der Kreisverwaltung stehen unter https://www.
suedliche-weinstrasse.de/de/buergerservice/dienstleistungen/
Umstrukturierung-von-Rebflaechen.php ebenfalls die Richtlinie und 
die Antragsunterlagen zum Download bereit.
Da der Kundenverkehr bei der Kreisverwaltung SÜW weiterhin einge-
schränkt ist, müssen die Anträge nicht persönlich abgegeben werden. 
Diese können gern per Fax, per E-Mail oder auf dem Postweg über-
mittelt werden.
Weitere Informationen und Auskünfte erteilt das Referat Landwirt-
schaft und Weinbau, Ansprechpartner ist Herr Schultz, der telefonisch 
unter 06341 940-371, per Fax an 06341 940-7-371 oder per E-Mail an 
Thorsten.Schultz@suedliche-weinstrasse.de zu erreichen ist.

Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

Digitale Informationsveranstaltung 
„Bundespolizei“

Das Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Landau bietet 
am Donnerstag, 13. Januar 2022 eine digitale Informationsveranstal-
tung mit der Bundespolizei für Schülerinnen und Schüler sowie junge 
Erwachsene an.
Von 15.00 bis 16.00 Uhr informieren Einstellungsberater der Bundes-
polizei über die Laufbahn im mittleren und gehobenen Dienst, die Ein-
stellungsvoraussetzungen sowie die Ausbildung und das Studium bei 
der Bundespolizei. Die Bewerbungsfrist für die Einstellung im Septem-
ber 2022 wurde bis zum 31.01.2022 verlängert, um Kurzentschlosse-
nen die Möglichkeit für einen Einstieg noch in diesem Jahr zu bieten.
Interessierte werden gebeten, sich per E-Mail an
landau.info-veranstaltung@arbeitsagentur.de anzumelden. Die 
Zugangsdaten zur virtuellen Vortragsplattform erhalten die Teilneh-
menden mit der Anmeldebestätigung.
Weitere Veranstaltungen der Agentur für Arbeit sind veröffentlicht 
unter: www.arbeitsagentur.de/veranstaltungen

Agentur für Arbeit LD

Steuernummern für Existenzgründerinnen 
und Existenzgründer

Elektronische Anmeldung beim Finanzamt erforderlich
Damit Existenzgründerinnen und Existenzgründer eine Steuernummer 
erhalten, benötigt das Finanzamt innerhalb eines Monats nach der 
Unternehmensgründung den sogenannten,,Fragebogen zur steuer-
lichen Erfassung“. Dieser enthält zum Beispiel die Angaben zu den 
persönlichen Verhältnissen, zum Unternehmen und zu den zu erwar-
tenden Einkünften beziehungsweise Umsätzen. Bereits seit dem 
01.01.2021 müssen einige Fragebögen elektronisch an das Finanzamt 
übermittelt werden. Ab dem 01.01.2022 kommt eine elektronische 
Übermittlungspflicht für den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung 
bei Gründung einer Körperschaft nach ausländischem Recht neu 
hinzu.
Folgende Fragebögen zur steuerlichen Erfassung stehen für Unterneh-
mensgründungen im Dienstleistungsportal der Steuerverwaltung,,Mein 
ELSTER‘‘ (unter www.elster.de) nach Registrierung zur Verfügung:
• Aufnahme einer gewerblichen, selbstständigen (freiberuflichen) 

oder land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeit (Einzelunternehmen)
• Gründung einer Personengesellschaft/-gemeinschaft
• Gründung einer Kapitalgesellschaft bzw. Genossenschaft
• Gründung einer Körperschaft nach ausländischem Recht
In diesen Fällen darf das Finanzamt den Fragebogen zur steuerlichen 
Erfassung künftig nur noch bei unbilligen Härten in Papierform akzep-
tieren.
Für die Gründung eines Vereins ist der Fragebogen dagegen weiterhin 
auf amtlich vorgeschriebenem Vordruck in Papierform abzugeben.
Nähere Informationen zur elektronischen Anmeldung und zum Fra-
genbogen zur steuerlichen Erfassung finden sich unter: https://www.
lfst-rlp.de/service/vordrucke/sonstige/frageboegen-zur-steuerlichen-
erfassung und im Flyer „Existenzgründer“, der sowohl im Internet 
abrufbar (https://www.lfst-rlp.de/service/broschueren-/-infomaterial) 
als auch in den Finanzämtern ausgelegt ist.
Für Fragen rund um das Thema Existenzgründung und Steuern ste-
hen zudem die Existenzgründerberatung in den Finanzämtern und die 
landesweite Info-Hotline der Finanzämter (Tel: 0261-20 179 279) zur 
Verfügung.

Landesamt für Steuern

Ende des amtlichen Teils

Altersgrenzen ändern sich
Versicherte, die 1958 geboren sind, können 2022 die abschlagsfreie 
Altersrente für besonders langjährig Versicherte (Rente ab 63) mit 64 
Jahren erhalten. Die gleiche Altersgrenze gilt auch für die Altersrente 
für schwerbehinderte Menschen. Bei den anderen Altersrenten stei-
gen die Altersgrenzen um einen weiteren Monat, sodass 1957 Gebo-
rene eine abschlagsfreie Regelaltersrente erst mit 65 Jahren und 11 
Monaten erhalten.
Beitragssatz bleibt unverändert
Der Beitragssatz zur allgemeinen Rentenversicherung bleibt auch 
2022 unverändert bei 18,6 Prozent. Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
zahlen je die Hälfte.

Deutsche Rentenversicherung RLP

Wachenheim und Bad Bergzabern  
erhalten zusammen 770.000 Euro

Die Städte Wachenheim (Landkreis Bad Dürkheim) und Bad Bergz-
abern (Landkreis Südliche Weinstraße) erhalten in diesem Jahr 
Städtebaufördermittel in Gesamthöhe von 770.000 Euro aus dem 
Bund-Länder-Programm „Lebendige Zentren“. Das hat Innenminister 
Roger Lewentz in Mainz mitgeteilt. Gefördert werden die laufenden 
Entwicklungen der beiden historischen Altstädte. „Mit den Fördergel-
dern des Landes und des Bundes können die Städte bauliche
Maßnahmen in den jeweiligen Fördergebieten finanzieren. Die Maß-
nahmen sind weitere Bausteine ganzheitlicher Entwicklungsstrategien 
zur Stärkung der historischen Altstädte von Wachenheim und Bad 
Bergzabern“, sagte Minister Lewentz.
Wachenheim möchte die bewilligten 200.000 Euro vor allem für wei-
tere Ordnungsmaßnahmen im Zuge der Herstellung und Aufwertung 
des Platzes an der Stadtmauer im Bereich der Entengasse sowie für 
die Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude verwenden.
Die Stadt Bad Bergzabern plant, die Fördermittel in Höhe von 570.000 
Euro im Rahmen der Aufwertung und des Ausbaus des Stadtmauer-
rundweges sowie für die Modernisierung und Instandhaltung privater 
Gebäude einzusetzen. Ein Teil der Mittel soll zudem für die Schaffung 
und den Erhalt von bezahlbarem Wohnraum im städtischen Wohnge-
bäude in der Pfarrgasse verwendet werden.
Das Programm „Lebendige Zentren“ fördert die Erneuerung und Ent-
wicklung von Innenstädten und Ortskernen, historischen Altstädten 
und Stadtteilzentren. Ziel ist die Stärkung der Zentren als nutzungs-
gemischte Orte für Wohnen, Arbeiten, Kultur und soziale Begegnung. 
Mit den Programmen „Wachstum und nachhaltige Entwicklung“ und 
„Sozialer Zusammenhalt“ stehen weitere Programme für die Entwick-
lung von Quartieren zur Verfügung.
„Das Fördersystem der Städtebauförderung hat sich bestens bewährt, 
um Innenstädte aufzuwerten und sie zu attraktiven und identitätsstif-
tenden Standorten zu entwickeln“, so Minister Lewentz. Der Minister 
hob hervor, dass das Land den Städten und Gemeinden als Partner 
für eine attraktive, bürgernahe und zukunftsorientierte
Stadtentwicklung zu Seite stehe.
Im Programmjahr 2021 können in der Städtebauförderung insgesamt 
wieder rund 90 Millionen Euro an Bundes- und Landesmitteln bereit-
gestellt werden. Im Zeitraum von 2010 bis 2020 profitierten rund 200 
Städte, Gemeinden und andere kommunale Gebietskörperschaften in 
Rheinland-Pfalz mit etwa 780 Millionen Euro von der Städtebauför-
derung.

Ministerium des Innern und für Sport RLP

Umstrukturierungsanträge 2022: 
Antragsverfahren Teil 2 für Flächen, die 2022 
gepflanzt werden sollen, startet im Januar

Ab 3. Januar 2022 können Anträge Teil 2 für die Teilnahme am EU-
Umstrukturierungsprogramm für Rebpflanzungen im Jahr 2022 
gestellt werden.
Die Antragsfrist endet am 31. Januar 2022. Für Flächen in Flurbereini-
gungsverfahren gilt nur im Jahr der Besitzeinweisung eine gesonderte 
Antragsfrist. Sie endet am 2. Mai 2022.
Voraussetzung für eine Förderung ist, dass die jetzt beantragten Flä-
chen bereits in Teil 1 des Antragsverfahrens gemeldet worden sind 
und einen positiven Rodungsbescheid erhalten haben. Ein „Nachmel-
den“ ist nicht möglich. Die Pflanzung kann in diesem Programm mit 
allen in der Liste der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
(BLE) enthaltenen Rebsorten erfolgen.
Ab 2022 kann der reine Wechsel der Rebunterlage nicht mehr geför-
dert werden. Auch ist eine Förderung im Rahmen genehmigter 
Anbaueignungsversuche nicht mehr möglich. Für die Pflanzung 2022 
verbleibt bei allen Maßnahmen der Wechsel der Rebsorte, ab 2023 
sind neue Maßnahmen geplant.
Antragstellern, die widerrechtlich oder ohne Genehmigung ange-
pflanzt haben, wird keine Unterstützung gewährt. Ebenso werden 
Pflanzungen mit Neuanpflanzungsrechten nicht gefördert. Die Ver-
wendung von Gebrauchtmaterial oder die Weiternutzung der vorhan-
denen Unterstützungsvorrichtung ist nur bei der Maßnahme 52 bzw. 
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denkern und Sympathisanten von rechtsextremen Parteien gezielt 
organisiert werden. Sie missbrauchen die Meinungs- und Demonstra-
tionsfreiheit und verfolgen das Ziel, unsere Demokratie anzugreifen“, 
mahnen die Verantwortlichen, die sich besorgt über die Entwicklung 
dieser radikalen Minderheit zeigen.
Hass und Gewalt, die unter anderem in Telegram-Chatgruppen gefor-
dert wurden, werden besonders von außen in die Pfalz getragen. Die 
Verwaltungschefs haben kein Verständnis dafür, wenn Anweisungen 
von Polizistinnen und Polizisten ignoriert, diese sogar attackiert wer-
den und zum „Widerstand“ gegen den demokratischen Staat aufge-
rufen wird: „Die Bewegungen nutzen öffentliches Auftreten, um ihre 
eigenen politischen Ziele zu verfolgen. Wir erleben in Teilen Deutsch-
lands eine zunehmende Radikalisierung. Lassen Sie uns in der Süd-
pfalz zusammenrücken und Abstand nehmen von Aktionen, die unsere 
Demokratie gefährden“, appellieren die politisch Verantwortlichen aus 
der Südpfalz. Sie rufen dazu auf, sich von Falschinformationen jedwe-
der Art nicht verunsichern zu lassen.
Verlässliche und wissenschaftlich fundierte Informationen zum Coro-
navirus sind auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts unter www.rki.
de, auf der Seit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 
www.infektionsschutz.de, und der Seite des Bundesministeriums für 
Gesundheit unter www.zusammengegencorona.de zu finden.

LK GER/LK SÜW/St LD

Diagnosezentrum von Stadt und Kreis  
nun in der Arzheimer Straße zu finden

Im Jahr 2021 bisher 12.500 PCR-Tests durchgeführt
Das gemeinsame Diagnosezentrum der Stadt Landau und des Land-
kreises Südliche Weinstraße ist umgezogen: Es befindet sich nun in 
der Arzheimer Straße 1 in Landau - dem alten Standort des Gesund-
heitsamts. An dieser Adresse werden ab sofort die PCR-Testungen 
für enge Kontaktpersonen von Corona-Infizierten nach Terminverein-
barung durchgeführt. Die Öffnungszeiten bleiben zunächst gleich, 
montags und donnerstags von 17 bis 20 Uhr.

Das gemeinsame Diagnosezentrum der Stadt Landau und des Land-
kreises Südliche Weinstraße ist umgezogen: Ab sofort finden ange-
meldete Abstriche in der Arzheimer Straße 1 in Landau statt.

Möglich ist der PCR-Test im gemeinsamen Diagnosezentrum von 
Stadt und Kreis für enge Kontaktpersonen mit und ohne Symptome, 
um bei diesen labordiagnostisch eine Infektion nachzuweisen oder 
entsprechend auszuschließen. Das Gesundheitsamt lässt dazu allen 
Corona-Positiven ein Merkblatt zukommen, welches diese an ihre 
engen Kontaktpersonen weitergeben. Darin wird ihnen ein interner 
Link zur Terminvergabe für einen PCR-Test mitgeteilt.
Die Zufahrt zum Diagnosezentrum erfolgt über die Arzheimer Straße 
und die Einfahrt vor dem Gebäude. Das neue Diagnosezentrum 
funktioniert weiterhin als „Drive-In“, dabei sind die Fahrwege ab der 
Grundstücksgrenze entsprechend ausgeschildert. Die engen Kontakt-
personen können während der gesamten Wartezeit und des Abstrichs 
im Fahrzeug sitzen bleiben, die maximale Durchfahrtshöhe für Fahr-
zeuge liegt bei 2,20 Metern. Für die Testung ist es erforderlich, dass 
die zu testende Person ein Identitätsdokument (z. B. Personalaus-
weis, Reisepass usw.) sowie das Merkblatt und die Terminbestätigung 
mitbringt.
Was enge Kontaktpersonen von Corona-Infizierten darüber hinaus 
beachten müssen, und Antworten auf weitere häufig gestellte Fragen, 
finden sich online unter https://www.suedliche-weinstrasse.de/de/
aktuelles/corona/faq.php

StV LD/LK SÜW

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Hinweise in allen Fällen an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, 
Tel.-Nr.: 06343 - 9334-0 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.
rlp.de
Verkehrsunfall mit Flucht
Niederhorbach: Am 17.12.2021 zwischen 9.00 - 12.33 Uhr parkte ein 
Pkw der Marke Kia ordnungsgemäß in der Hauptstraße in Niederhor-
bach. Ein unbekannter Fahrer stieß gegen dessen Anhängerkupplung, 
wodurch der Pkw beschädigt wurde. Zeugen werden gebeten sich bei 
der Polizei in Bad Bergzabern zu melden.

Nachrichten aus der 
Verbandsgemeinde

Zusatztermin: Impfbus macht  
am 13. Januar Halt an der Schlosshalle 

Bad Bergazbern

Am Donnerstag, 13. Januar 2022, kommt der Impfbus des Lan-
desimpfzentrums von 9 bis 17 Uhr an die Schlosshalle (Her-
zog-Wolfgang-Straße 3C) in Bad Bergzabern. Geimpft wird wie 
immer ohne Termin. Einfach und unkompliziert: Hingehen, Perso 
zeigen, Impfung erhalten.
Erneut wird die Schlosshalle genutzt, damit Impfwillige einen Teil 
der Wartezeit im Warmen verbringen sowie die Toiletten nutzen 
können.
Wichtig: Ausweis nicht vergessen!

VG-Verwaltung

Glückwünsche an unsere  
Geburtstags- und Ehejubilare

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage können Besuche bei 
Geburtstags- und Ehejubilaren in unserer Verbandsgemeinde 
Bad Bergzabern nun erneut nicht stattfinden. Bürgermeister 
Hermann Bohrer bittet um Verständnis, dass es aus Gründen der 
Gesundheit notwendig ist, gerade bei unseren älteren Mitbürge-
rinnen und Mitbürgern auf den gewohnten Geburtstagsbesuch 
durch die Verwaltung zu verzichten.

VG-Verwaltung

Südpfälzer Verwaltungschefs  
gemeinsam gegen Radikalisierung:

„Zusammenrücken und Demokratie nicht gefährden“
Die kommunalen Spitzenvertreter der Region mit den Landräten Diet-
mar Seefeldt (SÜW) und Dr. Fritz Brechtel (GER), Landaus OB Tho-
mas Hirsch sowie den Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der 
Verbandsgemeinden im Landkreis Südliche Weinstraße zeigen sich 
verständnislos über die Entwicklung des Demonstrationsgeschehens 
und der sogenannten „Montagsspaziergänge“ in der Südpfalz und 
andernorts. Über die Parteigrenzen hinweg verurteilen sie die Aktio-
nen: „Den Organisatoren solcher als Spaziergänge deklarierten Ver-
sammlungen geht es nicht um Sachkritik, sondern um die Ablehnung 
unserer Verfassung und Gesellschaftsordnung. Das belegen die Äuße-
rungen vor allem in sozialen Netzwerken. Es geht hier auch nicht um 
friedliche Spaziergänge und zufällige Zusammentreffen, sondern um 
ein gezieltes Unterlaufen rechtsstaatlicher Strukturen“, sind sich die 
Verantwortlichen einig und bitten die Bürgerinnen und Bürger, sich von 
solchen Aktionen nicht vereinnahmen zu lassen.
Die Anhängerinnen und Anhänger der vermeintlichen „Montagsspa-
ziergänge“ würden sich oberflächlich gegen die Maßnahmen zur Ein-
dämmung der Pandemie und gegen das Impfen richten, weshalb sich 
mutmaßlich auch Bürgerinnen und Bürger aus der gesellschaftlichen 
Mitte anschließen würden, denen die Demokratiefeindlichkeit dieser 
Szenen eigentlich fern liegt: „Diese Organisationen haben nichts mit 
Freiheit und Demokratie zu tun. Es handelt sich um Demonstrationen, 
die von Reichsbürgerinnen und Reichsbürgern, sogenannten Quer-
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Sturz durch Hund
Bad Bergzabern: Am 17.12.2021 gegen 9.40 Uhr führte eine Frau in 
der Schillerstraße in Bad Bergzabern ihre Hunde aus. Plötzlich sei ein 
anderer Hund aufgetaucht und habe sie bestürmt, wodurch sie auf die 
Straße stürzte und sich schwer verletzte. Die Polizei sucht nach Zeu-
gen, die den Vorfall beobachtet haben und bittet diese sich zu melden.
Vandalismus auf Kindergartengelände fortgesetzt
Bad Bergzabern: In der Nacht auf den 17.12.2021 wurde im Außen-
bereich eines Kindergartens in der Weinstraße erneut ein Sachscha-
den von 1.500 Euro angerichtet. Bereits in der Nacht zum 16.12.2021 
und im September 2021 verschafften sich bislang unbekannte Täter 
Zutritt zum Außengelände der Kindertagesstätte und richteten einen 
erheblichen Sachschaden an. Zeugen werden gebeten, sich an die 
Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu wenden.
Hausfassade beschädigt - Verursacher gesucht
Bad Bergzabern: An der Straßenecke Kettengasse / Königstraße 
streifte zwischen 20.12.2021 und 22.12.2021 ein bislang unbekannter 
Fahrzeugführer die Hausfassade und richtete einen Sachschaden in 
Höhe von 1.500 Euro an. Der Schaden dürfte durch einen Lkw beim 
Abbiegen verursacht worden sein. Anschließend entfernte sich der 
Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zu 
dem Lkw machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiins-
pektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.
Nach Unfall geflüchtet
Pleisweiler-Oberhofen: Am 23.12.2021 zwischen 13:20 und 13:30 
Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz am Lidl geparkter schwarzer Pkw 
der Marke Mercedes beim Ein- / Ausparken durch ein anderes Fahr-
zeug beschädigt. Hierbei wurde die Fahrerseite eingedrückt / ver-
schürft. Der Schaden dürfte bei mindestens 1.000 Euro liegen. Ein 
erster Tatverdacht richtet sich gg. den Fahrer einer Mercedes E-Klasse 
mit SÜW-Kennzeichen, welcher zur Tatzeit links neben dem danach 
beschädigten Pkw einparken wollte. Die Ermittlungen hierzu dauern 
an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergz-
abern zu melden.
Glasvitrine beschädigt
Schweigen-Rechtenbach: Über die Weihnachtsfeiertage wurde in 
der Talstraße eine Glasvitrine beschädigt. Der Sachschaden wird auf 
200 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiins-
pektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.
Sitzbank und Fensterscheibe beschädigt
Bad Bergzabern: Über die Weihnachtsfeiertage zerstörten bislang 
unbekannte Täter in einer sozialen Einrichtung in der Herzog-Wolf-
gang-Straße eine Sitzbank und eine Fensterscheibe. Der Sachscha-
den wird auf 300 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit 
der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.
PKW - Brand
Bad Bergzabern: Am Mittwoch, 29.12.2021, gegen 04:30 Uhr kam es 
zu einem Fahrzeugbrand auf dem Parkplatz der Bad Bergzaberner Kli-
nik. Das Fahrzeug eines Klinikmitarbeiters brannte nahezu völlig aus. 
Die Feuerwehr war mit 15 Kräften im Einsatz. Das Fachkommissariat 
der Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen zur Brandursache auf-
genommen. Das Fahrzeug wurde für die weiteren Ermittlungen sicher-
gestellt. Die Brandursache steht bislang noch nicht fest. Ein Gutachter 
wird hinzugezogen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter 
Tel.-Nr.: 06341 - 287-0 oder kilandau@polizei.rlp.de zu melden.
Sachdienliche Hinweise in allen Fällen bitte an die PI Bad Bergzabern!

Stellenausschreibungen

Die Verbandsgemeinde Bad Bergzabern sucht für die 

Grundschule Bad Bergzabern für das Schuljahr 2021/2022 
eine Betreuungskraft als Krankheitsvertretung, 

die Freude und Erfahrung im Umgang mit Kindern hat. Nach dem 
Unterricht bietet die Schule montags bis freitags von 12 Uhr bis 
14 Uhr eine Betreuung an. Für diese Zeit wird eine Betreuungs-
kraft gesucht.
Diese ehrenamtliche Tätigkeit wird über eine Aufwandsentschä-
digung vergütet.
Wenn Sie sich gern mit Kindern beschäftigen und gut im Team 
arbeiten, freuen wir uns über Ihre Bewerbung. Senden Sie Ihre 
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an m.platz@vgbza.de oder 
per Post an die Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, 
Königstraße 61, 76887 Bad Bergzabern. Ihre Ansprechpartnerin 
ist Frau Platz, Tel. 06343 701-120.

Verbandsgemeindeverwaltung

Die Verbandsgemeinde Bad Bergzabern sucht für die 

Grundschule Dörrenbach für das Schuljahr 2021/2022  
eine Betreuungskraft, 

die Freude und Erfahrung im Umgang mit Kindern hat.

Nach dem Unterricht bietet die Schule montags bis donnerstags 
von 12 Uhr bis 16 Uhr und freitags von 12 Uhr bis 15 Uhr eine 
Betreuung an. Für diese Zeit wird eine Betreuungskraft gesucht.

Diese ehrenamtliche Tätigkeit wird über eine Aufwandsentschä-
digung oder alternativ eine tarifliche Beschäftigung nach dem 
TVöD vergütet.

Wenn Sie sich gern mit Kindern beschäftigen und gut im Team 
arbeiten, freuen wir uns über Ihre Bewerbung. Senden Sie Ihre 
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an m.platz@vgbza.de oder 
per Post an die Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, 
Königstraße 61, 76887 Bad Bergzabern.

Die Verbandsgemeinde Bad Bergzabern sucht für die 

Grundschule Gleiszellen-Gleishorbach  
für das Schuljahr 2021/2022 eine Betreuungskraft, 

die Freude und Erfahrung im Umgang mit Kindern hat.

Nach dem Unterricht bietet die Schule montags bis freitags von 
12 Uhr bis 16 Uhr eine Betreuung an.

Zur Verstärkung des Teams wird eine Betreuungskraft gesucht, 
die für diese ehrenamtliche Tätigkeit eine Aufwandsentschä-
digung erhält.

Wenn Sie sich gern mit Kindern beschäftigen und gut im Team 
arbeiten können, setzen Sie sich mit der Verbandsgemeinde-
verwaltung Bad Bergzabern, Königstraße 61, 76887 Bad Bergz-
abern, Tel.: 06343/701-120 in Verbindung.

Kindergartenzweckverband Barbelroth, 
Hergersweiler und Oberhausen

Der Kindergartenzweckverband Barbelroth, Hergersweiler und 
Oberhausen sucht für seine dreigruppige Kindertagesstätte „Zau-
berwald“ zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Verstärkung ihres 
Teams einen

staatlich anerkannten Erzieher (m/w/d).

Es handelt sich um eine Vollzeitstelle (39 Wochenstunden).
Eine Beschäftigung in Teilzeit (ab 19,5 Wochenstunden) ist  
möglich.
Die Stelle ist zunächst befristet bis zum 30. Juni 2022. Eine Verlän-
gerung der Beschäftigung wird angestrebt.
Wir erwarten:
• verantwortungsbewusster Umgang mit Kindern
• Interesse an der Förderung der individuellen Entwicklung des 

Kindes
• Bereitschaft sich in das Team einzubringen
• aktive Mitwirkung an den Angeboten der Kindertagesstätte
Wir bieten:
• Vergütung nach dem TVöD, sowie sonstige Leistungen des 

öffentlichen Dienstes auf der Grundlage des TVöD (Altersvor-
sorge, Jahressonderzahlung etc.)

Für Auskünfte steht Ihnen die Leiterin der Kindertagesstätte Frau 
Roth (Tel. 06343 92352) gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit den entspre-
chenden Unterlagen über unser online Bewerbungs-
portal bis zum 14. Januar 2022.
https://www.vg-bad-bergzabern.de/aktuelles/ 
stellenausschreibungen

VG-Verwaltung
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Möbellager wieder offen
Seit dieser Woche hat unser Möellager in Kapellen-Drusweiler wieder 
geöffnet. Aufgrund der aktuellen Corona- Bestimmungen dürfen wir 
leider zurzeit nur geimpfte und genesene Menschen in den Laden 
lassen.
Zudem haben sich unsere Öffnungszeiten etwas geändert. Zu diesen 
Zeiten sind wir für Sie da:
Dienstags 10 bis 13 Uhr und 14 bis 16:30 Uhr, donnerstags 10 bis 
13 Uhr.
Die Telefonzeiten, in denen das Möbellager erreichbar ist, bleiben wie 
gehabt, Tel. 0157 54536280: Dienstags und donnerstags von 8:30 
bis 10 Uhr und mittwochs von 15 bis 17 Uhr.
Wir können ab sofort auch gerne wieder Sachspenden annehmen.

H. Schreieck / Team Möbellager

Hausaufgabenbetreuung startet wieder
Sollte uns der Gesetzgeber keine neuen Auflagen machen, wird unsere 
Freitags-Hausaufgabenbetreuung wieder am 7. Januar starten.
Wie gewohnt, beginnen wir um 14:30 Uhr und enden gegen 16 Uhr. 
Wir bieten Unterstützung für Kinder ab der 1. Klasse und für Jugend-
liche bis zur Klassenstufe 7/8. Wir sind lediglich eine Hausaufgaben-
betreuung, keine Nachhilfe! Wenn Sie Fragen zu dem Angebot haben, 
oder vielleicht sogar ehrenamtlich mithelfen wollen, rufen Sie uns 
gerne an, Tel. 06343 931774, oder schreiben Sie uns eine E-Mail an 
hausderfamilie-bza@gmx.de.

H. Schreieck

Mahlzeit startet wieder am 12. Januar!
Noch ist unser Team in der Winterpause. Sollte es keine weiteren Ein-
schränkungen geben, werden wir am Mittwoch, 12. Januar 2022, 
wieder mit unserer Mahlzeit starten.
Dann wird wieder jeden Montag und Mittwoch zwischen 12:00 und 
13:30 Uhr Leckeres bei uns serviert. Die Mahlzeit ist ein Mittagstisch 
für Menschen mit schmalem Geldbeutel und/oder stiller Wohnung.
Wir heißen Sie ganz herzlich willkommen und bitten Sie darum, die 
momentan geltenden Corona-Regeln einzuhalten. Leider müssen wir 
uns aufgrund der aktuellen Situation - wie die Gastronomie auch - an 
die 2G plus - Regel halten: das heißt, unsere Mahlzeit-Gäste müs-
sen genesen oder geimpft sein und zustätzlich einen aktuellen 
negativen Schnelltest von einer offiziellen Teststation mitbringen.
Zusätzlich bieten wir deshalb auch aktuell wieder an, das Mittagessen 
abzuholen und mit nach Hause zu nehmen.
Wenn Sie Fragen zu diesem Angebot haben, können Sie gerne einfach 
mal durchklingeln unter Tel. 06343 931774.

H. Schreieck / Team Mahlzeit

Kleiderkammer „Klamotte“  
ab 12. Januar wieder geöffnet

Noch befindet sich unser „Klamotte“-Team in der Winterpause.
Aber ab Mittwoch, 12. Januar, sind wir dann wieder für Sie da. 
Wir starten um 15 Uhr mit der Annahme von Kleidung und anderen 
Textilien.
Das erste „Klamotten- Shopping“ des Jahres ist dann am Freitag, 
14. Januar, zwischen 13 und 16 Uhr. Aufgrund der aktuellen Corona-
Regeln dürfen wir ab sofort leider nur noch Kund*innen empfangen, 
die geimpft oder genesen sind. Zudem müssen wir darauf achten, 
dass nur drei Kund*innen gleichzeitig in den Laden dürfen - deshalb 
einfach ein bisschen Zeit und Geduld mitbringen. Erfahrungsgemäß 
ist zum Beispiel zwischen 15 und 16 Uhr nicht ganz so viel los - wer 
also etwas später kommt, muss vielleicht gar nicht so lange draußen 
warten!
Sie finden uns in Bad Bergzabern in der Königstraße/ Ecke Ketten-
gasse.

H. Schreieck / Team „Klamotte“

ZAS am Freitag macht Winterpause
Wir sind in der Winterpause und treffen uns voraussichtlich wieder am 
14.01.2022! Bleiben Sie gesund und behütet.

R. Brunck

Fahrrad-Werkstatt macht Winterpause
Der Winter kommt, die Fahrradwerkstatt macht deswegen Winter-
pause. Im März wird wieder für Sie geöffnet. Und bleiben Sie gesund.

R. Brunck

BüroLichtBlick (BLB) unterstützt vielfältig
Das BüroLichtBlick (BLB) im Haus der Familie, ein Projekt der Prot. 
Kirchengemeinde Bad Bergzabern, bietet Unterstützung und vertrau-
liche Hilfestellung bei:
- unerledigter Post
- Anträgen, Formularen, Bescheinigungen
- Mietangelegenheiten
- Regelung besonderer Lebenssituationen

Jugend-Info

Sprechzeiten der Jugendpflege
Jugendpfleger Michael Gerbes, Marktstraße 17, 76887 Bad Bergz-
abern, Tel. 06343 701-217, E-Mail: m.gerbes@vgbza.de
Streetworkerin und Jugendpflegerin Anna Drieß, Marktstraße 17, 
76887 Bad Bergzabern, Tel. 0157 88082509, E-Mail: a.driess@bad-
bergzabern.de
Schulsozialarbeiter Martin Krisch, Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad 
Bergzabern, Zimmer 017, Pestalozzistraße 18, 76887 Bad Bergzabern, 
Tel. 06343 989017, E-Mail: m.krisch@schulsozialarbeit-suew.de
Schulsozialarbeiterin Sibylle Wirth, Böhämmer-Grundschule Bad 
Bergzabern, Büro Bau D (Erdgeschoss), Lessingstraße 38, Tel. 06343 
989-6216, Handy 0172 5732821, E-Mail: s.wirth@schulsozialarbeit-
suew.de
Schulsozialarbeiterin Katharina Körner-Boos, Berufsbildende 
Schule Südliche Weinstraße in Bad Bergzabern, Zimmer 105 (Bau 
A), Steinfelder Straße 53, 76887 Bad Bergzabern, Tel. 06343 935028, 
E-Mail: k.koerner-boos@schulsozialarbeit-suew.de
Jugendmigrationsdienst Südliche Weinstraße
Ostring 17-19 (Ostringcenter), 76829 Landau, Tel. 06341 9876633, 
Mobil: 0179 6921767, E-Mail: siegfried.schmidt@cjd.de, www.cjd-
internetstudio.de
Familienreferentin Ute Braune, 76887 Bad Bergzabern, Luitpold-
straße 22, Tel. 06343 9398221
Jugendreferent Tobias Haack, Weinstraße 48, 76887 Bad Bergzabern, 
Mobil: 0170 4907798, E-Mail: juz.bergzabern@evkirchepfalz.de, Web: 
www.juz-bergzabern.de
Jugend-und Familienberatung Bad Bergzabern
Weinstraße 48, 76887 Bad Bergzabern
Ulrike Brunck: Tel. 0172 5947596
Tina Krieger: Tel. 0176 42048381

HAUS DER FAMILIE

Luitpoldstraße 22, 76887 Bad Bergzabern, 
Tel. 06343/931774
E-Mail: hausderfamilie-bza@gmx.de • Internet: www.familie-bza.de

RHEINLAND-PFALZ
BAD BERGZABERN
Träger: Prot. Kirchengemeinde Bad Bergzabern

Einkaufsfahrten und andere 
Dienstleistungen im ZAS-Büro

Das ZAS-Büro Rat & Tat im Haus der Familie, Luitpoldstraße 22, ist 
unter der Kummer-Nummer 06343 6100682 wie gewohnt zu erreichen:
Donnerstag, 06.01.2022
10:00-12:00 Uhr ZAS Büro Rat & Tat
Dienstag, 11.01.2022
10:00-12:00 Uhr ZAS Büro Rat & Tat
Das ZAS-Büro Rat & Tat bietet die Möglichkeit, eine Einkaufsfahrt zu 
tätigen. Wir holen Sie zu Hause ab und bringen Sie zum gewünschten 
Markt. Dort holen wir Sie zur vereinbarten Zeit wieder ab und bringen 
Sie nach Hause zurück. Wir erbitten hierfür eine Spende zur Unterhal-
tung des ZAS-Mobils. Eine Maske ist während der Fahrten im Auto zu 
tragen; auch die Fahrer tragen eine Mund-Nasen-Schutzmaske.
Neben den Einkaufsfahrten können Sie aber auch andere Hilfen und 
Unterstützungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen. Teilweise sind 
diese weiterhin kostenlos (z.B. Besuche, Formulare ausfüllen...).
Seniorenreferent Rainer Brunck ist in seinem Büro im Haus der 
Familie unter der Nummer 06343 6100680 zu erreichen.
Fahrer gesucht
Sie werden gebraucht; im Seniorenbüro oder für andere Fahrtätig-
keiten (z.B. Tafel-Lieferungen...). Für andere tätig sein ist ein schönes 
Gefühl. Wir können Ihnen im Seniorenbüro einen Platz anbieten, an 
dem Sie Ihr Tätigkeitsfeld selbst bestimmen: Egal ob Sie als Fahrer 
für Senioren unterwegs sind (Einkäufe, Arztbesuche…) oder Sie Tele-
fondienst übernehmen oder Sie Senioren besuchen… Oder vielleicht 
haben Sie eine eigene Idee, die Sie mit unserer Unterstützung für 
Senioren umsetzen möchten. Nur Mut. Wir finden einen Platz für Ihr 
Engagement. Für Rückfragen stehen das Seniorenbüro „Rat & Tat“ 
und der Seniorenreferent gerne zur Verfügung.
Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern ein gesegnetes gutes 
neues Jahr.

R. Brunck
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tersuchungsamt übermittelt. 10.295 Personen sind gesundet. Leider 
müssen zwei neue Todesfälle verzeichnet werden. Es handelt sich um 
eine Frau aus der Verbandsgemeinde Edenkoben und um eine Frau 
aus der Stadt Landau, die an oder mit COVID-19 verstorben sind. Ins-
gesamt sind 203 Personen verstorben. Den Angehörigen und Hinter-
bliebenen sprechen Landrat Dietmar Seefeldt und Oberbürgermeister 
Thomas Hirsch ihr herzliches Beileid aus. Aktuell haben sich in zahlrei-
chen Einrichtungen im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt 
Landau neue Fälle des Coronavirus bestätigt.
Verbandsgemeinde Annweiler: 1.241 Personen (1.052 davon gesun-
det, 13 verstorben)
Verbandsgemeinde Bad Bergzabern: 1.857 Personen (1.482 davon 
gesundet, 31 verstorben)
Verbandsgemeinde Edenkoben: 1.422 Personen (1.213 davon 
gesundet, 25 verstorben)
Verbandsgemeinde Herxheim: 1.408 Personen (1.222 davon gesun-
det, 28 verstorben)
Verbandsgemeinde Landau-Land: 932 Personen (806 davon gesun-
det, 16 verstorben)
Verbandsgemeinde Maikammer: 494 Personen (428 davon gesun-
det, 3 verstorben)
Verbandsgemeinde Offenbach: 1.018 Personen (876 davon gesun-
det, 25 verstorben)
Stadt Landau: 3.771 Personen (3.216 davon gesundet, 60 verstorben)
Eine Person gilt als gesundet und wird aus der 14-tägigen häuslichen 
Quarantäne entlassen, wenn sie 48 Stunden (an Tag 13 und 14 der 
häuslichen Quarantäne) symptomfrei war. Die Beendigung der Abson-
derung setzt zusätzlich einen PoC-Test oder einen PCR-Test mit 
negativem Ergebnis voraus.
Informationen zum Thema Coronavirus finden Sie auf der Homepage 
des Landkreises: www.suedliche-weinstrasse.de. Die aktuellen Fall-
zahlen für ganz Rheinland-Pfalz sind beim Landesuntersuchungsamt 
unter https://lua.rlp.de/de/presse/detail/news/News/detail/coronavi-
rus-sars-cov-2-aktuelle-fallzahlen-fuer-rheinland-pfalz/ zu finden.

Kreisverwaltung Südliche Weinstraße
und Stadtverwaltung Landau

Stadt Landau, Landkreis Südliche 
Weinstraße und Landkreis Germersheim 
verlängern Allgemeinverfügungen zum 

Verbot sogenannter „Corona-Spaziergänge„
Die Stadt Landau, der Landkreis Südliche Weinstraße und der Land-
kreis Germersheim haben ihre Allgemeinverfügungen verlängert, mit 
denen sie alle nicht angemeldeten „Montagsspaziergänge“ sowie 
vergleichbare, nicht angemeldete Versammlungen untersagen. Die 
Verfügungen gelten nun bis einschließlich Montag, 3. Januar 2022. 
Anlass sind wiederholte, nicht angemeldete Zusammenkünfte in allen 
drei Gebietskörperschaften, für die unter anderem in den sozialen 
Netzwerken geworben wurde sowie die Ankündigung weiterer solcher 
Zusammenkünfte.
OB Thomas Hirsch, Landrat Dietmar Seefeldt und Landrat Dr. Fritz 
Brechtel ist es wichtig zu betonen, dass ausschließlich nicht angemel-
dete Versammlungen vom Verbot betroffen sind. Die vereinzelt auf-
kommende Kritik an dem Verbot auch aus der Mitte der Gesellschaft 
können sie nicht nachvollziehen. „Unter anderem das Verwaltungs-
gericht in Karlsruhe hat jüngst klargestellt, dass solche unangemel-
deten Versammlungen, als ‚Spaziergänge‘ bezeichnet, bewusst das 
Anmeldeerfordernis und damit auch mögliche Auflagen umgehen“, 
betonen die drei Verwaltungschefs. „Das Versammlungsrecht sichert 
es den Bürgerinnen und Bürgern zu, sich zu versammeln. Es darf 
jedoch nicht vergessen werden, dass mit diesem Recht auch Pflich-
ten einhergehen. Dazu zählt, dass die Versammlung mindestens 48 

- Vorsorge für medizinischen Notfall und gesundheitliche Fragen
- Gang zu Behörden, Banken, Krankenkassen
- Hilfe zur Bewältigung von wirtschaftlichen Problemen uvm.
Für erste Informationen und Kontaktaufnahme sind wir zu den Büro-
zeiten im Haus der Familie jeweils Montag von 10:00-12:00 Uhr für 
Sie persönlich ansprechbar. Da die Unterstützung im BüroLichtBlick 
vorwiegend von Ehrenamtlichen geleistet wird, sind wir außerhalb der 
Sprechzeit telefonisch unter 06343 931775 erreichbar. Hinterlassen 
Sie bitte Ihre Kontaktdaten (Name und Tel.-Nr.) auf dem Anrufbeant-
worter; wir rufen Sie zeitnah gerne zurück. Sie können Ihr Anliegen 
auch gerne per E-Mail an buerolichtblick@gmx.de mitteilen - wir mel-
den uns auch dann baldmöglichst bei Ihnen.

Ihr Team BLB

Neues aus dem Landkreis 
Südliche Weinstraße

Zwei herausragende Politiker verlassen den 
Kreistag: Landrat dankt Marcus Ehrgott und 

Helmut Geißer – „Haben SÜW geprägt“
Der Kreistag Südliche Weinstraße wird im neuen Jahr um zwei ver-
diente Politik-Größen reduziert sein: Marcus Ehrgott und Helmut 
Geißer werden dem Gremium 2022 nicht mehr angehören. „Mit den 
beiden verlassen zwei herausragende Kommunalpolitiker, zwei kluge 
Köpfe und engagierte Persönlichkeiten die Kreispolitik“, so Landrat 
Dietmar Seefeldt. „Für ihren Einsatz zum Wohle der Bürgerinnen und 
Bürger des Landkreises möchte ich den beiden sehr herzlich danken. 
Sie haben in ihren Bereichen hervorragend gearbeitet und die Südli-
che Weinstraße damit auch geprägt.“
Seefeldt kündigt an: „Wir werden die beiden früheren Kreisbeigeord-
neten im neuen Jahr offiziell verabschieden und dabei ihre jeweilige 
Vita sowie ihre Erfolge und Leistungen für SÜW umfassend würdigen.“ 
Da das am besten von Angesicht zu Angesicht geht, soll es eine Ver-
abschiedung geben, wenn der Kreistag wieder in Präsenz zusammen-
kommen kann - aktuell tagt das Gremium per Videokonferenz.
Marcus Ehrgott (CDU) aus Herxheim war von 2014 bis 2019 Erster 
Kreisbeigeordneter des Landkreises Südliche Weinstraße. Seit 2019 
war er Mitglied im Kreistag sowie Mitglied im Ausschuss für Umwelt, 
Klimaschutz, Weinbau und Landwirtschaft. Diese Ämter legte er im 
Dezember 2021 nieder.
Helmut Geißer (FWG) aus Schweigen-Rechtenbach war von 1999 bis 
2001 Mitglied im Kreistag und wurde zum Jahresbeginn 2002 Kreis-
beigeordneter. Dies war er dann bis zum Jahre 2019. Von 2009 bis 
2019 war er zudem Delegierter für den Landkreistag. Seit 2019 war 
er wieder als Kreistagsmitglied engagiert, auch als stellvertretendes 
Mitglied im Kreisausschuss, als Mitglied im Ausschuss für den Öffent-
lichen Personennahverkehr und Mitglied in Gremien der jetzigen Spar-
kasse Südpfalz. Diese Ämter hat er zum Jahresende niedergelegt.
Auf Helmut Geißer folgt Uwe Huth (FWG) und für Marcus Ehrgott rückt 
Charmaine Beyer (CDU) in den Kreistag Südliche Weinstraße nach.

Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

Coronavirus: Fallzahlen im Landkreis 
Südliche Weinstraße und der Stadt Landau

Nach aktuellem Stand (03.01.2022, 11:00 Uhr) haben sich seit der 
letzten Meldung am 30.12.2021 176 weitere Fälle des Coronavirus 
(SARS-CoV-2) im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt 
Landau bestätigt. Insgesamt wurden 12.143 Fälle im Zuständigkeits-
bereich des Gesundheitsamts Südliche Weinstraße an das Landesun-
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Neuer Vorstand des Kreiselternausschusses 
SÜW gewählt

Am 15.12.2021 fand die Vollversammlung mit Wahl des Vorstandes 
des Kreiselternausschusses Südliche Weinstraße (KEA SÜW) statt.
In ihren Tätigkeitsbericht stellten die bisherigen KEA-Vorsitzenden 
Natalie Kern und Dietmar Ullrich die Höhepunkte und Neuerungen der 
letzten Monate vor. So gab es eine Großaktion zum Tag der Kinderbe-
treuung und eine Reihe von Online-Infoveranstaltungen mit insgesamt 
mehr als 600 Angemeldeten. Auch wurde eine Homepage (https://
keasuew.de), ein Facebook-Auftritt (facebook.com/keasuew) und eine 
Messenger-Gruppe (https://keasuew.de/signal) für alle Interessierten 
eingerichtet. In zahlreichen Infomails, Pressemitteilungen und News-
letter-Ausgaben (https://keasuew.de/newsletter) wurde regelmäßig 
über die geltenden Betreuungsregelungen in der Coronazeit und die 
Änderungen nach dem neuen Kita-Gesetz informiert.
Bei den anschließenden Neuwahlen wählten die KEA-Delegierten fol-
gende Personen einstimmig in den KEA-Vorstand: Janine Büchner 
(Burrweiler), Sebastian Christill (Maikammer), Jaqueline Gabriel (Ram-
berg), Susanne Hubral (Bad Bergzabern), Daniela Jordan (Annweiler), 
Natalie Kern (Rohrbach), Stefanie Klein (Eschbach), Sarah Lehnert 
(Insheim), Heike Reinicke (Schweighofen), Nicole Schäfer (Eußerthal), 
Christian Strecker (Oberotterbach) und Irina Ulmer (Dörrenbach). Als 
Delegierte für den Landeselternausschuss RLP wurden Natalie Kern 
und Christian Strecker bestimmt (Stellvertreter: Nicole Schäfer und 
Irina Ulmer).
Der Kreiselternausschuss SÜW bedankt sich ausdrücklich bei:

- den zahlreichen neuen Vorstandmitgliedern für die Bereitschaft, 
sich zugunsten der Kinder, Eltern und jungen Familien in einer her-
ausfordernden Zeit zu engagieren.

- den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Bianca Hirsch, Maike 
Morio, Nadine Ried, Sabine Rodé, Tina Steffan und Dietmar Ull-
rich, die nicht mehr zur Wahl angetreten waren, für ihre geleistete 
Arbeit.

- dem Ersten Kreisbeigeordneten Georg Kern und dem Kreisju-
gendamt SÜW für die Planung, Organisation und Durchführung 
der Veranstaltung sowie die professionelle Wahlleitung.

Der neue KEA-Vorstand aus alten und neuen Mitgliedern freut sich auf 
eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit allen Akteuren. Er kann bei 
Fragen, Anregungen und Problemen rund um den Kita-Bereich per 
E-Mail unter post@keasuew.de kontaktiert werden.

KEA SÜW

Spendeninitiative „Weinregion für 
Weinregion - Südpfalz hilft dem Ahrtal“ 

unterstützt Winzerinnen und Winzer  
an der Ahr mit Rebscheren

Die Spendenaktion „Weinregion für Weinregion - Südpfalz hilft dem 
Ahrtal“ unterstützt Winzerinnen und Winzer jetzt mit dringend benö-
tigten Arbeitsmaterialien: „Eine Bedarfsanalyse von Hilfsgütern bei 
den Ahrweingütern hat gezeigt, dass unter anderem sehr viele Rebs-
cheren dem Wasser zum Opfer gefallen sind. An der Stelle möchten 
wir ansetzen und durch die Beschaffung von Handscheren und elek-
trischen Rebscheren Hilfe leisten“, so die Landräte Dietmar Seefeldt 
(SÜW) und Dr. Fritz Brechtel (GER) sowie Landaus Oberbürgermeis-
ter Thomas Hirsch und der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der 
Sparkasse Südpfalz, Bernd Jung. Insgesamt fließen rund 70.000 Euro 
in das Hilfsprojekt, das Dank der zahlreichen Spenden möglich ist.
„In Zusammenarbeit mit Thomas Knecht und Ingo Pfalzgraf sowie der 
Firma Wittmer in Kirrweiler und der Firma Felco haben wir rund 100 
Rebscheren beschafft, davon 50 Akkurebscheren, die auf ihren Ein-
satz warten und ins Ahrtal gebracht werden sollen“, erklären die Ver-
waltungschefs und Bernd Jung. Thomas Knecht und Ingo Pfalzgraf, 
die durch diverse Hilfsaktionen zahlreiche Kontakte ins Ahrtal haben 
und dort regelmäßig und vielfältig unterstützen, haben den Bedarf an 
Hilfsgütern bei den Weingütern im Ahrtal ermittelt und ausgewertet. Im 
Ergebnis fehlen bei nahezu allen Weinbaubetrieben im Ahrtal entspre-
chende Rebscheren.
„Es freut uns sehr, dass die Firma Wittmer einen zusätzlichen Beitrag 
leisten möchte und nach dem Ersteinsatz der Scheren eine kosten-
freie Wartung der Scheren anbietet“, so Seefeldt, Brechtel, Hirsch und 
Jung.
Sie kündigen auch an, sich im neuen Jahr ein Bild vor Ort zu machen 
und weitere Unterstützungsmöglichkeiten mithilfe der dort eingesetz-
ten Koordinatoren aus der Südpfalz ausloten zu wollen. „Die Zerstö-
rung im Ahrtal ist noch immer groß und die Hilfe wird vor Ort weiterhin 
benötigt. Unser Dank gilt allen Bürgerinnen und Bürgern, die solche 
Unterstützungen durch ihre Spende erst möglich machen. Jede 
Spende ist ein starkes Zeichen der Solidarität und des gesellschaftli-
chen Engagements. Danke an alle, die das Spendenprojekt zu solch 
einem großen Erfolg gemacht haben. Die Südpfälzerinnen und Süd-
pfälzer haben mit der überwältigenden Spendenbereitschaft bewie-
sen, dass sie das Herz am richtigen Fleck haben. Ein großer Dank gilt 

Stunden vor der Bekanntgabe bei der zuständigen Versammlungsbe-
hörde angemeldet werden muss. Durch die rechtzeitige Anmeldung 
soll sichergestellt werden, dass sich die zuständigen Behörden auf die 
Versammlung vorbereiten können, auch um deren Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer zu schützen.“ Wer eine Versammlung bewusst nicht 
anmelde, um behördliche Auflagen wie die Maskenpflicht zu umge-
hen, handele weder demokratisch noch freiheitlich. „Aus unserer Sicht 
ist es perfide, eine Versammlung nicht einmal Versammlung zu nen-
nen und sich dann auf die Versammlungsfreiheit zu beziehen. Man 
versucht hier, unsere rechtsstaatliche Grundordnung zu umgehen, wo 
diese verpflichtet, und sich gleichzeitig auf die Ordnung zu berufen, 
wo sie einen selbst schützt. Das passt nicht zusammen“, so die drei 
Verwaltungschefs.
Hirsch, Seefeldt und Brechtel machen deutlich: „Wir verstehen, dass 
Menschen Ängste haben, einige auch unzufrieden sind und ihre 
Meinung öffentlich zum Ausdruck bringen wollen. Das ist selbstver-
ständlich erlaubt - wenn eine Versammlung angemeldet wird. Bei 
den ‚Corona-Spaziergängen‘ handelt es sich aber gerade nicht um 
Spaziergänge, also um zufällige Treffen, sondern der Charakter einer 
Kundgebung beziehungsweise eines stillen Protests ist unter anderem 
durch die Ankündigung in den sozialen Netzwerken klar erfüllt.“
Es gehe nicht darum, das Versammlungsrecht einzuschränken, so 
die drei Verwaltungschefs weiter, sondern im Gegenteil darum, die-
ses zu schützen. „Der aktuelle Pandemie-Verlauf und ganz besonders 
die Omikron-Variante lassen es nicht zu, dass es zu unkontrollierten 
Menschenansammlungen kommt, vor allem nicht von Gruppen, die 
den Corona-Schutzmaßnahmen der Regierung kritisch gegenüberste-
hen. Werden die Versammlungen angemeldet, so erlassen wir klare 
Regeln, die für alle Teilnehmenden gelten. Das wird durch die Nicht-
Anmeldung gezielt umgangen“, so der OB und die beiden Landräte. 
Die unangemeldeten Versammlungen stellten darüber hinaus eine 
Verschärfung der allgemeinen Sicherheits- und Infektionslage dar, 
weshalb sie zum Schutz der Bevölkerung verboten würden.

Landkreise Germersheim und Südliche Weinstraße
Stadt Landau in der Pfalz

„Ärmel hoch“ auch zwischen den 
Jahren: Impfquoten in Landau und SÜW 
steigen weiter - Kinder werden in den 

Landesimpfzentren und in den Praxen von 
Kinderärztinnen und Kinderärzten geimpft

Das sind erfreuliche Nachrichten zum Jahresende: Die Impfquoten in 
der Stadt Landau und im Landkreis Südliche Weinstraße steigen wei-
ter langsam, aber kontinuierlich an. Besonders deutlich ist der Anstieg 
bei den sogenannten Booster-Impfungen.
Gemäß dem neuesten Impfquoten-Monitoring des Landes Rheinland-
Pfalz sind in Landau aktuell 86,84 Prozent der Über-12-Jährigen 
mindestens zweitgeimpft; die „Ü12-Booster-Quote“ liegt bei 49,64 
Prozent. Zum Vergleich: In der Vorwoche lag die Zahl der mindestens 
Zweitgeimpften bei 86,15 Prozent, die der Geboosterten lediglich bei 
40,06 Prozent. Ähnlich die Situation in SÜW: Hier haben 75,72 Prozent 
der Über-12-Jährigen ihren mindestens zweiten „Piks“ erhalten, in der 
Vorwoche waren es 75,29 Prozent. Die Quote bei den Auffrischungs-
impfungen bei den über 12-Jährigen beträgt 36,92 Prozent (Vorwo-
che: 32,32 Prozent).
„Das sind gute Werte“, ordnen OB Thomas Hirsch und Landrat Diet-
mar Seefeldt ein und appellieren gleichzeitig an die Menschen in Stadt 
und Kreis, ihren Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf durch 
die Corona-Auffrischungsimpfung weiter zu verbessern. „Wir danken 
allen, die im zurückliegenden Jahr mitgeholfen haben, dass wir gut 
durch diese schwere Zeit kommen - und wir sind froh und dankbar, 
dass es gelungen ist, das Impfzentrum LD/SÜW als kommunale Impf-
stelle zu reaktivieren. Der reibungslose Ablauf und die große Nach-
frage in den vergangenen Wochen haben noch einmal sehr deutlich 
gezeigt, dass die Wiedereröffnung die richtige Entscheidung im Sinne 
der Menschen vor Ort war“, so OB und Landrat.
Hirsch und Seefeldt weisen weiter darauf hin, dass in der kommu-
nalen Impfstelle LD/SÜW im Landauer Gewerbepark am Messe-
gelände gemäß den Vorgaben des Landes keine Kinder-Impfungen 
durchgeführt werden. Die mögliche Durchführung von zusätzlichen 
Sonderimpfaktionen für Kinder im Stadt- und Kreisgebiet wird aktuell 
geprüft. Kinder werden mit einem eigens für sie zugelassenen Impf-
stoff in den Landesimpfzentren geimpft, darunter auch die Einrichtun-
gen in Neustadt und Wörth. Eltern, die ihre Kinder dort zum Impfen 
anmelden möchten, können das über die Termin-Hotline des Landes 
unter 0800/5758100 oder online unter www.impftermin.rlp.de tun. Die 
Wartezeiten betragen aktuell meist nur wenige Tage. Alternativ bieten 
auch manche Kinderärztinnen und Kinderärzte die Impfung in ihren 
Praxen an.
Informationen rund ums Thema Impfen gibt es unter www.corona.rlp.
de/de/impfen, www.landau.de/impfen und https://www.suedliche-
weinstrasse.de/de/aktuelles/corona/infos_impfzentrum.php.

Stadtverwaltung Landau und
Kreisverwaltung Südliche Weinstraße
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Neuenahr-Ahrweiler. Rund 5.000 Euro wurde für Material des Helfer-
Stabs RLP zum Zwecke der allgemeinen Versorgung weitergeleitet 
und 50.000 Euro sind in die „Barriquefass-Aktion“ für Weingüter an der 
Ahr geflossen. Für das Hilfsprojekt zur Beschaffung von Akkurebsche-
ren für Winzerinnen und Winzer wurden 70.000 Euro eingesetzt. Die 
Mittelvergabe erfolgt in gemeinsamer Abstimmung der südpfälzischen 
Verwaltungsspitzen, dem Sparkassenvorstand und der Geschäftsfüh-
rung der Veranstaltungsgesellschaft Landau-Südliche Weinstraße.

m Oktober 2021 wurden Spenden von rund 50.000 Euro für  
Barriquefässer weitergeleitet, die den Weingütern im Ahrtal fehlen. 
Bernd Jung, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkas-
se Südpfalz, Landrat Dr. Fritz Brechtel, Barriquefasshändler Sascha  
Rudnik, Landrat Dietmar Seefeldt und Oberbürgermeister Thomas 
Hirsch unterstützten dabei die Initiatoren der Aktion, Ingo Pfalzgraf 
und Thomas Knecht (v.l.n.r.). (Quelle: KV SÜW)

Spenden sind weiterhin möglich unter dem Kennwort „Katastro-
phenhilfe Hochwasser“ auf das Konto der Sparkasse Südpfalz, 
IBAN: DE87 5485 0010 1700 2446 66, BIC: SOLA DES1 SUW.
Empfänger ist der Landkreis Südliche Weinstraße.
Das rheinland-pfälzische Ministerium der Finanzen hat Hilfsmaßnah-
men im steuerlichen Bereich eingeleitet, um den Geschädigten ent-
gegenzukommen. Auch für Spenden und Spendenaktionen sieht das 
Finanzministerium steuerliche Erleichterungen vor, die verlängert wer-
den. So genügt unter anderem als Nachweis für Zuwendungen, die 
bis zum 31. März 2022 zur Hilfe in Katastrophenfällen auf ein für den 
Katastrophenfall eingerichtetes Sonderkonto eingezahlt werden, der 
Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung eines Kreditins-
titutes. Eine gesonderte Spendenbescheinigung ist damit nicht erfor-
derlich, kann aber auf Wunsch ausgestellt werden.

Landkreise Germersheim und Südliche Weinstraße,
Stadt Landau in der Pfalz und Sparkasse Südpfalz

Programm der Kreisvolkshochschule für das 
erste Semester 2022 online verfügbar

Die Volkshochschulen im Landkreis Südliche Weinstraße haben ihr 
Seminarprogramm für das erste Semester 2022 im Internet veröf-
fentlicht. Es sind zurzeit über 300 Veranstaltungen geplant. Allerdings 
ist die Planung aufgrund der unsicheren Pandemie-Lage nicht abge-
schlossen. Das Programmangebot der Kreisvolkshochschule Süd-
liche Weinstraße und der Außenstellen Herxheim, Landau-Land und 
Offenbach sowie der Volkshochschulen Annweiler und Edenkoben 
kann unter www.vhs-suew.de eingesehen werden. Die Kurse der VHS 
Bad Bergzabern sind unter www.vhs-bergzabern.de zu finden.

Das neue Programm der Volks-
hochschulen im Landkreis SÜW 
ist online. 

Um guten Service zu bieten, 
möchten die Volkshochschu-
len flexibel auf die einschlägigen 
Corona-Bestimmungen reagie-
ren und geben manche Termine 
erst am Anfang des neuen Jah-
res bekannt. Es lohnt sich daher, 
regelmäßig auf die Webseite der 
Volkshochschulen zu schauen, um 
die aktuellsten Infos zu den Ange-
boten zu finden. Die Kurse kön-
nen aktuell auch bequem online 
gebucht werden, denn in den 
Weihnachtsferien ruht der Betrieb 
und es gibt keine telefonische 
Auskunft.
Volkshochschulen sind sich ihrer 

Umweltverantwortung bewusst, deswegen wird in der aktuellen Situ-
ation - Termine müssen aufgrund von Corona oft verschoben werden 
- kein gedrucktes Programmheft herausgebracht. Das erste Semes-
ter geht bis Ende August und, wenn es mehr Planungssicherheit gibt, 
erscheint das Programmheft zum späteren Zeitpunkt.

Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

auch Thomas Knecht und Ingo Pfalzgraf, die den Menschen im Ahrtal 
eine große Stütze sind und an zahlreichen Stellen einspringen, um zu 
helfen“, halten Seefeldt, Dr. Brechtel, Hirsch und Jung fest.
Die Spendenaktion „Weinregion für Weinregion - Südpfalz hilft dem 
Ahrtal“ hat bisher rund 20.000 Euro für einen Hilfsgütertransport 
des Projekts Wiederaufbauhilfe des DLRG-Bundesverbandes e.V. in 
Kooperation mit dem DLRG-Landesverband Rheinland-Pfalz e.V., den 
DLRG-Gliederungen in Rheinland-Pfalz sowie den DRK-Kreisverbän-
den Germersheim, Landau und Südliche Weinstraße mit Unterstützung 
der Firma Hornbach Baumarkt AG eingesetzt. Rund 70.000 Euro wur-
den für den Einbau von Heizkörpern und Wohnbarmachung von Woh-
nungen weitergeleitet. Außerdem unterstützte die Initiative mit 15.000 
Euro den Wiederaufbau der Jugendherberge Bad Neuenahr-Ahrweiler. 
Rund 5.000 Euro wurde für Material des Helfer-Stabs RLP zum Zwecke 
der allgemeinen Versorgung weitergeleitet und 50.000 Euro sind in die 
„Barriquefass-Aktion“ für Weingüter an der Ahr geflossen.
Die Mittelvergabe erfolgt in gemeinsamer Abstimmung der süd-
pfälzischen Verwaltungsspitzen, dem Sparkassenvorstand und der 
Geschäftsführung der Veranstaltungsgesellschaft Landau-Südliche 
Weinstraße.
Wer noch etwas spenden möchte, kann dies tun unter dem Kennwort
„Katastrophenhilfe Hochwasser“ auf das Konto der Sparkasse 
Südpfalz, IBAN: DE87 5485 0010 1700 2446 66, BIC: SOLA DES1 
SUW. Empfänger ist der Landkreis Südliche Weinstraße.
Das rheinland-pfälzische Ministerium der Finanzen hat Hilfsmaßnah-
men im steuerlichen Bereich eingeleitet, um den Geschädigten ent-
gegenzukommen. Auch für Spenden und Spendenaktionen sieht das 
Finanzministerium steuerliche Erleichterungen vor, die nun verlängert 
wurden. So genügt unter anderem als Nachweis für Zuwendungen, 
die bis zum 31. Dezember 2021 zur Hilfe in Katastrophenfällen auf ein 
für den Katastrophenfall eingerichtetes Sonderkonto eingezahlt wer-
den, der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung eines 
Kreditinstitutes. Eine gesonderte Spendenbescheinigung ist damit 
nicht erforderlich, kann aber auf Wunsch ausgestellt werden.

Landkreise Germersheim und Südliche Weinstraße,
Stadt Landau in der Pfalz und Sparkasse Südpfalz

Zwischenstand zum Jahresende:
Mehr als eine halbe Million Euro auf dem Spendenkonto 
„Weinregion für Weinregion - Südpfalz hilft dem Ahrtal“ 

eingegangen - Dank an Spenderinnen und Spender
Innerhalb von fünf Monaten haben die Südpfälzerinnen und Süd-
pfälzer rund 502.000 Euro gespendet. Das ist der aktuelle Stand 
des Spendenkontos ‚Weinregion für Weinregion - Südpfalz hilft dem 
Ahrtal‘. „Wir sind sehr dankbar für das Engagement unserer Mitbür-
gerinnen und Mitbürger und stolz auf den Zusammenhalt und die 
Hilfsbereitschaft, die unsere Südpfalz ausmachen. Danke an alle, die 
das Spendenprojekt zu solch einem großen Erfolg machen“, beto-
nen die Landräte Dietmar Seefeldt (SÜW), Dr. Fritz Brechtel (GER), 
Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch und der stellvertretende 
Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Südpfalz, Bernd Jung, die die 
Spendenaktion gemeinsam ins Leben gerufen haben.
„Die Südpfälzerinnen und Südpfälzer haben mit der überwältigenden 
Spendenbereitschaft bewiesen, dass die Menschen im Ahrtal auf sie 
zählen können“, halten Seefeldt, Dr. Brechtel, Hirsch und Jung fest. 
„Mit ihrer Spende drücken sie ihr Mitgefühl für die Betroffenen des 
Hochwassers aus. Jede Spende bietet Hilfe und ermöglicht es, die 
Menschen zu unterstützen.“ Dankbar zeigen sich die Verwaltungs-
chefs und der stellvertretende Sparkassenvorstand auch für die noch 
immer anhaltende Spendenbereitschaft: „Auch Monate nach der ver-
heerenden Flut sehen wir noch immer große Spendenbereitschaft 
bei den Südpfälzerinnen und Südpfälzern. Das zeigt einmal mehr: 
Wir stehen in schweren Zeiten zusammen und packen gemeinsam 
mit an. Es gibt noch viel zu tun beim Wiederaufbau. Damit in Zukunft 
möglichst viele Wiederaufbauprojekte unterstützt werden können, 
sind Spenden auch weiterhin willkommen“, so die Landräte, Land-
aus Oberbürgermeister und der stellvertretende Vorstandsvorsitzende 
der Sparkasse Südpfalz, die die Sammelaktion fortsetzen möchten. 
„Allen, die im Jahr 2021 noch nach einer ‚last minute‘ Gelegenheit 
suchen, um Unterstützung zu leisten, legen wir nochmals die Spen-
denaktion ‚Weinregion für Weinregion – Südpfalz hilft dem Ahrtal‘ ans 
Herz. Bei der Hilfsaktion kommen alle Spenden vollständig an und 
dienen dem Wiederaufbau im Ahrtal“, betonen die Verantwortlichen 
der Spendenaktion.
Das Spendenkonto ist zunächst noch bis 31. März 2022 geöffnet.
Die Spendenaktion „Weinregion für Weinregion - Südpfalz hilft dem 
Ahrtal“ hat bisher rund 20.000 Euro für einen Hilfsgütertransport 
des Projekts Wiederaufbauhilfe des DLRG-Bundesverbandes e.V. in 
Kooperation mit dem DLRG-Landesverband Rheinland-Pfalz e.V., den 
DLRG-Gliederungen in Rheinland-Pfalz sowie den DRK-Kreisverbän-
den Germersheim, Landau und Südliche Weinstraße mit Unterstüt-
zung der Firma Hornbach Baumarkt AG eingesetzt. Rund 70.000 Euro 
wurden für Material und den Einbau von Heizkörpern und Wohnbar-
machung von Wohnungen weitergeleitet. Außerdem unterstützte die 
Initiative mit 15.000 Euro den Wiederaufbau der Jugendherberge Bad 
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Auf der Internetseite des Zentrums für Europäischen Verbraucher-
schutz https://www.cec-zev.eu/de finden Sie hilfreiche Informationen, 
die die Regelungen insbesondere im Grenzgebiet betreffen. Anhand 
eines interaktiven Tools kann man dort schnell herausfinden, welche 
Unterlagen im persönlichen Fall erforderlich sind.
Auch auf dieser Seite finden Sie hilfreiche Informatione, wenn Sie eine 
Fahrt nach Frankreich planen: https://www.infobest.eu/de/themenge-
biete/artikel/covid-19-grenzueberschreitende-informationen/
Zur Ehrenerklärung kommt man über folgenden Link:
https://media.interieur.gouv.fr/attestation-honneur-ue-plus-onze-ans-
covid-19/

E. Wagner-Seifert

Sonstige Ereignisse

Selbsthilfe- und Angehörigengruppen 
abgesagt

Aufgrund der Ausbreitung der Omikron-Variante und den Empfehlun-
gen der Bundesregierung, Kontakte zu beschränken, finden im Pfalz-
klinikum am Standort Klingenmünster bis voraussichtlich Ende März 
keine Selbsthilfe- und Angehörigengruppen mit externen Teilnehmen-
den statt. In Kaiserslautern finden in diesem Zeitraum keine Angehö-
rigengruppen statt. Die Maßnahme dient dem Schutz der Betroffenen 
und Angehörigen. Das Pfalzklinikum informiert über die Website unter 
www.pfalzklinikum.de/veranstaltungen und über die Presse, sobald 
neue Termine feststehen.

Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie Klingenmünster

Aufstiegsfortbildung zur Fach- oder 
Führungskraft für Personen mit technischer 

oder kaufmännischer Berufsausbildung
Der Technische Fachwirt ist eine Aufstiegsfortbildung auf Meister-/
Techniker-Ebene (DQR 6), die eine Brücke zwischen technischen und 
kaufmännischen Kompetenzen bildet.
Technische Fachwirte können damit im planenden und organisieren-
den Bereich, auch in der Logistik, der Disposition oder im Einkauf, 
eingesetzt werden (Technische Sachbearbeitung).
Mit der ausgeprägten Führungskompetenz eignet sich der Technische 
Fachwirt jedoch ebenso gut für Führungsaufgaben.
Der Abschluss ist bundeseinheitlich und hat daher hohe Anerkennung.
Der internationale Titel lautet Bachelor Professional of Technical 
Management (CCI). Die Fachhochschulreife ist gleichfalls inbegriffen.
Das Institut für Bildungsförderung (IFB) bietet ab 05.03.2022 einen 
20monatigen, berufsbegleitenden Lehrgang, zur gezielten Vorberei-
tung auf die Prüfungen, an. Lehrgangsort ist Wörth-Maximiliansau.
Eine rückzahlungsfreie Förderung durch das Meister-BAFöG sowie ein 
Aufstiegsbonus ist möglich. Es gibt Frühbucher-Rabatte.
Ebenfalls im Lehrgangsangebot des IFB: Geprüfter Technischer 
Betriebswirt, Geprüfter Wirtschaftsfachwirt, Geprüfter Industriefach-
wirt, Geprüfter Betriebswirt, Ausbildung der Ausbilder (AdA-Schein).
Weitere Infos sind erhältlich beim Institut für Bildungsförderung 
(IFB), gemeinnützige Bildungseinrichtung, Tel: 07275 - 91 30 35,
E-Mail: mail@ifb-woerth.de, IFB-Website: www.ifb-woerth.de

Peter Schneider, Vorstand des e.V.

Bad Bergzabern

Momentan leider keine Geburtstags-  
und Jubilarbesuche möglich

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
wir bitten Sie um Verständnis, dass zurzeit keine Jubilarsbesuche 
zu Geburtstagen, Goldenen Hochzeiten und ähnlichen Anlässen 
erfolgen.
Wir hätten Sie gerne besucht, jedoch nehmen wir aufgrund der 
derzeitigen Lage von einem persönlichen Besuch Abstand.

Hermann Augspurger, Stadtbürgermeister

Bäume statt Böller für Bad Bergzabern
Spenden Sie jetzt für das Grün in unserer Stadt!

Auch in diesem Jahr möchten wir wieder auf die Aktion „Bäume statt 
Böller für Bad Bergzabern“ aufmerksam machen. Sie findet dieses 
Jahr bereits zum dritten Mal statt. Bürgerinnen und Bürger haben die 
Möglichkeit, zum Jahreswechsel etwas zu spenden anstatt in Feu-
erwerk zu investieren. Von den Spendengeldern werden im folgen-

Stellenausschreibung
Bei der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße ist zum nächst-
möglichen Zeitpunkt die im Folgenden aufgeführte Stelle zu 
besetzen:

Sachbearbeiter (m/w/d)
im Bereich Wertstoffwirtschaft

Entgeltgruppe 7 TVöD - Voraussetzung ist die Ausbildung zum Ver-
waltungsfachangestellten (m/w/d) oder die erfolgreich abgelegte 
Angestelltenprüfung I.
Bewerbungsschluss ist der 31. Januar 2022.
Bitte beachten Sie die detaillierten Einstellungsvoraussetzungen 
und weitere Informationen auf unserer Homepage unter der Rubrik 
> Aktuelles > Stellenangebote.

Gebührenbescheide für Abfallentsorgung 
gehen raus – Gelbe Wertstoffsäcke werden 

zukünftig 14-täglich abgeholt
Die jährlichen Gebührenbescheide für die Abfallentsorgung im Land-
kreis Südliche Weinstraße werden ab dem 12. Januar versendet. Die-
ses Jahr gelangen 39.078 Bescheide und damit 195 Bescheide mehr 
als im Vorjahr in den Versand. Der Eigenbetrieb Wertstoffwirtschaft 
(EWW) bittet darum, die im Bescheid enthaltenen Angaben zu kon-
trollieren, insbesondere die in den Bescheiden angedruckten Behäl-
ternummern. Diese Nummern sollten mit den vorhandenen Behältern 
anhand des weißen Aufklebers seitlich an den Müllgefäßen abgegli-
chen werden. Abweichungen sind bitte dem Eigenbetrieb Wertstoff-
Wirtschaft schriftlich oder telefonisch mitzuteilen.
Die Jahresbescheide 2022 beinhalten den Datenbestand zum 13. 
Dezember 2021 mit Kontostand vom 10. Dezember. Änderungen, 
die dem EWW ab diesem Datum gemeldet wurden, werden mit dem 
ersten Änderungsbescheid, der Ende Januar 2022 versendet wird, 
korrigiert. Daher bittet der Eigenbetrieb aufgrund der erwarteten Aus-
lastung der Telefone in den ersten Wochen nach dem Versand abzu-
warten, bis der Änderungsbescheid vorliegt.
Erfahrungsgemäß sind bis etwa Mitte Februar aufgrund der Jahres-
bescheide eine Vielzahl von Rückfragen und Änderungswünschen 
bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Eigenbetriebes Wert-
stoffWirtschaft zu bearbeiten. Daher bittet der Eigenbetrieb darum, 
Anfragen am besten schriftlich (per Mail, Fax oder Brief) an die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter zu richten, da es zu Überlastungen und 
Wartezeiten bei Telefonanrufen kommen kann.
Eine einfache Zahlungsabwicklung bietet übrigens ein SEPA-Last-
schriftmandat, wie dies bereits über 80 Prozent der Bürgerinnen und 
Bürger im Landkreis nutzen. Neben zuverlässiger und pünktlicher 
Begleichung zu den jeweiligen Fälligkeitsterminen ist diese Form der 
Bezahlung kostengünstig, jederzeit widerrufbar und trägt zur allge-
meinen Kosteneinsparung bei.
Eine Neuerung gibt es ab 2022 bei den gelben Wertstoffsäcken. 
Landrat Dietmar Seefeldt weist in diesem Zusammenhang auf den 
neuen Service hin, der im vergangenen Jahr bei Verhandlungen mit 
den Dualen Systemen Deutschland (DSD) erreicht werden konnte: „Ab 
2022 werden die Wertstoffsäcke doppelt so oft wie bisher, nämlich 
alle vierzehn Tage abgeholt. Neben der Erhöhung der Abholfrequenz 
wird außerdem die Qualität der Säcke noch einmal verbessert, sie sol-
len deutlich reißfester werden.“ Auch die Wochentage zur Abholung 
ändern sich. Die Verteilung der Wertstoffsäcke findet ab Januar bis 
voraussichtlich Ende Februar statt; dabei werden die gelben Wert-
stoffsäcke (je zwei Rollen mit 13 Säcken) durch die Firma SÜD-MÜLL 
GmbH & Co. KG an alle Haushalte im Landkreis Südliche Weinstraße 
verteilt.
Aktuelle Hinweise, Kontaktdaten sowie Müllkalender sind jederzeit auf 
der Homepage des Landkreises unter www.suedlicheweinstrasse.de/
de/einrichtungen/eww/aktuelles.php sowie in der SÜW WertstoffApp, 
die unter https://www.suedliche-weinstrasse.de/de/einrichtungen/
eww/wertstoffAPP.php. kostenlos heruntergeladen werden kann, zu 
finden. Die Termine für die verschiedenen Leerungen oder Abholungen 
können dort in Form einer Erinnerungsmeldung auf dem Smartphone 
angezeigt werden, wodurch die Kalender in Papierform eingespart 
werden können.

KV SÜW

Informationen vun hiwwe un driwwe

Welche Regeln sind beim Grenzübertritt 
nach Frankreich zu beachten?

Wer gerne in unserem Nachbarland einkaufen oder unterwegs sein 
möchte, muss einige Regeln beachten.
Auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes sind die jeweils gültigen 
Regeln zur Einreise nach Frankreich aufgeführt:
https://allemagneenfrance.diplo.de/fr-de/willkommen-in-frankreich
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Die Beamten nahmen ihre Urkunde mit Freude entgegen.den Frühjahr oder Herbst Bäume im Stadtgebiet Bad Bergzabern 
gepflanzt. Von der ersten Spendenaktion im Jahr 2019/2020 wur-
den drei Hainbuchen entlang der Kurtalstraße Ecke Böhämmerweg 
gepflanzt.
In 2021 haben wir von den Spenden des letzten Jahreswechsels eine 
inzwischen selten gewordene Baumart gepflanzt, den Speierling. Es 
handelt sich um einen insektenfreundlichen Wildobstbaum, der zur 
Gattung des Mehlbeerbaums innerhalb der Familie der Rosenge-
wächse gehört. Er hat Eigenschaften, die in Zeiten des Klimawandels 
wichtiger sind denn je. Der Speierling wurzelt tief, ist wärmeliebend 
und verträgt sowohl Trockenheit, als auch harte Winter.
Seine Früchte sind essbar und bieten auch heimischen Vögeln Nah-
rung. Diesen Baum haben wir an der Ecke Weinstraße/Gartenstraße 
gepflanzt. Auf den Standort wurden wir von einer Bürgerin aufmerk-
sam gemacht.
Auch in diesem Jahr möchten wir Sie ermuntern, statt Böller zu kau-
fen, das Geld für Bäume zu spenden. Denn Bäume filtern CO2 aus 
der Luft und tragen damit zur Bekämpfung des Klimawandels bei. 
Sie halten den Grundwasserspiegel konstant und bieten vielen Tieren 
Lebensraum. Da Bäume im Sommer für Kühlung sorgen und Schatten 
spenden, sind sie auch für die Gesundheit und das Wohlbefinden in 
der Stadt von immer größerer Bedeutung. Mit Ihrer Spende können 
Sie einen Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz leisten und unsere 
Stadt lebenswerter machen.
Für Bäume in Bad Bergzabern können Sie spenden unter:
Sparkasse Südliche Weinstraße
IBAN: DE21 5485 0010 0000 0000 75
oder
VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG
IBAN: DE34 5489 1300 0000 0273 08
Bitte geben Sie unter Kunden-Referenznummer „Bäume statt Böl-
ler“ an. Soll Ihr Name als Spender in der Zeitung genannt werden, so 
kennzeichnen Sie dies bitte mit „öffentlich“ im Verwendungszweck. 
Spenden ab 5 Euro werden angenommen.
Neu: Ab diesem Jahr können wir Spendenbescheinigungen 
ausstellen. Mit der eingehenden Spendensumme werden im Früh-
jahr oder Spätherbst 2022 Bäume im Stadtgebiet Bad Bergzabern 
gepflanzt.

Ursula Schulz, Beigeordnete

An alle Vermieter von Zimmern und/oder 
Ferienwohnungen in Bad Bergzabern

Die neuen Gästekarten für das Jahr 2022 liegen bei der Verbandsge-
meindeverwaltung zur Abholung bereit.
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation machen Sie bitte vorher 
einen Termin aus unter Tel. 06343 701-415, Frau Kirstahler, oder Tel. 
06343 701-416, Frau Kavouras.

VG-Verwaltung

Ernennung beim Elektronikzentrum  
der Bundeswehr

Am 16. Dezember 2021 konnte der 
Leiter des Elektronikzentrums der 
Bundeswehr in Bad Bergzabern, 
Oberstleutnant Wolfgang Eder, 
einem Beamten die Ernennungsur-
kunde zum Beamten auf Lebens-
zeit aushändigen.
Der Beamte, Herr Technischer 
Regierungshauptsekretär Maximi-
lian Theobald, ist in der Abteilung 
Elektronikinstandsetzung und hier 
in der Werkstatt EloKa als Werk-
stattleiter eingesetzt.
Oberstleutnant Eder wünschte viel 
Glück für die Zukunft und über-
reichte die Ernennungsurkunde.
Herr Theobald nahm seine 
Urkunde mit Freude entgegen.
Elektronikzentrum der Bundeswehr

Ernennung beim Elektronikzentrum  
der Bundeswehr

Am 21.12.2021 konnte der Leiter des Elektronikzentrums der Bundes-
wehr in Bad Bergzabern, Oberstleutnant Wolfgang Eder, zwei Beamten 
die Ernennungsurkunde zum Beamten auf Lebenszeit aushändigen.
Beide Beamten sind als Werkstattleiter tätig - Herr Technischer Regie-
rungshauptsekretär Jens Leiser, in der Abteilung Spezialinstand-
setzung in der Werkstatt Einbau u. Montage und Herr Technischer 
Regierungshauptsekretär Matthias Matz in der Abteilung Elektronikin-
standsetzung in der Werkstatt Anschalt- und Verbindungstechnik.
Oberstleutnant Eder wünschte viel Glück für die Zukunft und über-
reichte die Ernennungsurkunden.

Es gratulierten auch der Leiter Zentrale Betriebsführung, der stellv. 
Abteilungsleiter Elektronikinstandsetzung, der Vorsitzende des Perso-
nalrates und die zivile Gleichstellungsbeauftragte.

Elektronikzentrum der Bundeswehr

Spendenaufruf nach erneuter Zerstörung  
im katholischen Kindergarten  

St. Martin Bad Bergzabern
Die vorweihnachtliche Stimmung 
wurde stark getrübt, als gleich an 
zwei aufeinander folgenden Näch-
ten der Außenbereich stark ver-
wüstet und Spielgeräte zerstört 
wurden.
Die Ausmaße der Zerstörungen 
machen nicht nur die Erzieherinnen 
und Eltern sprachlos, auch bei den 
Kindern saß der Schock tief. Da 
die Täter den Eingangsbereich mit 
allem Möglichem verbarrikadierten, 
mussten die Kinder morgens durch 
das Fenster gehoben werden, um 
in den Kindergarten zu gelangen.
Nachdem alles aufgeräumt wurde, 
war schnell klar, dass die Kinder in 
nächster Zeit auf viele Sachen im 

Außenbereich verzichten müssen. Ein neues Trampolin, Fußballtore, 
Sitzmöbel und Kreidetafeln für die Wände sind nur einige der Dinge, 
die benötigt werden. Dazu kommen diverse Reparaturkosten. Die 
Höhe der kompletten Kosten ist derzeit schwer abschätzbar, da viele 
Anschaffungen über Jahre erfolgten und individuelle Gestaltungen 
den Hof unserer Kinder ausmachten.
Der Außenbereich ist ganzjährig für die Kinder ein fester Bestandteil 
im Kindergartenalltag
Wer etwas dazu beitragen möchte, den Außenbereich der Kita wieder-
herzurichten, kann gerne über unseren Förderverein spenden. Jeder 
Euro hilft und kommt den Kindern der Kita zu Gute.
Bankverbindung: Förderverein Katholischer Kindergarten, IBAN 7554 
8913 0000 6235 7509
Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Unterstützung! In diesem Zusam-
menhang richten wir unseren Dank auch an die bisher erfolgten Geld-
spenden sowie der kostenlose Installation von Kameras der Firma 
Lonz Computersyteme aus Gleiszellen-Gleishorbach.

Sandra Stobrawe, Elternausschuss

Kita Regenbogen
In diesem Jahr wurde die Adventszeit im Kindergarten von einer 
Geschichte aus dem Kamishibei begleitet.
Jeden Morgen trafen sich alle Kinder mit ihren Erzieherinnen im 
Turnraum. Der Raum wurde mit einem Tannenbaum, dem Advents-

kranz und einer Lichterkette 
geschmückt. Als Adventskalender 
wurden jeden Tag goldene Nüsse 
gezogen mit den Namen der Kin-
der, die ein gefülltes selbstgebas-
teltes Tannenbäumchen mit nach 
Hause nehmen durften.
Mit einem Adventslied stimm-
ten sich alle ein, bevor es 
zum Erzähltheater ging. Die 
Geschichte: „Alle Tiere nah und 
fern wollen gern zum Weihnachts-

Matthias Matz Jens Leiser

Tannenbaumadventskalender
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Weihnachtsbaumsammelaktion  
des FKB 2022 in Bad Bergzabern

Das Fröhliche Kunterbunt 
sammelt am Samstag, 
8. Januar 2022, Weih-

nachtsbäume in Bad Bergzabern gegen eine Spende ein, die den 
FKB-Projekten zu Gute kommt.
Ihr Weihnachtsbaum sollte am Samstag, 8. Januar, ab 8:00 Uhr abge-
schmückt und mit Ihrem Namen und Hausnummer versehen, am 
Straßenrand bereitliegen.
Wir klingeln und bitten um eine Spende, die Sie bitte in einem 
Umschlag bereithalten. Die Spende bitte nicht an den Baum hängen!
Bäume ohne Anschrift nehmen wir nicht mit.
In der Königstraße, in der Marktstraße, in der Weinstraße von Einmün-
dung Neubergstraße bis Kurtalstraße und in der Kurtalstraße bis Kur-
parkeingang bitten wir wie bisher in diesen Sammelbereichen schon 
am Freitag, 7. Januar 2022, im Voraus um eine Spende, damit der 
Verkehr in den Geschäftsstraßen nicht behindert wird.
Helfer sind willkommen. Sie treffen sich am 8. Januar um 8:00 Uhr vor 
dem Edith-Stein-Haus.
Info/Kontakt: Tel. 06343 2266, E-Mail: info@fkb-bza.de

Hans Erich Klein

Pfälzerwaldverein Bad Bergzabern
Wir treffen uns am Mittwoch, 12. Januar 2022, um 9:00 Uhr am 
Bahnhof in Bad Bergzabern. Wir fahren nach Annweiler-Gräfenhausen 
zum Sportplatz und wandern den „Wildsauweg“, der zu Anfang sei-
nem Namen alle Ehre macht. Es werden ca. 7,5 km sein. Einkehr sollte 
im Naturfreundehaus in Annweiler sein, das wird noch geklärt.
Wanderführer wird Werner Bödeker sein, Tel. 06343 3048910.

W. Bödeker

Barbelroth

Die SpVgg sagt Danke!
Der Sportverein Oberhausen/Barbelroth möchte sich auf diesem 
Wege bei allen bedanken, die im vergangenen, für alle sicherlich 
schwierigen, Jahr den Sportverein so gut es ging unterstützt haben. 
Angefangen bei allen Helfern, über Spieler und Trainer bis hin zu allen 
Besuchern, die sowohl bei den Spielen als auch bei den pandemiebe-
dingten „To-Go“-Veranstaltungen in 2021 zahlreich erschienen sind. 
Ein herzliches Dankeschön an alle!
Der Vorstand wünscht allen ein gutes, gesundes und in allen Belan-
gen wieder „normaleres“ Jahr 2022, in dem es hoffentlich bald wieder 
möglich sein wird bei Festen und sportlichen Veranstaltungen - wie 
von früher gewohnt - zusammenzukommen.

Der Vorstand

Feuerwehr Barbelroth
Jahresrückblick 2021

Trotz vieler Einschränkungen geht für uns ein ereignisreiches und 
spannendes Jahr 2021 zu Ende. Leider konnten wir nicht wie gewohnt 
mit unserem Kameradschaftsabend in das Jahr starten, sodass sich 
unsere ersten Zusammentreffen auf die Online-Übungen beschränk-
ten, die wir bereits seit 2020 erfolgreich durchgeführt haben.
Im Frühjahr nahmen wir an der Aktion „Glücksbringer“ der VR-Bank 
teil, welche uns nach fleißigem Sammeln von Glücksbringern unsere 
neuen Stehtische bescherte, die bei künftigen Festen und Veranstal-
tungen zum Einsatz kommen sollten. Vielen Dank an die VR-Bank für 
diese tolle Aktion!
Ansonsten waren es für uns ruhige erste Monate des Jahres 2021.
Glücklicherweise konnten wir ab den frühen Sommermonaten wieder 
normale Übungen durchführen, was nicht nur bedeutete, dass einige 
eingerostete Handgriffe wieder aufgefrischt wurden, sondern dass 
auch der gegenseitige, vermisste Kontakt unter den Kameradinnen 
und Kameraden wieder auflebte.
Die entspannte Lage bedeutete auch, dass wir unsere neue Veran-
staltung „Flammkuchenfest“ im August zum ersten Mal durchführen 
konnten. Gerade noch rechtzeitig bescherte uns der Wettergott schö-
nes Wetter, sodass wir mit all unseren Gästen einen schönen Abend 
verbringen konnten, der uns alle ein kleines bisschen Normalität im 
Dorfleben zurückbrachte.
Leider hielt sich die Situation nicht allzu lange so entspannt, sodass 
unser geliebtes Feuerwehrfest das zweite Jahr in Folge nicht normal 
stattfinden konnte. Dieses Mal wurde es von uns als „Hybrid“-Veran-
staltung durchgeführt, bei dem die Gäste sowohl unter Einhaltung der 
3G-Regeln vor Ort verweilen, als auch die Speisen mit nach Hause 
nehmen konnten.

stern“, wurde jeden Tag neu entdeckt:“ Ein Hirtenpaar folgt dem Weih-
nachtsstern mit seinen zehn Schafen. Jedes Schaf wurde von einem 
weiteren Tier begleitet. Natürlich kannten alle Kinder die Tiere aus 
der Geschichte, die alle die Krippe in Bethlehem erreichen. Im Ein-
gangsbereich des Kindergartens konnte man in dieser Zeit einen von 
den „Schlaufüchsen“ selbstgebastelten Tisch sehen. Die Geschichte 
des Hirtenpaares wurde von den Vorschulkindern mit viel Freude mit 
Naturmaterialien gestaltet. Jeden Tag kamen die entsprechenden, 
selbstgebastelten Tiere dazu. Die Kinder aus den anderen Gruppen 
schauten interessiert nach, was sich wohl wieder verändert hat.

Landschaft zur Geschichte

Zu jeder Geschichte gehörte auch 
ein Gedicht und endete mit einem 
immer wiederkehrenden klei-
nen Lied, das entsprechend der 
Tieranzahl sich veränderte.
Am Montag, 06. Dezember, 
besuchte uns sogar der Nikolaus 
im Turnraum. Jedes Kind bekam 
ein selbstgebasteltes Tütchen 
mit Essbarem. Mit Liedern und 
Gedichten zog der Nikolaus dann 
wieder weiter.

Jeden Mittwoch besuchte uns Herr Zoller mit seinem Freund „Fredy“. 
Ein Symbol in der Adventszeit stand dabei im Mittelpunkt und wurde 
durch eine anschauliche Geschichte den Kindern erklärt. Die Kinder 
wissen jetzt, was der Engel, der Stern und die Kerze bedeuten.

Dekan Dietmar Zoller

Die Adventszeit ging schnell vorbei und mit der Geschichte, die in der 
Krippe beim Kind endet, geht auch ein bewegtes Jahr 2021 zu Ende.
Mit einem Adventsfrühstück am 22. Dezember mit selbstgebackenen 
Plätzchen und einem selbstgemachten Geschenk an die Eltern geht 
auch der Kindergarten in die Weihnachtsferien.
Allen Kindern mit ihren Familien wünschen wir ein friedliches und 
gesegnetes Weihnachtsfest.
Wir hoffen, wir bleiben alle gesund und sehen uns im neuen Jahr am 
Montag, 03. Januar, wieder.

Kita Regenbogen Bad Bergzabern
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der Südpfalz. Auch aus Dierbach waren insgesamt vier Personen mit 
vor Ort. Dabei boten sich den Helfern Bilder, die nur schwer in Worte 
zu fassen sind. Schnell war klar, dass man sich über den persönlichen 
Einsatz vor Ort hinaus, auch finanziell an der Hilfe und dem Wiederauf-
bau beteiligen wollte. So startete die Feuerwehr Dierbach einen Spen-
denaufruf und zückte auch selbst den Geldbeutel, um den Opfern der 
Flutkatastrophe finanziell unter die Arme zu greifen.
Insgesamt kamen 2.000 Euro an Spendengeldern durch die Freiwil-
lige Feuerwehr zusammen. 1.000 Euro durch Spenden der Dierbacher 
Feuerwehr-Kameraden. Weitere 1.000 Euro konnten auf Vereinsebene 
des St. Florian e.v. gesammelt werden, die durch Spenden von Mar-
kus Hummel, Familie Gerstner und Monika Geiger erhöht wurden. 
Durch die Spende von Sven Stadler konnte der Betrag auf 3.500 Euro 
erhöht werden.
Der Spendenbetrag ging in diesem Fall direkt an die betroffenen Per-
sonen vor Ort. Zum einen an die Familie Schuhmacher, deren Haus, 
direkt am Ufer der Ahr gelegen, bei der Katastrophe komplett zerstört 
wurde. Zum anderen an die Initiative „Weinregion hilft Weinregion“, mit 
denen betroffene Winzer und Betriebe, deren Existenz zerstört wurde, 
beim Wiederaufbau unterstützt werden. Das Geld wurde bereits Mitte 
November an die betroffenen Familien im Ahrtal überwiesen. Wir hof-
fen, dass wir durch diesen Beitrag ein wenig Hoffnung und Perspek-
tive an die Menschen vor Ort weitergeben konnten.
Der Dierbacher Feuerwehrverein bedankt sich bei allen Mitgliedern 
und Unterstützern seine Veranstaltungen, ohne euch wären solche 
Spenden nicht möglich.
Einen guten Start ins neue Jahr wünschen die

Vorstandschaft des Fördervereins und
die Kameraden der Dierbacher Feuerwehr

MGV Dierbach – Auf zu neuen Ufern
In einem mehrstündigen Workshop am 11. Dezember beschäftigten 
sich die neugewählten Vorstandsmitglieder des MGV Dierbach mit 
einem Zukunftskonzept. Es soll die nächsten Jahre des Vereins prä-
gen. Unter der Leitung des Vorsitzenden Paul Wüst standen zunächst 
die aktuelle Situation des Vereins sowie die allgemeinen Entwick-
lungen im Bereich des Chorgesangs im Mittelpunkt. Eine intensive 
Bestandsaufnahme brachte sehr viel Licht, aber auch Schatten zum 
Vorschein. Für eine erfolgreiche Zukunft braucht es ein Konzept, das 
dem Verein Bedeutung und Anerkennung im Dorf sichert. Dazu müs-
sen das Gesamterscheinungsbild, die chorale Ausrichtung, wie auch 
das Liedgut zukunftsfähig gemacht werden. Alle Teilnehmer waren 
sich einig, dass das Alleinstellungsmerkmal „Männerchor“ erhalten 
bleiben muss. Der Vorstand verständigte sich auf einen notwendi-
gen Veränderungsprozess. Es wurden Visionen angedacht und Ziele 
formuliert, die in den kommenden Monaten angegangen werden sol-
len. Dazu wurden Arbeitsgruppen gebildet, die sich mit der konkre-
ten Umsetzung in unterschiedlichen Teilgebieten auseinandersetzen 
sollen, um Vorschläge für das weitere Vorgehen zu erarbeiten. Diese 
dienen als Grundlage für die weitere Entwicklung des MGV.

R. Gerstner

Sirenenüberprüfung in Dierbach  
am 08.01.2022

Am Samstag, 08.01.2022, um 12:00 Uhr wird in Dierbach eine Über-
prüfung der örtlichen Sirene stattfinden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Feuerwehr Dierbach

Weihnachtsbaumsammelaktion  
mit Knutfest am 08.01.2022

Das Knutfest kann coronabedingt nicht wie geplant stattfinden. Statt-
dessen werden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr wieder 
Essen und Getränke im Rahmen der Baumeinsammlung zu Ihnen 
nach Hause bringen.
Die Bäume werden am Samstag, 8. Januar 2022, ab 15 Uhr gegen 
eine freiwillige Spende eingesammelt.
Wir fahren außerdem, wie zuletzt beim Weihnachtsmarkt, wieder die 
Bratwürste vom Grill sowie Glühwein, Punsch und Flaschenbier direkt 
zu euch nach Hause.
Die Kameraden der Feuerwehr Dierbach freuen sich auf eure Unter-
stützung.

Feuerwehr Dierbach

Die Fackelwanderung, die den Abschluss des Jahres bilden sollte, 
wurde leider ersatzlos gestrichen. Wir können nur darauf hoffen, 
nächstes Jahr wieder gemeinsam feiern zu dürfen.
Auch der kommende Kameradschaftsabend im Januar 2022 wird 
nicht stattfinden.
Über das Jahr wurden wir zu insgesamt 9 Einsätzen alarmiert. An die-
ser Stelle soll auch nochmal an die Flutkatastrophe im Ahrtal erin-
nert werden, bei der mehrere Kameraden unserer Feuerwehr zum Teil 
tagelang im Einsatz waren.
Ausführliche Berichte hierzu sowie viele weitere Informationen befin-
den sich unter www.feuerwehr-barbelroth.de.
Abschließend danken wir allen aktiven und passiven Mitgliedern für 
den unermüdlichen Einsatz und die tolle Kameradschaft. Ebenso 
bedanken wir uns bei der Verbandsgemeindeverwaltung und sei-
nen Ratsmitgliedern sowie der Wehrleitung der VG BZA für die gute 
Zusammenarbeit.
Wir freuen uns auf das gemeinsame nächste Jahr, welches für uns 
einige neue Sachen und Veränderungen bringt und bestimmt wieder 
voller Herausforderungen stecken wird.

Ihre Feuerwehr Barbelroth
und der Feuerwehrverein Roter Hahn

Abholung der Weihnachtsbäume  
durch den Sportverein

Am Samstag, 08.01.2022, sammelt der Sportverein wie jedes Jahr die 
Weihnachtsbäume ein. Ab 10 Uhr sind die Helfer unterwegs.
Der Sportverein bittet wegen der bestehenden Coronaverordnungen 
und der damit verbundenen Kontaktminimierung darum, die Bäume 
mit einer kleinen Spende zu versehen und an einem zugänglichen Ort 
abzustellen.
Das beliebte Fire&Ice mit gemütlichem Beisammensein beim Verbren-
nen der Bäume muss leider auch in diesem Jahr wieder ausfallen.

(AS)

Dierbach

Schlüssel gefunden
Im Kreuzungsbereich Mühlweg/Jahnstraße wurde ein einzelner Schlüs-
sel gefunden und kann beim Ortsbürgermeister abgeholt werden.

M. Huckle, Ortsbürgermeister

Spenden für das Ahrtal
Feuerwehr Dierbach und private Spender überweisen 3.500 Euro 

an betroffene Familie in Krisenregion
Im Sommer erschütterten heftige Regenfälle und damit die damit 
verbundene Flutkatastrophe einige Teile Deutschlands. Eine der am 
stärksten betroffenen Regionen war das Ahrtal im Norden von Rhein-
land-Pfalz. Hunderte Menschen verloren ihr Leben, Tausende ihr Hab 
und Gut und ihre Existenz. Tausende Freiwillige engagierten und 
engagieren sich bis heute für den Wiederaufbau vor Ort und die Hilfe 
der Betroffenen. Darunter auch dutzende Feuerwehrkameraden aus 

Reklamationen wegen Nichtzustellung 
der Wochenzeitung nimmt der Verlag entgegen 

unter folgender Nummer:

06502/9147-0
Die neue E-Mail-Adresse für Reklamationen ist:

service@wittich-foehren.de
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Auch in diesem Jahr 2022 sammlt die Freiwillige Feuerwehr Gleiszel-
len-Gleishorbach wieder eure ausgedienten Weihnachtsbäume ein.
Wegen der Corona-Vorschriften ist es uns leider auch dieses Jahr 
nicht gegönnt, unser traditionelles Knutfest zu veranstalten.
Deshalb werden wir die Bäume dieses Jahr wieder auf dem Grünab-
fallplatz entsorgen.
Wir kommen am Samstag, 08.01.2022, ab 10 Uhr, um die Bäume bei 
euch vor der Tür abzuholen.
Über eine Spende würden wir uns freuen.
24 Stunden am Tag - 7 Tage in der Woche - 365 Tage im Jahr sind wir 
für euch ehrenamtlich im Einsatz.

Andreas Klein, Wehrführer

Kapellen-Drusweiler

Veranstaltungshinweise des SVK
Die Weihnachtsfeier in der Wasgauhalle musste aufgrund der aktuel-
len Lage leider abgesagt werden.
Sollten es die Rahmenbedingungen zulassen, wird der SVK am 
Samstag, 08.01.2022, ab 16 Uhr wieder sein traditionelles Knutfest 
am Hartplatz durchführen.
Unabhängig davon werden auf jeden Fall an diesem Samstag 
(08.01.2022) die Weihnachtsbäume ab etwa 9 Uhr gegen eine kleine 
Spende für die Vereinsjugendkasse eingesammelt!
Der SVK wünscht allen Mitgliedern und Freunden einen guten Start 
ins neue Jahr!

Benjamin Niemann, Schriftführer

LandFrauen
Terminabsage Januar 2022

Liebe LandFrauen,
leider findet unser Kurs am Mittwoch, 12. Januar 2022, nicht statt. 
Vorgesehen war „Salate - Beilagen für Feiern und Grillparties“ mit 
Manuela Thein. Da die Corona-Infektionslage zur Zeit auf einem 
hohen Niveau ist, ist ein Treffen unter den gegebenen Bedingungen 
nicht machbar. Wir hoffen, den Kurs zu einem späteren Zeitpunkt 
erneut anbieten zu können.
Weiterhin wünschen wir euch ein gesundes und frohes Neues Jahr 
2022.

Angelika Heinz, 1. Vorsitzende

Kapsweyer

Christbaumsammelaktion am 08.01.2022
Zum aktuellen Zeitpunkt ist noch nicht sicher, ob die Christbäume 
in diesem Jahr wieder von der Jugendfeuerwehr gesammelt wer-
den können. Doch keine Sorge: Sollte die Sammlung nicht von den 
Jugendlichen selbst durchgeführt werden können, wird es wieder eine 
Sammlung von freiwilligen Helfern geben.
Wir bitten Sie, die ungezierten Bäume am 08.01.2022 bis spätestens 9 
Uhr gut sichtbar am Straßenrand zu platzieren und Ihre Spende eben-
falls gut sichtbar in einem Umschlag daran zu befestigen.
Die Spenden werden wie auch in den Jahren zuvor der Jugendfeuer-
wehr Kapsweyer zugutekommen.
Wir wünschen einen guten Start ins neue Jahr!

C. Ernst

Klingenmünster

Grüße der Ortsbürgermeisterin
Liebe Minschdrer, liebe Freunde,
so strahlend wie am Neujahrstag die Sonne schien, soll das Neue Jahr 
für euch alle werden!
Die besten Wünsche für ein gesundes, zufriedenes und glückliches 
Jahr 2022!
Mögen die Projekte und das gemeinschaftliche Wirken in unserem Ort 
auch im Neuen Jahr gelingen.
Leider kann der Neujahrsempfang weder, wie gewohnt, in der Kling-
bachhalle noch, wie vor kurz em geplant, als „to go“ Veranstaltung 
stattfinden.

Dörrenbach

Wanderauftakt ins Neue Jahr
Zum Auftakt des neuen Wanderjahres lädt der Pfälzerwald-Verein Dör-
renbach am Sonntag, 09.01.2022, seine Mitglieder zu einer kleinen 
Wanderung in den winterlichen Dörrenbacher Wald ein.
Im Anschluss an die Wanderung kehren wir in einem gemütlichen 
Lokal ein. Es gelten die aktuelle Coronabestimmungen, es können nur 
Personen mit Boosterimpfung oder 2G mit negativem Test einkehren.
Wanderbeginn ist um 13:30 Uhr am Brunnen hinter dem Rathaus in 
Dörrenbach. Der Pfälzerwald-Verein behält sich vor die Wanderung 
kurzfristig abzusagen.

K. Dauer

Aktion „Dreikönigssingen“ Dörrenbach
Leider können Corona bedingt die Sternsinger auch in diesem Jahr in 
Dörrenbach nicht wie gewohnt von Haus zu Haus ziehen, um Ihnen 
den Haussegen zu bringen. Nach Weihnachten bzw. Anfang Januar 
finden Sie den Segensstreifen zum Selbstanbringen in Ihrem Briefkas-
ten zusammen mit einer Botschaft der Sternsinger.
Wir bitten Sie herzlich um eine Spende für die Unterstützung zur Schul-
ausbildung von Vor- bzw. Grundschulkindern in der Pfarrei Mutomo 
in Kenia von Pfarrer Samuel, welches die Dörrenbacher Sternsinger 
schon Jahre unterstützen. Durch die Pandemie ist dort die Not noch 
größer geworden. Die Spende können Sie entweder bei Eleonore 
Jüschke (Am Kolmerberg 30, Tel. 8267) oder Carmen Hau (Im Rödels-
tal 10, Tel. 3605) einwerfen oder Sie überweisen Ihren Spendenbetrag 
an die Kath. Kirchenstiftung St. Martin Dörrenbach, IBAN DE64 5485 
0010 0026 0014 12, Kennwort: Sternsinger 2022. Falls gewünscht, 
kann auch eine Spendenbescheinigung ausgestellt werden. Vorab 
vielen Dank für Ihre Spende. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien 
einen guten Start ins neue Jahr.

Gemeindeausschuss Dörrenbach
der Pfarrei Hl. Edith Stein Bad Bergzabern

Gleiszellen-Gleishorbach

Stefanie Linsel hat ihr Gemeinderatsmandat 
zum 31. Dezember 2021 niedergelegt

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
Stefanie Linsel hat am 1. Januar 2022 die technische Leitung des Bau-
amts der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern übernommen, wozu ich 
ihr herzlich gratuliere.
Diese Funktion bei der Verbandsgemeindeverwaltung hat zur Folge, 
dass sie nicht weiter Ratsmitglied sein kann und somit ihr Mandat zum 
31.12.2021 niederlegen musste.

Sie war zweieinhalb Jahre Mitglied 
unseres Gemeinderates. Außer-
dem war sie Mitglied im Bau-, 
Planungs- und Umweltausschuss, 
im Dorferneuerungsausschuss 
sowie stellvertretendes Mitglied im 
Rechnungsprüfungsausschuss. 
Sie hatte eine besondere Kompe-
tenz in Baufragen und ihr Wissen 
und Rat wurden sehr geschätzt.
Im Namen des Gemeinderats 
danke ich Stefanie Linsel für ihr 
umfangreiches Engagement und 
wünsche ihr in der neuen Aufgabe 
viel Erfolg.
Möglicher Nachfolger ist Hermann 
Hager. Wenn dieser ablehnen 
würde, hätten Karl-Heinz Weg-

mann und anschließend Annette Schrittenloher die Möglichkeit, in den 
Rat einzuziehen.

Klaus-Peter Gittler, Ortsbürgermeister

Tannenbaum-Sammlung 2022
Liebe Gleiszeller/innen und Gleishorbacher/innen,
die Freiwillige Feuerwehr Gleiszellen-Gleishorbach 
wünscht allen Bewohnern, Unterstützern und Freun-
den ein schönes neues Jahr 2022.

Wir hoffen, dass Sie alle gesund über Feiertage gekommen sind.
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Deshalb laden wir Sie/euch recht herzlich ein, am Samstag, 
08.01.2022, um 18 Uhr den YouTube Kanal der Ortsgemeinde (zu fin-
den über die Homepage der Ortsgemeinde) einzuschalten und live mit 
uns ins Neue Jahr zu starten. Wir freuen uns auf einen gemeinsamen 
Rückblick und eine Vorschau auf das, was uns erwartet. Die Aufzeich-
nung kann auch später noch abgerufen werden.

Z’amme halte - g’sund bleiwe!
Mit den besten Wünschen für 2022

Ihre/eure Kathrin Flory
Ortsbürgermeisterin

buergermeisterin@klingenmuenster.de
0172 7094527 (auch WhatsApp)

Wohnen im Alter:  
Jetzt geht es an die Planung

Projektgruppe freut sich über positives Votum des Gemeinderats
Die Klingenmünsterer Projektgruppe „Wohnen im Alter“ hat guten 
Grund, sich auf das Jahr 2022 zu freuen. Denn sie ist ihrem Ziel, 
dass in der Gemeinde altersgerechter Wohnraum geschaffen werden 
soll, einen großen Schritt näher gekommen. In seiner letzten Sitzung 
im alten Jahr hat der Gemeinderat einstimmig bei einer Enthaltung 
beschlossen, das Projekt „WohnPunkt RLP“ mit Landeshilfe weiter 
voranzutreiben und umzusetzen. Die ehrenamtliche Projektkoordina-
torin Claudia Oestreich ist stolz auf diesen Erfolg und bedankte sich 
bei allen Beteiligten.
„Das Vorhaben hat beste Chancen auf Erfolg“, meint Martin Theodor 
vom Beratungszentrum Kobra, der als professioneller Projektberater 
die einjährige Vorbereitungsphase im Jahr 2021 begleitet hat. Investo-
ren und Betreiber hätten sich von Anfang an sehr interessiert gezeigt 
und seien von sich aus auf die Gemeinde und die Projektgruppe zuge-
gangen. Auch ein Grundstück stehe bereits zur Verfügung, und zwar 
auf dem Gelände des jetzigen Supermarkts, der ins neue Gewerbege-
biet umziehen will.
Eine Bürgerumfrage mit 166 Rückmeldungen hatte ergeben, dass die 
Klingenmünsterer vorrangig an barrierefreiem Wohnraum, an Service-
wohnen und an einer Wohn-Pflege-Gemeinschaft interessiert sind. 
Diese drei Wohnformen könnten auf dem Grundstück kombiniert 
werden. Davon unabhängig hatte die Fragebogenaktion auch Bedarf 
für eine Begegnungsstätte ermittelt - ein weiteres Vorhaben, das die 
Gemeinde ebenfalls im Auge behalten will.
Auf die Projektgruppe kommt nun weitere Arbeit zu. Denn im neuen 
Jahr beginnt in der Gemeinde die Planungsphase von WohnPunkt 
RLP, in der das Projekt konkretere Formen annehmen wird.

R. Reich

Familien leben

Suche Partnerin
Ich  gebe  nicht  auf  und  glaube  an  eine  ehrliche  Liebe  mit
aufrichtigem Charakter, die auch auf mich warten könnte. Ich
wähle diesen Weg sie zu finden, da ich von Agenturen und
Sozialen  Medien  nichts  halte.  Bin  beruflich  viel  unterwegs,
habe aber auch genügend Zeit eine Beziehung angemessen
zu führen oder meinen Job anzugleichen, sehe recht passabel
aus, bin 45 Jahre alt, geschieden und lebe in Rheinhessen.
Diese  SIE  sollte  auch  über  Ausstrahlung,  ein  gepflegtes
Äußeres und viel HERZ verfügen. Ich hoffe sehr, dass diese
Frau meine ehrliche Anzeige liest und sich meldet.

Zuschriften erbeten unter Chiffre-Nr. 18609760 an:
LINUS WITTICH Medien KG, Postfach 1154, 54343 Föhren

Treffpunkt 
Deutschland.de

Reise-
Portal

Heimat Heimat neuneu  entdeckenentdecken

Bad Bergzabern
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Landfrauenverein Oberhausen
Liebe Landfrauen,
euer Landfrauen-Team Oberhausen wünscht allen Mitgliedern, Freun-
den und Bekannten sowie allen Oberhauser Bürgern ein gutes, gesun-
des und glückliches neues Jahr 2022.
Wieder ist nun ein neues Jahr gekommen,
das alte still und leis‘ verronnen,
hat Gedanken und Erinnerungen mit sich genommen.
Doch solltest du es nicht bedauern,
dass Bekanntes und Bewährtes von dir geht,
da mit jedem Abschied auch ein vielversprechender Anfang ansteht.
Leider kann im Januar kein Kurs stattfinden, wir halten euch auf dem
Laufenden. Bleibt gesund!

C.K.

Abholung der Weihnachtsbäume  
durch den Sportverein

Am Samstag, 08.01.2022, sammelt der Sportverein wie jedes Jahr die 
Weihnachtsbäume ein. Ab 10 Uhr sind die Helfer unterwegs.
Der Sportverein bittet wegen der bestehenden Coronaverordnungen 
und der damit verbundenen Kontaktminimierung darum, die Bäume 
mit einer kleinen Spende zu versehen und an einem zugänglichen Ort 
abzustellen.
Das beliebte Fire&Ice mit gemütlichem Beisammensein beim Verbren-
nen der Bäume muss leider auch in diesem Jahr wieder ausfallen.

(AS)

Oberotterbach

Förderverein des Kindergartens  
sammelt Weihnachtsbäume ein

Der Förderverein der Kita Sonnenkäfer sammelt am Samstag, 8. 
Januar 2022, die ausgedienten Weihnachtsbäume gegen eine kleine 
Spende, die den Kindern des Kindergartens zugutekommt, ein.
Die Weihnachtsbäume müssen gut sichtbar und abgeschmückt an 
die Straße gestellt werden, wo sie dann ab 11 Uhr abgeholt werden. 
Die Spenden können gerne in einem kleinen Tütchen o.ä. am Baum 
befestigt werden, sodass die Sammelaktion kontaktlos ablaufen kann.
Anschließend sollen die Bäume unter Aufsicht verbrannt werden.
Wir freuen uns auf zahlreiche Weihnachtsbäume und danken vorab 
für die Spende!

Förderverein der Kita Sonnenkäfer

Pleisweiler-Oberhofen

Führungswechsel, Ernennungen  
und Beförderungen bei der Feuerwehr 

Pleisweiler-Oberhofen
Im Jahr 2021 standen nach Ablauf der zehnjährigen Dienstzeit die 
Neuwahlen der Wehrführung in der örtlichen Feuerwehr an. Der bis-
herige stellvertretende Wehrführer Herr Günter Knöll stand für eine 
Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Die Feuerwehrmannschaft und 
Verwaltung bedanken sich für das Engagement der vergangenen zehn 
Jahre.
Zum Abschluss des Jahres wurden unter Einhaltung der Coronabe-
dingungen (3G) die neu gewählte Wehrführung durch den Ersten Bei-
geordneten der Verbandsgemeinde Herrn Engelhard, Wehrleiter der 
Verbandsgemeinde Herrn Nerding und unter Anwesenheit des Orts-
bürgermeisters Herrn Gruschinski diese offiziell in ihr Amt eingeführt 
und für weitere zehn Jahre ernannt.
Der bisherige Wehrführer Herr Marco Reither wurde in seinem Amt 
bestätigt. Als neuer stellvertretender Wehrführer wurde Herr Sascha 
Lehmann in sein Amt eingeführt und ernannt.
Des Weiteren standen noch Beförderungen nach Abschluss der gefor-
derten Lehrgänge und Dienstzeiten für weitere Kameradinnen und 
Kameraden der Feuerwehr an.
So wurde die Feuerwehrfrauanwärterin Frau Sina Texter zur Feuer-
wehrfau, Herr Robin Westphal zum Oberfeuerwehrmann, Herr Peter 
Kühn zum Hauptfeuerwehrmann befördert.
Der neu ernannte stellvertretende Wehrführer Herr Sascha Lehmann 
wurde in diesem Zuge noch vom Oberfeuerwehrmann zum Brand-
meister befördert. Des Weiteren wurde dieser mit dem Bronzenen 
Feuerwehrehrenzeichen für 15 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr 
ausgezeichnet. Die Wehrführung und Feuerwehrmannschaft beglück-

Mitgliederinfo 2022 des Feuerwehrvereins
Sehr geehrte Mitglieder des Feuerwehrvereins Klingenmünster e. V,
hiermit möchten wir Sie - unter Vorbehalt der wegen Covid 19 gelten-
den Regeln - über die geplanten Aktivitäten des Vereins für das Jahr 
2022 informieren. Diese Info wird ausnahmsweise nur als E-Mail und 
im Südpfalz Kurier veröffentlicht.
Rückblick auf das Jahr 2021
Wegen der Pandemie mussten wir 2021 alle Veranstaltungen ausfallen 
lassen, auch die Mitgliederversammlung mit Neuwahlen zum wieder-
holten Mal. Wir hoffen, diese 2022 nachholen zu können. Bis dahin 
bleibt die derzeitige Vorstandschaft kommissarisch im Amt.
Geplante Aktivitäten für das Jahr 2021
Samstag, 08.01.2022, ab 13:00 Uhr Weihnachtsbaumsammlung der 
Jugendfeuerwehr
Samstag, 30.04.2022, ab 19:00 Uhr Familienabend am Feuerwehrhaus
Freitag, 06.05.2022, ab 20:00 Uhr Mitgliederversammlung
Sonntag, 28.08.2022, Ausschank am Weinstraßentag auf der Kuppe
Samstag, 17.09.2022, ab 17:00 Uhr Oktoberfest am Feuerwehrhaus
Freitag-Stammtisch im Feuerwehrhaus entfällt bis auf Weiteres.
Änderungen werden auf der Homepage http://www.feuerwehr-klin-
genmuenster.de unter der Rubrik Feuerwehrverein oder per E-Mail 
und im Südpfalz Kurier bekannt gegeben
Kontakt
Wir bitten nochmals alle Mitglieder, uns ihre E-Mail-Adressen mitzu-
teilen. Für die Kontaktaufnahme steht euch unsere E-Mail-Adresse 
feuerwehrverein-klingenmuenster@web.de zur Verfügung.
Die Mitgliedsbeiträge werden wieder zum 1. April 2022 abgebucht.
Hinweis: Sollten sich Ihre Adresse oder Ihre Bankdaten geändert 
haben, bitten wir um rechtzeitige Mitteilung.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen trotz allen Widrigkeiten 
ein gesundes und erfolgreiches Neues Jahr.

Feuerwehrverein Klingenmünster e. V.
Wolfgang Mehlem, 1. Vorsitzender

Jens Forstner, 2. Vorsitzender

SV Klingenmünster
Hähnchen zum Abholen

Am Freitag, 14. Januar 2022, ab 17:00 Uhr gibt es wieder halbe Hähn-
chen, wie immer frisch und knusprig mit oder ohne Pommes. Bestel-
lungen entweder über unsere Hähnchenbestellhotline oder ab 15:00 
Uhr unter Tel. 06349 1219 oder vor Ort. Unser Hähnchenteam freut 
sich und wünscht allen Kunden ein friedvolles Jahr 2022.

Die Vorstandschaft

Niederhorbach

Knutfest
Am Samstag, 15. Januar 2022, würde das Lumbekores normaler-
weise sein traditionelles Knutfest feiern. Aus gegebenem Anlass müs-
sen wir dieses Jahr leider noch einmal pausieren.
Die Tannenbäume werden an diesem Tag trotzdem ab 13:00 Uhr 
gegen eine freiwillige Spende eingesammelt. Es werden allerdings nur 
Bäume mitgenommen, die bereits im Freien stehen. Wir bitten darum, 
die Spende am Baum zu befestigen, um persönlichen Kontakt zu ver-
meiden. Das gemeinsame Verbrennen der Bäume verschieben wir 
dann ins Jahr 2023.

Lumbekores

Niederotterbach

Christbaumsammlung 2022
Am 08.01.2022 ab 09:00 Uhr werden die Christbäume gegen eine 
Spende von 1,50 € von der Jugendfeuerwehr Steinfeld eingesammelt.
Weitere Infos finden Sie unter der Ortsrubrik Steinfeld.

red

Oberhausen

Die SpVgg sagt Danke!
Den vollständigen Artikel finden Sie unter der Ortsrubrik Barbelroth.

red
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wünscht alle Kameradinnen und Kameraden zu den jeweiligen Beför-
derungen / Ernennungen und wünscht diesen für ihre weitere Zukunft 
alles Gute und viel Erfolg.

Unsere Feuerwehr setzt sich intensiv dafür ein, weitere Nachwuchs-
kräfte zu gewinnen. Interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger ab 
dem vollendeten 16.Lebensjahr, welche unsere Feuerwehr unterstüt-
zen möchten, sind gerne willkommen. Schauen Sie einfach an einem 
der Übungsabende (in den geraden Wochen - mittwochs ab 19:00 
Uhr) am Feuerwehrhaus vorbei oder nehmen Sie telefonisch mit dem 
Wehrführer Marco Reither unter 0151 51041701 Kontakt auf.
Wir sind weiterhin 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im 
Jahr für Ihre Sicherheit im Einsatz.

M. Reither, Wehrführer

Sternsingeraktion 2022
Die Sternsingeraktion 2022 findet am Samstag, 08.01.2022, ab 11:00 
Uhr in unserem Dorf statt. Wieder haben sich junge Menschen bereit 
erklärt, durch die Straßen zu ziehen und den Segen an die Häuser 
anzubringen. Genau wie in den anderen Jahren sammeln wir für die 
Projekte von Pater Franklin in Indien. Natürlich findet diese Aktion 
unter Einhaltung aller geltenden Coronaregeln statt.
Gerne können Sie Ihre Spende mit dem Stichwort „Sternsinger Pleis-
weiler-Oberhofen“ auch
• in einem verschlossenen Umschlag bei Familie Wilker, Haupt-

straße 30, einwerfen,
• überweisen an AK FKB Bad Bergzabern VR-Bank SWW, IBAN: 

DE11 5489 1300 0000 5005 00
Wenn Sie Ihre Anschrift angeben, so erhalten Sie eine Spendenquit-
tung. Die Sternsinger sagen Ihnen ein herzliches Dankeschön.

M. Wilker und L. Kolodziej

Schweigen-Rechtenbach

SV Schweigen-Rechtenbach
Der Sportverein bedankt sich für die Unterstützung im vergangenen 
Jahr bei allen Helfern, Mitgliedern, Verantwortlichen, Sponsoren, 
Hähnchenfreunden und Sonnenbergfreunden.
Wir wünschen allen ein frohes, gutes neues Jahr 2022. Vor allem, blei-
ben Sie gesund.

Die Vorstandschaft

Schweighofen

Einsammlung der Weihnachtsbäume
Liebe Schweighofener Mitbürger,
auch für dieses Jahr haben sich freiwillige Helfer dazu entschlossen, 
unter den zum Zeitpunkt stattfindenden Corona-Regeln Ihre Weih-
nachtsbäume einzusammeln, diese ordnungsgemäß zu entsorgen 
und das gesammelte Geld der Jugendfeuerwehr Schweighofen zu 
spenden. Die Sammlung findet am Samstag, 08.01.2022, ab 10:30 
Uhr statt. Bitte stellen Sie Ihren Baum einfach gut sichtbar vor Ihr 
Haus oder rufen Sie uns unter Tel. 0176 52871686 an.
Durch Ihre Teilnahme und einer Spende von 1 Euro unterstützen Sie 
die Ausbildung der Jugendfeuerwehrleute sowie unsere Jugendarbeit 
in der Gemeinde. Damit auch Sie geschützt bleiben, werden wir nicht 
an Ihrer Haustüre klingeln. Bei Fragen stehen wir Ihnen unter der Tele-
fonnummer 0176 52871686 gerne zur Verfügung.
Im Voraus vielen Dank.

Ihre Jugendfeuerwehr Schweighofen
(TE)

IN IHRER REGION
WOHNEN

1-Familienhaus, DHH oder RH
– auch renovierungsbedürftig – für unsere Kunden zum 
Kauf gesucht. Wir vermitteln Ihre Immobilie zeitnah und 

kompetent an vorgemerkte Interessenten.

Rufen Sie unverbindlich an: Tel.: 07273 - 800 365

KLINGENMÜNSTER: 1-Zi-App-33 m2- teilmöbl.-

EBKzeile-Mikrow-Waschm-Fussbdhzg-Thermostate App
u. Bad/Dusche - elektr. Rollläden- 3m2 Abstellfl.- 1. OG-hell-

Balkon 4 m2 - keine Haustiere-Fzgabstpl. an Einzelpers. kompl.
Covidgeimpf. + Booster ab sof. von priv. zu

vermieten. 400 € kalt + NK-2MM Kaution- nur WhatsApp

✆ 0176 - 23379111

Auszubildender sucht
1 ZKB in BZA zu mieten.
Telefon: 0176 / 55 49 86 19

Steinfeld: 3 ZKB 
45 m², EG, teilmöbliert, zu vermieten. 270,- € + 80,- € NK  

an Rentner oder Einzelperson, keine Haustiere
Tel: 06340 / 8029

Suchen Sie Ihre WOHNUNG  
nicht in der FERNE.  
Suchen Sie REGIONAL.
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es bilden. Es ist ein nachwachsender Rohstoff in uns allen. Geben Sie 
einen kleinen, für Sie ungefährlichen, Teil an Bedürftige. Somit sind 
Blutspenden auch in diesen schwierigen Zeiten alternativlos.
Spenden dürfen alle gesunden Personen zwischen 18 und 68 Jahren. 
Wer sich nicht hundertprozentig fit fühlt, sollte von einer Spende abse-
hen. Bitte unbedingt einen gültigen Personalausweis mitbringen und 
eine Mund-Nasen-Bedeckung sowie im Idealfall einen Kugelschreiber 
bereithalten.
Um Warteschlangen zu vermeiden, sollten Termine für die Spende 
reserviert werden. Das funktioniert entweder über eine Anmeldung 
unter www.spenderservice.net oder telefonisch unter 0800 94911.
Das Blutspenden findet am Montag, 10. Januar 2022, zwischen 
16:30 und 20:00 Uhr in der Wiesentalhalle statt.
Wir freuen uns auf Sie. Bleiben Sie gesund!

DRK/MN

Hähnchenverkauf bei 
den Sportfreunden 

Steinfeld
Aufgrund der aktuellen Situation 
kann unser Hähnchenabend nur 
für Abholer durchgeführt wer-
den. Der nächste Hähnchenver-
kauf findet am 07.01.2022 bei 
den Sportfreunden Steinfeld statt. 
Die Hähnchen werden wie immer 
frisch nach traditionellem Rezept 
zubereitet. Zusätzliche telefoni-
sche Bestellannahme donners-
tags, 06.01.2022, von 17-19 Uhr 
und freitags, 07.01.2022, bereits 
ab 16 Uhr unter Tel. 06340 5122.
Die Sportfreunde Steinfeld freuen 
sich auf Ihre/eure Bestellungen.

Ralf Himpel

Christbaumsammlung 2022
Ein frohes neues Jahr wünscht Ihnen die Jugendfeuerwehr Steinfeld!
Wie gewohnt geht die JF Steinfeld auch 2022 durchs Dorf, sam-
melt nach den Feiertagen die Christbäume ein und entsorgt diese 
ordnungsgemäß. Anders als gewohnt, werden allerdings als Folge 
der Corona-Pandemie nur wenige Betreuer und nicht die Kinder die 
Sammlung durchführen. Am 08.01.2022 ab 09:00 Uhr werden die 
Christbäume gegen eine Spende von 1,50 € eingesammelt. Die Bäume 
sollten hierfür zur genannten Uhrzeit gut sichtbar am Gehweg ste-
hen oder liegen. Zudem muss die Spende zugänglich platziert sein, 
um eine direkte Kontaktaufnahme zu vermeiden. Andernfalls werden 
die Bäume nicht eingesammelt. Zudem bitten wir Sie, die Spende 
erst am Morgen zu deponieren, da im letzten Jahr einige abhanden 
gekommen sind.
Jede Straße wird nur einmal abgefahren. Für Rückfragen können Sie 
sich unter der Nummer 0157 35530962 melden.

T. Kehrt

Vorderweidenthal

Neujahrsgrüße der Ortsgemeinde
Da der Neujahrsempfang der Ortsgemeinde leider auch dieses Jahr 
ausfallen muss, will ich zumindest auf diese Art und Weise ein paar 
Neujahrsgrüße mit Informationen aus der Gemeinde in alle Haushalte 
übermitteln.

Sternsinger
Am Sonntag, 9. Januar 2022, sind die Sternsinger in Schweighofen 
unterwegs, bringen den Segen der Heiligen Drei Könige in die Häuser 
und bitten um Spenden für Kinder in Not. Die Spenden gehen an das 
Kindermissionswerk in Aachen. In diesem Jahr wird besonders das 
Straßenkinder-Projekt Comviva in Caruaru/Brasilien unterstützt.

Gemeindeausschuss St. Laurentius/RW

Steinfeld

Luzia Bitzer ist 90 Jahre

Luzia hat am 16. Dezember mit ihrer Schwester, ihren Kindern sowie 
Enkel und Urenkel ihren 90. Geburtstag gefeiert.
Ihre große Leidenschaft war das Singen. So ist Luzia mit zarten 17 
Jahren in den Steinfelder Kirchenchor St. Leodegar gekommen und 
hat den Sopran 68 Jahre lang unterstützt. 2016 ist sie im Alter von 85 
Jahren passiv beigetreten, hat aber die Liebe zum Singen bis heute 
nicht verloren.
In Vertretung für die Ortsgemeinde überbrachte Diana Nowak dem 
Geburtstagskind ein Präsent mit den besten Wünschen für Glück, 
Gesundheit und weiterhin so viel Zufriedenheit.

D. Nowak / Ortsgemeinde

Förderverein der Grundschule Steinfeld e.V.
Bei der ordentlichen Mitgliederversammlung am Mittwoch, 
06.10.2021, in der Grundschule Steinfeld wurde ein neuer Vorstand 
des Fördervereins gewählt. Die neue Vorstandschaft setzt sich aus 
folgenden Personen zusammen:
1. Vorsitzender: Boris Himmelsbach, 2. Vorsitzende: Sara Roth, 3. 
Vorsitzender:Torben Kornmann
Schriftführer: Ansgar Gast, Kassenwart: Joachim Frey, Beisitzer: 
Guido Stork
Vielen Dank für die Bereitschaft und das Engagement, die Bedürfnisse 
der Grundschule weiter zu unterstützen und zu fördern. Auf diesem 
Weg möchten wir uns sehr herzlich bei den ausgeschiedenen Vor-
standsmitgliedern Stephan Polzius, Martin Kästle, Tanja Anzellutti 
und Regina Schwöbel-Kolb bedanken. Auf diesem Weg auch noch-
mal unser herzlicher Dank an die bisherige Schulleiterin Swantje 
Rimpler für die tolle und konstruktive Zusammenarbeit.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Schulleiter 
Hendrik Schnepper und dem neu gewählten Schulelternbeirat der 
Grundschule. Außerdem möchten wir uns stellvertretend für alle 
Grundschüler bei der Deutschen Glasfaser, in Person bei Projekt-
leiter Michael Goehring, für die großzügige Spende bedanken. Die 
Kinder der Grundschule haben bereits Ideen gesammelt, die wir in den 
nächsten Wochen beraten und umsetzen werden.
Nur durch die finanzielle sowie tatkräftige Unterstützung der Eltern 
kann der Förderverein seinen Auftrag erfüllen. Der Förderverein nimmt 
daher gerne neue Mitglieder auf. Dieser Appell richtet sich nicht nur 
an die Eltern unserer Erstklässler. Bei Interesse bitte bei einem der 
Vorstandsmitglieder melden.

Förderverein der Grundschule Steinfeld e.V. 

Blutspende am 10. Januar 
in der Wiesentalhalle

Ein guter Vorsatz für’s neue Jahr - helfen Menschenleben retten!
Jeder von uns kennt jemanden, der schon auf Blutkonserven angewie-
sen war, sei es auf Grund von Krebserkrankungen, Bluterkrankungen, 
nach Operationen oder Unfallopfer. Blut kann nicht chemisch oder 
synthetisch hergestellt werden. Nur das Wunderwerk „Körper“ kann Ansicht von der Lindelbrunnstraße aus Foto: Volker Christmann
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Veranstaltungskalender 2022
Januar Freitag 07. Hähnchenessen - abgesagt! Sportheim

Samstag 08. Christbaumsammeln/-verbr. Sportverein
Samstag 08. Neujahrswanderung St. Floriansverein
Sonntag 09. Mitarbeiterfest Evang. Kirchengemeinde
Mittwoch 12. Kulinarischer Treff Evang. Gemeindehaus
Sonntag 16. Halbtageswanderung Pfälzerwaldverein
Mittwoch 26. Seniorenwanderung Pfälzerwaldverein
Sonntag 30. Wanderung mit Ehrung Pfälzerwaldverein

Februar Freitag 04. Hähnchenessen Sportheim
Mittwoch 09. Kulinarischer Treff Evang. Gemeindehaus
Sonntag 13. Halbtageswanderung Pfälzerwaldverein
Mittwoch 23. Seniorenwanderung Pfälzerwaldverein
Samstag 26. Närrisches Schlachtfest Sportheim

März Freitag 04. Hähnchenessen Sportheim
Mittwoch 09. Kulinarischer Treff Evang. Gemeindehaus
Mittwoch 09. Passionsandacht Evang. Gemeindehaus
Freitag 11. Passionsandacht Evang. Gemeindehaus
Samstag 12. Jahreshauptvers. mit Neuwahlen Pfälzerwaldverein
Sonntag 13. Halbtageswanderung Pfälzerwaldverein
Mittwoch 16. Passionsandacht Evang. Gemeindehaus
Freitag 18. Passionsandacht Evang. Gemeindehaus
Samstag 19. Umwelttag Ortsgemeinde
Samstag 19. Generalvers. mit Neuwahlen Dorfverein
Mittwoch 23. Passionsandacht Evang. Gemeindehaus
Freitag 25. Passionsandacht Evang. Gemeindehaus
Samstag 26. Jahreshauptversammlung St. Floriansverein
Sonntag 27. Halbtageswanderung Pfälzerwaldverein
Mittwoch 30. Seniorenwanderung Pfälzerwaldverein
Mittwoch 30. Passionsandacht Evang. Gemeindehaus

Liebe Vorderweidenthaler´innen,
beginnen will ich mit unserem größten und wichtigsten „Projekt“ - und 
das seit sehr vielen Jahren - in unserer Ortsmitte. Eine ganz große 
Mehrheit unserer Bevölkerung hat sich im Rahmen der Dorfmodera-
tion ein „multifunktionales Dorfmittelpunktgebäude“ gewünscht. Dieser 
Wunsch geht aller Voraussicht nach im Jahr 2022 in Erfüllung. Unser 
neues Bürgerhaus „wächst und gedeiht“. Die Außenansichten sind mitt-
lerweile fertig gestellt und der Innenausbau geht in die Endphase.
Es sind fast alle noch zu erledigenden Arbeiten an die jeweiligen Fir-
men vergeben. In der letzten Gemeinderatssitzung wurde nach inten-
siver Bemusterung und Beratung auch der Auftrag für die Objektmöbel 
erteilt. Hierzu werden wir über die Ortsgemeinde gesondert noch zum 
„Erwerb seines eigenen Stuhles“ aufrufen.

Ansicht vom August-Becker-Platz auf den Haupteingang
 Foto: Volker Christmann

Sollten bei den Restarbeiten keine außergewöhnlichen Probleme mehr 
auftauchen, können wir das Haus noch vor unserer Kerwe einweihen.
Ich möchte nochmals die Gelegenheit nutzen, und allen, die bisher bei 
den vielen ehrenamtlichen Arbeitseinsätzen geholfen haben, meinen 
ganz besonderen Dank aussprechen. Wir haben hier Tolles gemeinsam 
geleistet. Auch im Jahr 2022 wird es wieder die Gelegenheit geben, 
ehrenamtlich an unserer „neuen Ortsmitte“ mitzuarbeiten. Hierzu lade 
ich jetzt schon ein - einfach bei mir melden.
Das abgelaufene Jahr 2021 hat auch Veränderungen im Kindergarten 
mit sich gebracht. Über das neue Kindergartengesetz zum 01.07.2021 
wurde viel diskutiert. Wir haben diese Gelegenheit genutzt und eine 
neue Küche im Kindergarten eingebaut. Seit Sommer 2021 können 
wir nun den Kindern jeden Mittag ein frisch zubereitetes Mittagessen 
anbieten. Unsere langjährige Kindergartenleiterin, Renate Seehase, 
ging im abgelaufenen Jahr in ihre wohlverdiente Rente. Hierzu wün-

sche ich ihr viel Spaß im neuen Lebensabschnitt und noch eine lange 
Gesundheit. Seit Sommer 2021 wird der Kindergarten Pumuckl nun 
von Mara Weißgerber geleitet. Sie heiße ich in ihrem neuen Amt herz-
lich willkommen und wünsche ihr alles Gute und viel Erfolg für die 
Arbeit zum Wohle unserer Kinder.
Der 01.01.2022 brachte auch personelle Veränderungen im Bereich 
des Gemeindearbeiters. Nach über 31 Jahren in diesem Amt verab-
schiedeten wir Franz Braun in sein „Rentnerleben“. Hierzu wünsche 
ich ihm nochmals alles Gute, eine lange Gesundheit und viel Spaß 
bei seinen neuen Tätigkeiten. Seit 01.01.2022 haben wir nun Thomas 
Burkhart als „unseren“ Gemeindearbeiter. Ich habe mich sehr gefreut, 
dass wir nahtlos direkt einen neuen Gemeindearbeiter einstellen konn-
ten und bin sicher, dass wir diesen auch weiterhin unbedingt brau-
chen. Arbeit haben wir mehr als genug. Ich heiße Thomas Burkhart in 
seinem Amt herzlich willkommen und wünsche ihm viel Erfolg bei all 
seinen neuen Aufgaben für die Ortsgemeinde.
Im abgelaufenen Jahr haben wir uns im Gemeinderat intensiv um die 
Planung des August-Becker-Platzes, als Außengelände zu unserem 
Bürgerhaus, gekümmert. Am letztmöglichen Tag vor Abgabeschluss 
konnten wir eine Planung abgeben. Und - quasi als Weihnachtsge-
schenk - bekamen wir kurz vor Weihnachten die schriftliche Information 
aus dem Innenministerium, dass wir mit dem Bau beginnen können. 
Also, es gibt wieder die Möglichkeit der ehrenamtlichen Arbeit.
Nach Fertigstellung werden wir dann einen wirklich hübschen, funkti-
onalen Ortsmittelpunkt haben. Dann liegt es nur an uns allen, diesen 
auch „mit Leben zu füllen“.
Auch im Kindergarten wird es keinen Stillstand geben. Überall werden 
derzeit Raumluftfilteranlagen eingebaut. Wir waren hier mit bei den 
ersten Antragstellern und haben aktuell die Arbeiten schon ausge-
schrieben. Sollten entsprechende Angebote eingehen, so hoffen wir 
auf einen Einbau noch in diesem Winter.
Abschließend möchte ich mich bei Olaf Wingert und Rita Gutmayer, 
unseren beiden Beigeordneten, sowie bei allen Ratsmitgliedern für ihre 
Arbeit zum Wohle der Ortsgemeinde und ihre Unterstützung für mich 
bedanken. Bei all den Projekten hatten wir alle ganz schön viel Arbeit.
Und, wie oben ja schon erwähnt, auch im neuen Jahr wird die Arbeit 
nicht weniger.
Zu all den Projekten wollen wir 2022 versuchen, unsere Idee der Grün-
dung einer Bürgerstiftung in die Tat umzusetzen.
Ich wünsche allen Mitbürger*innen einen guten Start ins neue Jahr 
2022. Lassen Sie sich durch die derzeitige Situation nicht entmutigen.
Bleiben Sie gesund. Ich freue mich auch im neuen Jahr auf jede per-
sönliche Begegnung.

Ihr Volker Christmann
Ortsbürgermeister
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April Freitag 01. Hähnchenessen Sportheim
Freitag 01. Passionsandacht Evang. Gemeindehaus
Samstag 02. Jahreshauptvers. mit Neuwahlen Sportverein
Sonntag 03. Vorstellung der Konfirmanten Evang. Kirche
Mittwoch 06. Passionsandacht Evang. Gemeindehaus
Freitag 08. Passionsandacht Evang. Gemeindehaus
Sonntag 10. Tageswanderung Pfälzerwaldverein
Sonntag 10. Konfirmation Evang. Kirche
Montag 18. Osterwanderung Pfälzerwaldverein
Mittwoch 20. Kulinarischer Treff Evang. Gemeindehaus
Mittwoch 27. Seniorenwanderung Pfälzerwaldverein
Samstag 30. Maibaumstellen Ortsgemeinde

Mai Freitag 06. Hähnchenessen Sportheim
Sonntag 08. Tageswanderung Pfälzerwaldverein
Mittwoch 11. Kulinarischer Treff Evang. Gemeindehaus
Samstag 21. Tagesausflug St. Floriansverein
Sonntag 22. Tageswanderung Pfälzerwaldverein
Mittwoch 25. Seniorenwanderung Pfälzerwaldverein
Donnerstag 26. Kirchengemeindefest Evang. Gemeindehaus

Juni Freitag 03. Hähnchenessen Sportheim
Sonntag 05. Tageswanderung Pfälzerwaldverein
Mittwoch 08. Kulinarischer Treff Evang. Gemeindehaus
Donnerstag 16. Familienspielfest mit Gottesdienst Sportplatz
Fr. - Mo. 17.-20. Kerwe Dorfverein
Sonntag 26. Tageswanderung Pfälzerwaldverein
Mittwoch 29. Seniorenwanderung Pfälzerwaldverein

Juli Freitag 01. Hähnchenessen Sportheim
Sonntag 03. 50 + 1 Jahre-Veranstaltung Pfälzerwaldverein
Mittwoch 06. Sommerfahrt Evang. Kirchengemeinde
Sonntag 10. Sommerfest Kindergarten Pumuckel
Mittwoch 13. Kulinarischer Treff Evang. Gemeindehaus
Fr. - Sa. 15.-16. Moto-Guzzi-Treffen Sportplatz
Sonntag 17. Tageswanderung Pfälzerwaldverein
Mittwoch 27. Seniorenwanderung Pfälzerwaldverein

August Freitag 05. Hähnchenessen Sportheim
Mittwoch 10. Kulinarischer Treff Evang. Gemeindehaus
Sonntag 14. Tageswanderung Pfälzerwaldverein
Sonntag 28. Tageswanderung Pfälzerwaldverein
Mittwoch 31. Seniorenwanderung Pfälzerwaldverein

September Freitag 02. Hähnchenessen Sportheim
Samstag 10. Jahresausflug Pfälzerwaldverein
Sonntag 11. Tageswanderung Pfälzerwaldverein
Mittwoch 14. Kulinarischer Treff Evang. Gemeindehaus
Sonntag 18. Jubelkonfirmation Evang. Kirche
Sa. - So. 24.-25. Oktoberfest St. Floriansverein
Sonntag 25. Filmgottesdienst Evang. Kirche
Mittwoch 28. Brandschutzübung Kindergarten
Mittwoch 28. Seniorenwanderung Pfälzerwaldverein

Oktober Montag 03. Tageswanderung Pfälzerwaldverein
Freitag 07. Hähnchenessen Sportheim
Sonntag 09. Tageswanderung Pfälzerwaldverein
Mittwoch 12. Kulinarischer Treff Evang. Gemeindehaus
Sonntag 23. Tageswanderung Pfälzerwaldverein
Mittwoch 26. Seniorenwanderung Pfälzerwaldverein
Samstag 29. Schlachtfest Sportheim

November Dienstag 01. Wanderplanaufstellung Pfälzerwaldverein
Freitag 04. Hähnchenessen Sportheim
Sonntag 06. Halbtageswanderung Pfälzerwaldverein
Mittwoch 09. Kulinarischer Treff Evang. Gemeindehaus
Freitag 11. St. Martinsumzug Kindergarten/Kirche
Sonntag 20. Halbtageswanderung Pfälzerwaldverein
Donnerstag 24. Seniorenwanderung Pfälzerwaldverein
Mittwoch 30. Adventsandacht Evang. Gemeindehaus

Dezember Freitag 02. Hähnchenessen Sportheim
Freitag 02. Adventsandacht Evang. Gemeindehaus
Samstag 03. Adventsfahrt Evang. Kirchengemeinde
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Absage Hähnchen-Essen am 07.01.2022
Aufgrund der aktuellen Coronalage müssen wir das Hähnchen-Essen 
am kommenden Freitag leider absagen!
Wenn die Veranstaltungen wieder stattfinden können, werden wir dies 
frühzeitig hier veröffentlichen!
Alles Gute im neuen Jahr und bleibt alle gesund!

Euer SV Vorderweidenthal (N.F.)

SV Vorderweidenthal - Jugend
Nicht vergessen - Tannenbaumsammlung

Wie bereits angekündigt, sammeln Vertreter der Jugendabteilung die 
Weihnachtsbäume im Dorf ein. Wir sind am Samstag ab ca. 13 Uhr in 
Vorderweidenthal unterwegs und entsorgen gerne Ihren Baum. Legen 
Sie ihn dazu bitte gut sichtbar auf Ihr Grundstück.
Die Jugend des SVV freut sich über jede kleine Spende!
Aufgrund der aktuellen Lage findet im Anschluss keine gemeinsame 
Veranstaltung am Sportplatz statt.

(KL)

Kirchliche Nachrichten

Kath. Pfarrei Hl. Edith Stein, Bad Bergzabern
Gottesdienste vom 05.-12.01.2022

Mittwoch, 05.01.22
Bad Bergzabern, 18:00 Uhr Heilige Messe
Blankenborn, 18:00 Uhr Heilige Messe
Donnerstag, 06.01.22
Bad Bergzabern, 09:00 Uhr Heilige Messe
Schweigen-Rechtenbach, 18:00 Uhr Heilige Messe
Freitag, 07.01.22
Steinfeld, 09:00 Uhr Heilige Messe
Bad Bergzabern, 16:45 Uhr Eucharistische Anbetung, 18:00 Uhr Amt
Samstag, 08.01.22
Oberotterbach, 18:00 Uhr Vorabendmesse
Pleisweiler-Oberhofen, 18:00 Uhr Vorabendmesse
Sonntag, 09.01.22, Taufe des Herrn
Birkenhördt, 09:00 Uhr Amt
Steinfeld, 09:00 Uhr Amt
Bad Bergzabern, 10:30 Uhr Hochamt der Pfarrei
Schweighofen, 10:30 Uhr Amt
Montag, 10.01.22
Bad Bergzabern, 09:00 Uhr Heilige Messe
Steinfeld, 18:00 Uhr Offene Gebetsstunde
Dienstag, 11.01.22
Bad Bergzabern, 17:15 Uhr Rosenkranzgebet, 18:00 Uhr Heilige 
Messe
Böllenborn, 18:00 Uhr Heilige Messe
Kapsweyer, 18:00 Uhr Rosenkranzgebet
Mittwoch, 12.01.22
Bad Bergzabern, 18:00 Uhr Heilige Messe
Birkenhördt, 18:00 Uhr Heilige Messe
Öffnungszeiten des zentralen Pfarrbüros Bad Bergzabern:
Dienstags, donnerstags und freitags von 09:00 bis 11:00 Uhr,
mittwochs von 15:00 bis 17:00 Uhr.
Weinstraße 38, 76887 Bad Bergzabern; Tel: 06343-9375 664
Pfarramt.bad-bergzabern@bistum-speyer.de
Alle Anfragen werden telefonisch bearbeitet. Bei Bedarf bekommen 
Sie einen Gesprächstermin.
Das Pfarrbüro in Steinfeld ist bis auf weiteres geschlossen. Der Brief-
kasten wird wöchentlich geleert. Bei dringenden Fragen melden sie 
sich bitte unter 06343-9375665.
Hinweis zu den Gottesdienstbesuchen in „Corona-Zeiten“
Zu den Gottesdiensten sind FFP2 oder medizinische Masken zu 
tragen.

Wir bitten um Ihre vorherige telefonische Anmeldung für Samstags- 
Sonn- und Feiertagsgottesdienste bis Freitag 11:00 Uhr im Pfarrbüro, 
gerne auch per E-Mail. Es gilt bei den Gottesdiensten die 3 G-Regel. 
Bitte die aktuellen Nachweise mitbringen.
Zwischen den Jahren erreichen Sie uns telefonisch im zentralen Pfarr-
büro zu den Öffnungszeiten für Ihre Anmeldung zu den Gottesdiensten.

Kath. Pfarramt

Kath. Pfarrei Hl. Katharina  
von Alexandrien, Hauenstein

Mittwoch, 05.01.2022
07:30 Uhr Eucharistiefeier im Karmel
18:30 Uhr Eucharistiefeier in Schwanheim
Donnerstag, 06.01.2022 Erscheinung des Herrn
07:30 Uhr Eucharistiefeier im Karmel
18:30 Uhr Eucharistiefeier in Lug
Freitag, 07.01.2022 Hl. Valentin
07:30 Uhr Eucharistiefeier im Karmel
18:30 Uhr Eucharistiefeier in der Christkönigskirche in Hauenstein
Samstag, 08.01.2022 Hl. Severin
07:30 Uhr Eucharistiefeier im Karmel
18:00 Uhr Eucharistiefeier in Lug
Sonntag, 09.01.2022 Taufe des Herrn
08:00 Uhr Eucharistiefeier im Karmel
09:00 Uhr Eucharistiefeier in Schwanheim
10:30 Uhr Eucharistiefeier in der Christkönigskirche in Hauenstein, 
mitgestaltet von der Schola
Montag, 10.01.2022
07:30 Uhr Eucharistiefeier im Karmel
17:00 Uhr Andacht zur Weihnachtszeit in Schwanheim
Dienstag, 11.01.2022
07:30 Uhr Eucharistiefeier im Karmel
17:00 Uhr Andacht zur Weihnachtszeit in Lug
Mittwoch, 12.01.2022
07:30 Uhr Eucharistiefeier im Karmel
18:00 Uhr Rosenkranzgebet am Dorfbrunnen in Lug
18:30 Uhr Eucharistiefeier in Schwanheim
Kath. Pfarramt
Marienstr. 12, 76846 Hauenstein, Tel. 06392 993969
E-Mail: pfarramt.hauenstein@bistum-speyer.de

Kath. Pfarramt

Kath. Pfarrei Hl. Maria Magdalena 
Klingenmünster

Gottesdienste vom 05.-12.01.2022
Mittwoch, 05.01.2022
17:30 Uhr Göcklingen - Eucharistiefeier
Donnerstag, 06.01.2022 - Erscheinung des Herrn
17:30 Uhr Eschbach - Eucharistiefeier, anschl. Gebet um geistl. 
Berufungen und Aussetzung
Samstag, 08.01.2022
Kollekte: für die Katechetenausbildung in Afrika
18:30 Uhr Göcklingen - Eucharistiefeier
18:30 Uhr Ingenheim - Eucharistiefeier
Sonntag, 09.01.2022 - Taufe des Herrn
Kollekte: für die Katechetenausbildung in Afrika
09:00 Uhr Ranschbach - Eucharistiefeier
10:30 Uhr Klingenmünster - Eucharistiefeier
Montag, 10.01.2022
08:30 Uhr Göcklingen - Rosenkranz
Dienstag, 11.01.2022
17:30 Uhr Gleiszellen - Eucharistiefeier f. verst. Stifter u. Wohltäter
17:30 Uhr Ranschbach - Rosenkranz
Mittwoch, 12.01.2022
17:30 Uhr Göcklingen - Eucharistiefeier

Mittwoch 07. Adventsandacht Evang. Gemeindehaus
Freitag 09. Adventsandacht Evang. Gemeindehaus
Samstag 10. Jahresabschlussfeier St. Floriansverein
Sonntag 11. Nikolauswanderung Pfälzerwaldverein
Mittwoch 14. Kulinarischer Treff Evang. Gemeindehaus
Mittwoch 14. Seniorenwanderung Pfälzerwaldverein
Mittwoch 14. Adventsandacht Evang. Gemeindehaus
Freitag 16. Adventsandacht Evang. Gemeindehaus
Samstag 17. Jahresabschlussfeier Sportverein
Mittwoch 21. Adventsandacht Evang. Gemeindehaus
Mittwoch 28. Nachtwanderung Pfälzerwaldverein
Samstag 31. Sylvester-/Neujahrssekt Dorfplatz

Volker Christmann, Ortsbürgermeister
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Das Pfarramt ist montags nur für dringende Fälle erreichbar.
Tel. 06343 2498, E-Mail: pfarramt.barbelroth@evkirchepfalz.de
Prot. Pfarramt Barbelroth - Kapellen-Drusweiler, Friedensstraße 7, in 
76889 Barbelroth

Prot. Kirchengemeinden  
Dörrenbach Oberotterbach  
Schweigen Rechtenbach

Sonntag, 9. Januar 2022
09:15 Uhr Gottesdienst in der Prot. Kirche in Oberotterbach
10:30 Uhr Gottesdienst in der Prot. Kirche in Schweigen
Beide Gottesdienste hält Prädikantin Angelika Heft.
Unsere Gottesdienste finden unter Beachtung der aktuellen Corona-
Regelungen als 3G-Veranstaltungen statt. Bitte bringen Sie die 
entsprechenden Nachweise (geimpft, genesen, getestet) zu den Got-
tesdiensten mit.
Wichtige Mitteilung
Das Pfarrbüro in Dörrenbach ist nicht besetzt. Bitte wenden Sie sich 
an das Dekanat in Bad Bergzabern, Tel. 06343 7002-100, E-Mail: 
dekanat.bad.bergzabern@evkirchepfalz.de

Prot. Dekanat

Prot. Kirchengemeinden Klingenmünster 
und Gleiszellen-Gleishorbach

Unsere Gottesdienste finden unter Beachtung der aktuellen Corona-
Regelungen als 3G-Veranstaltungen statt. Wir führen Anwesenheits-
listen und haben Sitzplätze mit Abstand markiert. Bitte bringen Sie 
die entsprechenden Nachweise (geimpft, genesen, getestet) zu den 
Gottesdiensten mit. Herzliche Einladung!
Sonntag, 09.01.2022
09:00 Uhr Gottesdienst in der Prot. Kirche Gleiszellen 
(Lektor Josef Rung)
10:00 Uhr Gottesdienst in der Prot. Kirche Klingenmünster 
(Lektor Josef Rung)
Während der Vakanz liegt die Geschäftsführung bei Pfarrer 
Stephan Heinlein, Tel. 06349 929283, 
E-Mail: pfarramt.ingenheim@evkirchepfalz.de
Bei einem Sterbefall wenden Sie sich bitte an das Protestantische 
Dekanat in Bad Bergzabern, Tel. 06343 7002100.
Das Pfarrbüro in Klingenmünster ist am Donnerstagvormittag von 
9:00-11:30 Uhr besetzt, Tel. 06349 929276.

Prot. Pfarramt

Prot. Kirchengemeinde  
Minfeld-Winden für Hergersweiler

Sonntag, 09.01.2022
10:30 Uhr Gottesdienst kompakt, Prot. Kirche Winden
Sonntag, 16.01.2022
10:30 Uhr Gottesdienst kompakt, Prot. Kirche Minfeld
Sonntag, 23.01.2022
10:30 Uhr Gottesdienst kompakt, Prot. Kirche Winden
Bitte beachten Sie in jedem Fall aktuelle Änderungen im Schaukasten 
vor Ort und auf unserer Homepage: www.kirche-minfeld-winden.de
In unseren Kirchen bitte die jeweils aktuell geltenden Regeln (Abstand, 
Hygiene, Kontaktdatenerfassung…) vor Ort beachten!
NEU 3G-Regel: Wir sind verpflichtet, bei Eintritt in die Kirche Zertifi-
kate zu kontrollieren. Alle Besucher müssen Geimpft, Genesen oder 
offiziell Getestet sein.
Wer läutet im Sterbefall?
Wenden Sie sich in allen kirchlichen Fragen zu Trauerfeiern (auch Läu-
ten u.s.w.) am besten direkt ans Pfarramt, Tel. 07275 913080. Wir klä-
ren alles Weitere gerne mit Ihnen ab.
Bürozeiten im Pfarramt:
In allen Fragen, dringenden Angelegenheiten ist Pfarrer Lang weiterhin 
jederzeit gerne für sie da!
Prot. Pfarramt, Kirchgasse 4, 76872 Minfeld, Tel. 07275 913080
E-Mail: pfarramt.minfeld.winden@evkirchepfalz.de
Internet: www.kirche-minfeld-winden.de

Prot. Pfarramt

Prot. Kirche in Niederotterbach, 
Kleinsteinfeld, Steinfeld,  

Bahnhof Schaidt; Kapsweyer
Herzliche Einladung zum Gottesdienst
Unter Beachtung der aktuellen Pandemie-Regelungen, in Absprache 
mit den zuständigen Stellen von Staat und Kirche, kann derzeit der 
Sonntagsgottesdienst in der großen Kirche in Freckenfeld stattfinden. 
Der Gottesdienst wird gehalten von Pfarrer Kleppel. Die Sitzplätze 
sind markiert, der Zugang begrenzt; der Gottesdienst findet in gekürz-
ter Liturgie statt. Corona-Regelungen sind zu beachten.

Neue Regelungen in den Gottesdiensten
3G-Regel in den Gottesdiensten. Weiterhin gilt für alle Gottesdienste 
die vorherige Anmeldung im Pfarrbüro!
Ab sofort gilt in den Gottesdiensten die 3G-Regel - vollständig geimpft 
oder genesen oder getestet. Der Testnachweis muss von offizieller 
Stelle vorliegen, ein Selbsttest reicht nicht aus. Kinder bis 12 Jahre 
sind von dieser Regelung ausgenommen. Die Empfangsdienste sind 
angehalten, die Nachweise zu überprüfen.
Außerdem gelten Maskenpflicht auch am Platz und Abstandsgebot 
zwischen Menschen, die nicht in häuslicher Gemeinschaft leben.
Wichtig ist, dass von ungeimpften Personen ein Antigen-Schnelltest 
einer offiziellen Teststation (nicht älter als 24 Stunden) oder ein PCR-
Test (nicht älter als 48 Stunden) vorzuweisen ist.
Bitte nicht vergessen:
Eigenen Mund-Nasen-Schutz (FFP2-Maske oder medizinische Maske) 
und Gotteslob mitbringen.
Sternsinger 2022
Leider können die Sternsinger auch in diesem Jahr nicht persönlich 
den Segen in Ihre Häuser bringen, sondern Sie erhalten ein Segens-
paket per Einwurf in den Briefkasten. In dem beigefügten Anschreiben 
erhalten Sie alle wichtigen Informationen bezüglich der Abgabemög-
lichkeit Ihrer Spende. Bitte unterstützen Sie auch dieses Jahr durch 
Ihre Spende die unterschiedlichen Hilfsprojekte der Gemeinden.
Anmelde- und telefonische Sprechzeiten:
Montags geschlossen, dienstags, mittwochs 9:00-11:00 Uhr, don-
nerstags zusätzlich 15:00-18:00 Uhr.
Freitags sind keine Anmeldungen mehr möglich/Pfarrbüro geschlossen.
Sekretärinnen: Tel. 06349 99598-0
Seelsorger/innen:
Unsere Seelsorger stehen Ihnen weiterhin telefonisch zur Verfügung:
Pfarrer Marco Gabriel:
Tel. 06349 99598-12; mobil: 0151 14879971,
E-Mail: marco.gabriel@bistum-speyer.de
Kpl. P. Damian C. Ugwuanyi SMMM:
Tel. 06349 99598-21; Tel. 06343 9880543; mobil: 0151-14880001,
E-Mail: damian.ugwuanyi@bistum-speyer.de
Gemeindereferentin Doris Burkhart:
Tel. 06349 99598-22; mobil: 0151 14879572,
E-Mail: doris.burkhart@bistum-speyer.de
Gemeindereferent Martin Dyjecinski:
Tel. 06349 99598-20; mobil: 0151 14880002,
E-Mail: martin.dyjecinski@bistum-speyer.de
Pfarramt Klingenmünster
Im Stift 13, 76889 Klingenmünster
Tel. 06349 995980, E-Mail: pfarramt.klingenmuenster@bistum-speyer.
de, Homepage: pfarrei-klingenmuenster.de

Pk-ha

Prot. Kirchengemeinden Bad Bergzabern 
und Pleisweiler-Oberhofen

Sonntag, 09.01.2022
09:30 Uhr Gottesdienst, Marktkirche Bad Bergzabern, Pfarrer Seiwert
10:30 Uhr Gottesdienst, Prot. Kirche Pleisweiler-Oberhofen, Pfarrer 
Seiwert
Es gilt für alle Gottesdienste die 3G-Regelung. Bitte am Eingang den 
Nachweis vorlegen, Abstand halten und Maske benutzen.

Prot. Dekanat

Prot. Kirchengemeinden  
Barbelroth-Oberhausen, Dierbach,  

Kapellen-Drusweiler Niederhorbach
Wir laden herzlich ein zu unseren Gottesdiensten!
Bitte beachten Sie die geltenden Hygieneregeln:
Sonntag, 09.01.2022, 1. Sonntag nach Epiphanias
09:00 Uhr Gottesdienst, 
Prot. Kirche Kapellen-Drusweiler

10:30 Uhr Gottesdienst, St. Anna Kirche Dierbach
Die 29. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz 
schreibt vor, dass der Besuch von Gottesdiensten nur noch unter 
Nachweis des Impfschutzes, des Genesenenstatus oder mit Vorlage 
eines aktuellen negativen Corona-Testzertifikats (nicht älter als 24 
Std.) möglich ist (3G).
Diese Regelung gilt entsprechend auch für alle Gottesdienste in unse-
ren Gemeinden. Bitte die Nachweise mitführen und am Eingang vor-
weisen. Weiterhin gilt durchgängig (medizinische) Maskenpflicht.
Zur besseren Planbarkeit der im Zusammenhang mit den Abstandsre-
geln zur Verfügung stehenden Platzkapazitäten wird für Gottesdienste 
und Veranstaltungen in der Prot. Kirche in Kapellen-Drusweiler bis auf 
weiteres wieder um Voranmeldung bei Fam. Finck (Tel. 06343 8053) 
gebeten. Aufgrund der geltenden Corona-Schutzmaßnahmen können 
unsere Kirchen nicht wie gewohnt beheizt werden. Wir bitten daher 
um entsprechend warme Bekleidung zum Gottesdienstbesuch, auch 
Decken dürfen gerne mitgebracht werden.
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VHS-Nachrichten

Neues IT-System und neuer  
Onlineauftritt bei der Volkshochschule

Mehr Deutsch-Unterricht für Geflüchtete und Zuwanderer. 
Deutsch lernen, Deutscher werden!

Das Team der Volkshochschule in Bad Bergzabern schaut auf ein 
turbulentes Jahr zurück. Corona, oder vielmehr die sich häufig 
ändernden Regeln, und IT-Systemumstellung haben Mitarbeiter und 
Teilnehmer vor Herausforderungen gestellt. Nach Einschätzung des 
Leitungsteams sind diese aber erfolgreich gemeistert worden. „Wir 
hatten die vergangenen Wochen eine große Umstellung in der Volks-
hochschule. Da wir ein neues IT- gestütztes Verwaltungsprogramm 
mit neuer Webseite und neuem Anmeldsystem bekommen haben, 
waren wir ständig mit der Technik beschäftigt „, sagt vhs-Leiterin 
Nadine Burckgard-Bohrer.

Deutschtest für Zuwanderer (DTZ)
Die Schule plant einen allgemeinen Integrationskurs, der mit Modul 
1, also Anfänger, losgeht und bis zur DTZ und zum Test „Leben in 
Deutschland“ durchläuft. Mit der erfolgreichen Teilnahme an der 
Sprachprüfung „Deutsch-Test für Zuwanderer“ (DTZ) zeigt ein Teilneh-
mer, dass er ein wesentliches Ziel des Integrationskurses erreicht hat. 
Start Januar/Februar an den Vormittagen.

Parallelkurse Anfänger- und Wiederholerkurs
Außerdem werden im Moment Wiederholer gesammelt, d.h. alle, die 
bei der letzten B1-Prüfung durchgefallen sind und vom BAMF noch 
ihre 300 Wiederholerstunden übrighaben. (Wer also schon zweimal im 
Kurs war und zweimal die Prüfung nicht geschafft hat, leider nicht). 
Das bedeutet, wenn auch hier genug Teilnehmer zusammenkommen, 
könnten wir parallel den Anfänger- und Wiederholerkurs machen.

Alphabetisierungskurse
Teilnehmer mit Bedarf Alphabetisierung gehen in nächster Zeit nur als 
Wiederholer, keine Anfänger, da der Alphakurs noch bis Mitte 2022 
laufen wird. Das wäre eine zu lange Wartezeit.

B2 Kurs im März
Zudem beantragt die Schule einen geförderten B2-Kurs für alle, die 
im Oktober die B1-Prüfung bestanden haben und gerne noch weiter 
Deutsch lernen möchten, um Berufsreife zu erlangen. Dieser wird im 
März starten. Am Montag, 10. Januar 2022, ist das Integrationsbüro 
nochmal von 13 bis 15 Uhr geöffnet. Es kann auch jeder kommen, der 
noch keinen Berechtigungsschein hat, aber den Kriterien entspricht. 
Dann machen wir einen Antrag an das BAMF.

Deutsch lernen, Deutscher werden!
Personen, die sich entschlossen haben, sich in Deutschland einbür-
gern zu lassen, müssen einige Voraussetzungen erfüllen, damit sie 
die deutsche Staatsangehörigkeit erlangen können. Der Antragsteller 
muss die Anforderungen der Sprachprüfung zum Zertifikat Deutsch 
(B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen) 
in mündlicher und schriftlicher Form erfüllen.

Was kosten die Kurse?
Die Frage der Kosten lässt sich pauschal nicht beantworten. Alle, die 
einen Berechtigungsschein vom Jobcenter haben, können kostenlos 
teilnehmen. Alle, die voll arbeiten, müssen zahlen. Und dann gibt es 
eine heterogene Menge dazwischen, dazu muss man beim BAMF 
(Bundesamt für Migration und Flüchtling) Anträge stellen und dort wird 
dann entschieden, wer wieviel zahlen muss.

9. Januar 2022
Erster Gottesdienst im neuen Jahr
10:15 Uhr Freckenfeld, Kirche
Präparanden / Konfirmanden
Die Präparanden und Konfirmanden treffen sich am Dienstag, 11. 
Januar 2022, um 16:00 Uhr bzw 16:45 Uhr in der Kirche in Frecken-
feld.
Vorbehaltlich, dass im Neuen Jahr dann auch die Schulen geöffnet 
sind.
Prot. Pfarramt Freckenfeld
Pfarrer Kleppel, Tel. 06340 8147
Montags ist das Pfarramt geschlossen. Bürozeiten im Pfarramt (wäh-
rend der Schulzeit): Dienstag und Freitag 6:45 bis 7:30 Uhr, darüber 
hinaus sind jederzeit Termine nach Vereinbarung möglich.

Prot. Pfarramt

Evang. Stadtmission Bad Bergzabern
Gottesdienste, Bibelgesprächskreise und andere Veranstaltungen
Ihnen allen ein frohes und gesegnetes neues Jahr!
Über diesem neuen Jahr steht das frohmachende Wort von Jesus: 
„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ (Johannes 6,37) 
Wir kommen von Weihnachten her. Da haben wir die Geburt von Jesus 
gefeiert. Und er kam nicht in einem vornehmen Haus zur Welt, son-
dern in einem Stall. Warum? In einen Stall kann jeder kommen, selbst 
die Hirten, die draußen bei ihren Schafen lebten. Das zeigt, was von 
Anfang an bei Jesus gilt: Jeder ist bei ihm willkommen! Auch uns gilt 
das heute und in diesem neuen Jahr: Bei Jesus sind wir willkommen! 
Zu ihm können wir gehen, weil bei ihm Platz für jeden von uns ist!
Ein frohes und gesegnetes Jahr mit Jesus!
Sonntag, 9. Januar 2022
10:00 Uhr Gottesdienst in Bad Bergzabern (mit Live-Übertragung) - 
Beginn der Allianzgebetswoche (AGW)
20:00 Uhr Gottesdienst in Freckenfeld - Beginn der Allianzgebetswo-
che (AGW)
Montag, 10. Januar 2022
19:30 Uhr AGW-Gebetsabend in der Kirche Kapellen-Drusweiler
Dienstag, 11. Januar 2022
19:30 Uhr AGW-Gebetsabend, Deutschhof
19:30 Uhr AGW-Gebetsabend, Freckenfeld
Mittwoch, 12. Januar 2022
19:30 Uhr AGW-Gebetsabend, Bad Bergzabern
19:30 Uhr AGW-Gebetsabend, Kandel
Kinder und Jugend
Freitag, 7. Januar 2022
16:00 Uhr Kindergottesdienst in Freckenfeld
16:00 Uhr Jungschar
19:00 Uhr T.w.J. Teen- und Jugendkreis
Die Gottesdienst-Übertragung ist zu sehen unter
http://live.stadtmission-bergzabern.de (auch noch die ganze Woche 
über).
Da wir Anwesenheitslisten führen müssen, bitten wir um vorherige 
Anmeldung: per Telefon 06343 8530 oder per E-Mail an anmeldung@
stadtmission-bergzabern.de.

Kontakt
Info und Ansprechpartner: 
Gemeinschaftspastor Christoph Reumann, 
Tel. 06343 8530, 
E-Mail: stadtmission.bergzabern@egvpfalz.de

Stadtmission

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
Liebe Gemeindemitglieder, Freunde und Gäste der Adventgemeinde,
unter besonderen Bedingungen dürfen wir gemeinsam Gottesdienst 
feiern. Es gelten die aktuellen Regeln der Landesregierung. Weiter-
hin wird gebeten sich bei der Gemeindeleitung zu melden, Tel. 0176 
21453609 (A. Miller).
Wir laden Sie herzlich zu unseren Gottesdiensten ein:
Adresse: Im Gewerbegebiet „Im Wernersgrund“. Auf dem Viertel 2 in 
Bad Bergzabern. Unsere Homepage: http://bad-bergzabern.adven-
tist.eu
Samstag, 8. Januar 2022
09:30 Uhr Beginn des Gottesdienstes
13:00 Uhr Russischer Gottesdienst
Weiterhin besteht die Möglichkeit einen Gottesdienst auf Hope TV 
(10:30 Uhr samstags und sonntags) und über den Hope TV-Livestream 
zu empfangen. Ebenso als Youtube-Livestream und über die Hope 
Channel App für iOS und Android. Den Link dazu findet man über die 
Hompage https://www.hopechannel.de
Empfehlung
„Vertrauen trotz Krise“: eine kostenlose Vortragsreihe mit verschiede-
nen Themen auf vertrauen-trotz-krise.de

L. Metz
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Der Kurs läuft über 700 Stunden. Die meisten müssen aber nur antei-
lig bezahlen. Wer eine Verpflichtung von der Ausländerbehörde hat, 
hat eine große Chance, dass er höchstens teilweise zahlen muss. Das 
muss man beantragen und dann weiß man es genau. Also am besten 
kommen Sie am Montagmittag vorbei, bringen alle Unterlagen, Aus-
weis und Aufenthaltstitel mit, wir prüfen dann, was möglich ist.

Geänderte Öffnungszeiten
Am Montag, 10. Januar 2022, ist das Büro nochmal von 13 bis 15 
Uhr offen. Danach wird es eine neue Mitarbeiterin und neue Öffnungs-
zeiten geben. Die geänderten Öffnungszeiten werden auf der Web-
seite kurzfristig veröffentlicht. Die alte Telefonnummer 06343 9253038 
bleibt und die neue E-Mail-Adresse ist integration@vhs-bergzabern.
de. Zusätzlich können sich Interessierte über die Integrationsplatt-
form“ Sprache & Integration BZA“ unter der Rufnummer 0049 176 
66648342 anmelden. Dort gibt es mehrsprachige Administrator/innen.
zhaggag@gmail.com

Sprache & Integration BZA

Feriengebiet Bad Bergzaberner Land - 
Südliche Weinstraße

Veranstaltungen im

3. September 2021 - 22. April 2022
LandLust - Die rurale Wanderausstellung durch die Südpfalz und 
das Elsass - von der Weinlese bis zur Mandelblüte
Wir laden Euch ein zu einer kleinen Rundreise durch eine der schöns-
ten Regionen Europas. Im ländlichen Raum der Südpfalz zeigen wir an 
idyllischen, historischen sowie modern sanierten Orten die Arbeiten 
von 11 Kreativen zum Thema „LandLust“. Ein Thema, das sich durch 
die Kunstgeschichte zieht und gerade wieder sehr aktuell wurde. Mit 
unterschiedlichen Stilmitteln werden die vielfältigen Facetten des 
Lebens außerhalb der großen Städte aufgefächert - ihre bezaubern-
den Seiten ebenso wie ihre kritischen Aspekte. Die Akteure haben sich 
im Rahmen der Zentrumsmanagementarbeit von Bad Bergzabern als 
Image AG gefunden. Sie bleiben gemeinsam als „Die Gruppe“ weiter 
aktiv und ziehen dabei größer werdende Kreise, selbstverständlich in 
nachbarschaftlicher Verbundenheit mit Frankreich und anderen Kunst-
schaffenden.
28.1.-10.2.: Ausstellung „Miteinander Wohnen auf dem Land” im 
Gemeindehaus Vorderweidenthal, Hauptstraße, 76889 Vorderwei-
denthal
Vernissage: Freitag, 28.01.2022 von 18.00 - 20.00 Uhr
Öffnungszeiten: Di - So 10.00 - 15.00 Uhr
Veranstalter: Susanne Schultz, Königstr. 11, 76887 Bad Bergzabern
06343 3049648, 0151 46424182, info@raumpsychologie-schultz.de

Donnerstag, 6. Januar 2022:
14.00 Uhr Wanderung mit Überraschungsziel
Der Pfälzerwald ist das größte zusammenhängende Waldgebiet 
Deutschlands. Wir führen Sie durch Wald und Flur und zeigen Ihnen 
die herrlichen Kulturlandschaften des Bad Bergzaberner Landes (ca. 
7 km)
Die Führung ist kostenlos -Dauer ca. 3 Stunden. Einkehr während der 
Wanderung. Treffpunkt an den Kneipp-Säulen am Kurparkeingang in 
Bad Bergzabern.
Die Wanderungen haben mittlere Steigung, daher empfehlen wir fes-
tes Schuhwerk.
Bitte beachten Sie, dass eine Teilnahme die Angabe der persönlichen 
Daten (Name, Anschrift und Telefonnummer) sowie das Bereithalten 
eines Mund-Nasen-Schutzes voraussetzt.
Sonntag, 9. Januar 2022:
09.30 Uhr Gottesdienst, Marktkirche Bad Bergzabern, Pfarrer Seiwert

Tourismusverein Südliche Weinstraße Bad Bergzabern e.V.

Sport-Informationen

GoJu - Ryu Karateverein Bad Bergzabern
Spruch der Woche: Wir sind, was wir denken.
Alles, was wir sind, ensteht aus unseren Gedanken. Mit unseren 
Gedanken formen wir die Welt.

Erstes Training des Jahres ist am 
ersten Schultag, also am 
03.01.2022.
Bitte beachten!
Ab sofort haben nur Mitglieder 
und Eltern, die die 2GPlus-Regel 
erfüllen, Zugang zur Halle. Bitte 
entsprechende Nachweise bereit 
halten. Kinder unter 12 Jahren 
betrifft diese Regelung nicht, bitte 
nur gesund ins Training kommen. 
Wer erkältet ist, soll sich bitte erst 
auskurieren.
Trainingszeiten: 
Montags und freitags
Kids ab 8 Jahren
Montags von 19:00 bis 20:00 Uhr
Freitags von 18:30 bis 20:00 Uhr
Jugendliche und Erwachsene
Montags und freitags von 20:00 bis 
21:30 Uhr

Kreissporthalle des Schulzentrums Bad Bergzabern in der 
Pestalozzistraße 23
Info
Klaus Weber, klausweberhx@t-online.de, Tel. 0163 3189189, 
www.karate-bza.de

K. Weber

Ende des redaktionellen Teils

Abschied nehmen.
Traueranzeige und -danksagung 
in Ihrem Mitteilungsblatt.
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NACHRUF

„Leben wir, so leben wir dem Herrn; sterben wir, so sterben wir dem

Herrn. Darum: wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn.“

 Römer 14,8

Wir trauern um unseren Ehrenpresbyter Herrn

Ewald LangfingerEwald Langfinger
der im Alter von 90 Jahren verstorben ist.

Von 1984 bis 2002 war Ewald Langfinger aktiv im Presbyterium tätig.  

Die größte Herausforderung in dieser Zeit war der Umbau des ehemaligen 

Kindergartens in das jetzige Kirchgemeindehaus im Jahr 2000.  

Seit 2002 war er Ehrenpresbyter. Mit ihm und seiner Frau Elfriede verliert 

unsere Kirchengemeinde sehr engagierte Gemeindeglieder. 

Uns wird der jahrelange Dienst in dankbarer Erinnerung bleiben.  

In besonderer Weise fühlen wir mit den Angehörigen.

Prot. Kirchengemeinde Dierbach

Holger Müller (Pfarrer), Birgit Fabian (Stellv. Vorsitzende)

Bestattungsinstitut

Hoffmann | Fricke

Ihr Ansprechpartner für
individuelle Bestattungen und Vorsorge

Klingenmünster·Weinstraße 42·06349 91015
Bad Bergzabern·Petronellastraße 50·06343 92272

Wörth·Kronenstraße 7·07271 968489

www.bestattungen-hoffmann.de

• Besta�ungen seit 4 Genera�onen
• Erfahren und einfühlsam stehen wir Ihnen im Trauerfall zur Seite
• Gerne beraten wir Sie auch zum Thema Besta�ungsvorsorge

Unsere Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.: 9 Uhr - 12 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung

Das Besta�ungshaus in der �au�tstraße 107, 
76744 Schaidt bleibt weiterhin bestehen. 
Wir sind Tag und Nacht für Sie erreichbar

Inhaber: Ralf Duchmann

Pfarrgasse 3 • 76887 Bad Bergzabern Tel. 0175 - 56 25 795 

NEU in Bad Bergzabern

ABSCHIED nehmen

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944-36160 | www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm

Jetzt online buchen 
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf!

Die Trauerdanksagung in Ihrem Mitteilungsblatt. 

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma Losheimer Moebel Outlet bei.

Erdaushub kostenfrei abzugeben 
inkl. Transport, Erdreich unbelastet, 

Aushub erfolgt in KW 3-4/22.
Telefon: 0176 / 40 44 63 00

+++ Zuverlässig +++ Unkompliziert +++ Garantiert +++

B e I L A g e N - S e rv I c e 
KontaKt: beilagen@wittich-foehren.de
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Bauen • Wohnen • 

Ihr Immobilien-Finanzierer
Unabhängig • Objektiv • Kundenorientiert
über 400 Banken im Vergleich
www.fiba-kredit.de • 06341/557760

• SPEZIALFÄLLUNGEN • LANDSCHAFTSBAU
• WURZELSTOCK-FRÄSUNG

SPEYERER STRASSE 14 • 67363 LUSTADT
Tel. 06347/60 84 90 • Fax 60 80 189 • Mobil 0171/218 135 3

E-Mail: info@keller-forstbetrieb.de • www.keller-forstbetrieb.de

Nicht auf Sand bauen - 
Absicherung der Immobilie
(djd). Die meisten Menschen 
müssen ihr Eigenheim zu einem 
großen Teil und oftmals über ei-
nen langen Zeitraum fremdfinan-
zieren. Bezahlt werden Zins und 
Tilgung in der Regel aus dem 
Arbeitseinkommen. Aber nur die 
wenigsten machen sich Gedan-
ken darüber, was passiert, wenn 
man aus gesundheitlichen Grün-
den nicht mehr arbeiten kann. 
Die finanzierende Bank wird auf 
der zuverlässigen Erfüllung des 
Kreditvertrags bestehen. Wenn 
der Kredit nicht mehr bedient 
werden kann, muss das Haus 
im schlimmsten Fall verkauft 
werden oder wird von der Bank 
zwangsversteigert. Mit welchen 
Versicherungen kann man die-
sen Worst Case verhindern und 
den Kredit absichern?
Wer aus gesundheitlichen Grün-
den nicht mehr arbeiten und 
einen Immobilienkredit bedie-

nen kann, muss schlimmsten-
falls sein Haus verkaufen oder 
es wird von der kreditgebenden 
Bank versteigert. Philip Wenzel, 
Chefredakteur des Infoportals 
Worksurance.de, erklärt, mit wel-
chen Versicherungen man den 
Worst Case verhindern kann.
1. Wer jeden Monat sein kom-
plettes Arbeitseinkommen auf-
braucht, benötigt schon bei recht 
kurz dauernden Einkommens-
ausfällen eine Versicherung wie 
das private Krankentagegeld.
2. Die Berufsunfähigkeitsversi-
cherung leistet, wenn man sei-
nen Beruf für sechs Monate aus 
gesundheitlichen Gründen nur 
noch zur Hälfte ausüben kann.
3. Eine Erwerbsunfähigkeitsver-
sicherung zahlt, wenn man aus 
gesundheitlichen Gründen kei-
ne drei Stunden mehr in irgend-
einem Job arbeiten kann.

djd-Nr. : 69499

Geld sparen und Klima schützen 
dank Heizungsoptimierer
Hoher Energieverbrauch – was 
tun? Experten empfehlen, alle 
Komponenten der Heizungsan-
lage überprüfen und notwendige 
Reparaturen und Einstellungen 
vornehmen zu lassen. Beispiel 
hydraulischer Abgleich: Dieser 
bewirkt, dass jeder Heizkörper 
genau die Menge an Heizwas-
ser erhält, die erforderlich ist, 
um Wärme zügig transportieren 
zu können. In der Folge verbes-

sert sich das Wohnklima, der 
Energieverbrauch sinkt. Kräftig 
sparen lässt sich auch durch 
einen Thermostatwechsel. Denn 
moderne Regler überwachen 
selbsttätig die Raumtempera-
tur. Das Beste: Im Rahmen der 
Bundesförderung für effiziente 
Gebäude (BEG) wird der Ther-
mostatwechsel in Verbindung 
mit dem hydraulischen Abgleich 
bezuschusst. HLC

So viel ist das Zuhause wirklich wert
Digitaler Immobilienmarktplatz schafft Transparenz
für Eigentümer und Käufer
(djd). Wenn man Immobilienbesit
zer spontan nach dem Wert ihres 
Zuhauses befragt, liegen sie mit 
ihrer Einschätzung häufig deutlich 
daneben. Ebenso schwer fällt es 
Kaufinteressenten ohne entspre
chende Fachkenntnisse Angebo
te fundiert zu beurteilen. Für mehr 
Transparenz sorgen jetzt digitale 
Plattformen. Selbst Eigentümer, 
die aktuell gar nicht an einen Ver
kauf denken, haben auf diese 
Weise den erzielbaren Preis im 
Blick – und können beispielswei
se die Wertentwicklung über län
gere Zeiträume verfolgen.
Von Aalen bis Zwickau sind jetzt 
erstmals die adressgenauen Ob
jektdaten und Schätzwerte zu 
mehr als 35 Millionen Wohnimmo
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nen kann, muss schlimmsten-
falls sein Haus verkaufen oder 
es wird von der kreditgebenden 
Bank versteigert. Philip Wenzel, 
Chefredakteur des Infoportals 
Worksurance.de, erklärt, mit wel-
chen Versicherungen man den 
Worst Case verhindern kann.
1. Wer jeden Monat sein kom-
plettes Arbeitseinkommen auf-
braucht, benötigt schon bei recht 
kurz dauernden Einkommens-
ausfällen eine Versicherung wie 
das private Krankentagegeld.
2. Die Berufsunfähigkeitsversi-
cherung leistet, wenn man sei-
nen Beruf für sechs Monate aus 
gesundheitlichen Gründen nur 
noch zur Hälfte ausüben kann.
3. Eine Erwerbsunfähigkeitsver-
sicherung zahlt, wenn man aus 
gesundheitlichen Gründen kei-
ne drei Stunden mehr in irgend-
einem Job arbeiten kann.

djd-Nr. : 69499

Geld sparen und Klima schützen 

sert sich das Wohnklima, der 
Energieverbrauch sinkt. Kräftig 
sparen lässt sich auch durch 
einen Thermostatwechsel. Denn 
moderne Regler überwachen 
selbsttätig die Raumtempera-
tur. Das Beste: Im Rahmen der 
Bundesförderung für effiziente 
Gebäude (BEG) wird der Ther-
mostatwechsel in Verbindung 
mit dem hydraulischen Abgleich 

HLC

seit 1. August 2021 unter neuer Leitung

Gerüstbau Schmitt
Christian Zeiss
Inhaber & Geschäftsführung
Mobil: 0172 / 69 64 317

Haydnstraße 10

76761 Rülzheim

kontakt@geruestbau-schmitt.de

So viel ist das Zuhause wirklich wert
Digitaler Immobilienmarktplatz schafft Transparenz
für Eigentümer und Käufer
(djd). Wenn man Immobilienbesit-
zer spontan nach dem Wert ihres 
Zuhauses befragt, liegen sie mit 
ihrer Einschätzung häufig deutlich 
daneben. Ebenso schwer fällt es 
Kaufinteressenten ohne entspre-
chende Fachkenntnisse Angebo-
te fundiert zu beurteilen. Für mehr 
Transparenz sorgen jetzt digitale 
Plattformen. Selbst Eigentümer, 
die aktuell gar nicht an einen Ver-
kauf denken, haben auf diese 
Weise den erzielbaren Preis im 
Blick – und können beispielswei-
se die Wertentwicklung über län-
gere Zeiträume verfolgen.
Von Aalen bis Zwickau sind jetzt 
erstmals die adressgenauen Ob-
jektdaten und Schätzwerte zu 
mehr als 35 Millionen Wohnimmo-

bilien in Deutschland online frei 
einsehbar. Algorithmen und künst-
liche Intelligenz ermöglichen die-
sen umfassenden Marktüberblick. 
Mit solchen Plattformen soll mehr 
Dynamik im Immobilienmarkt ent-
stehen und das Angebot an ver-
fügbaren Objekten kontinuierlich 
vergrößert werden. Der digitale 
Marktplatz bietet ein hohes Maß 
an Flexibilität, denn auch aus ei-
ner unverbindlichen Anfrage kann 
eine konkrete Transaktion entste-
hen. Registrierte Eigentümer kön-
nen diese Einschätzung weiter 
verfeinern, indem sie zusätzliche 
Informationen und Daten zu ihrem 
Wohneigentum einfügen.

djd-Nr. : 69035

Heizung entlüften
Mangelnde Zirkulation des Was-
sers in der Heizung schluckt 
wertvolle Energie. Die Heizung 
macht komische Geräusche 

oder ist an unterschiedlichen 
Stellen ungleich warm. In diesem 
Fall sollte man die Heizung durch 
Öffnen des Ventils entlüften.
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MIT DIESEM WUNSCH SIND SIE BEI ASKLEPIOS GUT AUFGEHOBEN. Mit über 160 
Gesundheitseinrichtungen in 14 Bundesländern zählt Asklepios zu den 
größten privaten Klinikbetreibern in Deutschland. Der Kern unserer 
Unternehmensphilosophie: Es reicht uns nicht, wenn unsere Patienten 
gesund werden – wir wollen, dass sie gesund bleiben. Wir verstehen uns 
als Begleiter, der Menschen ein Leben lang zur Seite steht. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere

Fachkrankenpfleger (m/w/d) bzw.  
Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d)
in Vollzeit/Teilzeit am Standort Germersheim und Kandel

Wir sind

Akut- und Notfallkrankenhäuser und stellen mit den Standorten Kandel
und Germersheim mit 323 Planbetten die Grund- und Regelversorgung
des Landkreises Germersheim (Rheinland-Pfalz) sicher.  
Unsere modern ausgestatteten Kliniken verfügen über die Abteilungen 
Innere Medizin, Kardiologie mit Herzkatheterlabor und Stroke Unit,  
Gastroenterologie, Gynäkologie, Allgemein-, Viszeralchirurgie, Gefäßchirurgie, 
Unfallchirurgie und Orthopädie, Geriatrie, Anästhesie und Intensivmedizin 
sowie Psychosomatik. Im Juni 2021 wurden die Südpfalzkliniken um die 
Abteilung für Neurologische Frührehabilitation der Phase B (inkl.  
Beatmungsbetten in der anästhesiologisch geleiteten Intensivstation) am 
Standort Germersheim erweitert. Neben den rehabilitativen Aspekten wird 
die nötige akutmedizinische Behandlungsbedürftigkeit schwerst  
Schädel-Hirn-geschädigter Patienten künftig mit 30 Betten sichergestellt.

Ihre Aufgaben

Wir legen die Beobachtung, Betreuung und Versorgung kranker bzw.  
pflegebedürftiger Menschen vertrauensvoll in Ihre Hände. Dabei folgen 
Sie unserer Therapie- und Pflegeplanung bzw. unserem definierten  
Pflegeprozess – konkrete Maßnahmen planen Sie individuell. Darüber hinaus 
ist Ihre Assistenz bei vielfältigen Untersuchungen und Behandlungen  
gefragt. Unsere Patientinnen und Patienten bzw. ihre Angehörigen/ 
Bezugspersonen können sich jederzeit auf Ihre professionelle Beratung 
und Anleitung verlassen. Nicht zuletzt sorgen Sie für eine lückenlose  
Dokumentation und Auswertung von Patientendaten.

Ihr Profil

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Gesundheits- und Kranken- 
pfleger (m/w/d) oder ein vergleichbarer Abschluss | Gerne eine entsprechende 
Fachweiterbildung | Freundliches, aufgeschlossenes Wesen, hohe Sozial-
kompetenz | Freude am Umgang mit Menschen | Spaß an Teamarbeit, 
Leidenschaft für den Beruf | Bereitschaft zur Tätigkeit im Schichtdienst

Wir bieten

Sie erwartet eine interessante, verantwortungsvolle Aufgabe mit Gestaltungs-
möglichkeiten. Ihr Arbeitsvertrag ist unbefristet, Sie erhalten ein attraktives 
Gehalt in Anlehnung an den TVöD sowie eine arbeitgeberfinanzierte Alters-
vorsorge. Ambitionen rund um Ihre Fort- und Weiterbildung fördern wir 
sehr gerne. Flexible Arbeits- und Teilzeitmodelle sorgen dafür, dass Sie 
Job und Familie super unter einen Hut bekommen. Durch unser Social 
Intranet „ASKME“ sind Sie außerdem vom Start weg im ganzen Konzern 
gut vernetzt. Darüber hinaus dürfen Sie mit Mitarbeiterrabatten in vielen 
Onlineshops sowie zahlreichen Vergünstigungen für Freizeitaktivitäten 
und Veranstaltungen rechnen.

Für weitere Informationen steht Ihnen gerne Frau Andrea Armbrust-Müller, 
Tel.: (0 72 75) 71-13 89 zur Verfügung. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Asklepios Südpfalzklinik Germersheim
Personalabteilung · Frau Verena Eichmann
Luitpoldstraße 14 · 76870 Kandel · E-Mail: bewerbung.kandel@asklepios.com

Südpfalzkliniken

JOBS 
IN IHRER REGION

Ich suche eine (vorzugsweise männliche) 
private Pflegekraft zur täglichen Pflegehilfe 

eines pflegebedürftigen, alten Mannes. 
Stundenweise Bezahlung. Tel: 0 63 43 / 7 06 14 38
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JOBS IN IHRER  
REGION

Weitere 
Stellen  

finden Sie 
online

Wir suchen dich 
KFZ-Mechatroniker (m/w/d) / KFZ-Mechaniker (m/w/d) 

 zur Erweiterung unseres Teams 
 zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit. 

Dich erwartet: 

·  Ein anspruchsvoller, abwechslungsreicher und spannender 
Aufgabenbereich 

· Ein gutes, familiäres Betriebsklima 
·  Du übernimmst nach vorliegendem Auftrag sämtliche  
Wartungs- und Reparaturarbeiten im Bereich PKW 

·  Du führst Fehleranalysen durch und erarbeitest Lösungen 
·  Leistungsgerechte Bezahlung 

Was du mitbringen solltest: 

·  Abgeschlossene Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker oder 
KFZ-Mechaniker 

·  Selbstständige und gewissenhafte Arbeitsweise 
·  Motivation, hohe Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit 
·  Gute Umgangsformen, Zuverlässigkeit und kundenorientier-
tes Arbeiten 

Haben wir dein Interesse geweckt, dann bewerbe dich bei uns! 

In der Fellach 16
76756 Bellheim

Gewerbegebiet Fellach
 ✆ 07272/4575

G
m
b
H

Stellenausschreibung
Die Stadt Kandel sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für ihren Bauhof

einen Gärtner (m/w/d). 
Wir bieten:
-  Eine interessante, abwechslungsreiche und äußerst verantwortungsvolle 

Tätigkeit in einem jungen motivierten Team
- moderner Fuhr- und Gerätepark
- Eine unbefristete Beschäftigung in Vollzeit (aktuell 39 Wochenstunden)
-  Eine angemessene tarifgerechte Eingruppierung je nach persönlicher 

Voraussetzung bis zur Entgeltgruppe 6 TVöD
- Weiterbildungsmöglichkeiten

Den vollständigen Ausschreibungstext finden Sie auf unserer Homepage 
www.vg-kandel.de.

Sofern Sie an dieser Stelle interessiert sind, richten Sie bitte Ihre Bewerbung 
bis spätestens 31.01.2022 mit den üblichen Unterlagen (tabellarischer 
Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnisse) an die

Verbandsgemeindeverwaltung Kandel
- Personalamt - 
Gartenstraße 8
76870 Kandel
oder gerne per E-Mail an rainer.vollmar@vg-kandel.de

Für Ihre Rückfragen steht Ihnen Herr Bastian Arnold, Tel.:07275/918910 
zur Verfügung.

Die Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben sucht zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt für die Grundschule Gäuschule in Böbingen  
und Grundschule Roschbach

eine/n Schulsekretär/in (m/w/d)
in Teilzeit mit 18 Std./Woche (12 Std. + 6 Std.). Die Stelle ist unbefristet und kann 
auch von zwei Teilzeitkräften besetzt werden.
Nähere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite  
unter www.vg-edenkoben.de 

Interessiert? Jetzt bewerben bis zum 20. Januar 2022.
bewerbung@vg-edenkoben.de oder Verbandsgemeindeverwaltung 
Edenkoben, Personalamt, Poststraße 23, 67480 Edenkoben

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma Ehrmann bei.

 Diese und weitere Jobs finden Sie unter: jobs-regional.de

Mit AUSSICHT 
auf HEIMAT: 
Ihr nächster JOB.

BIS 31. JANUARBIS 31. JANUAR   anmelden • hochladen • gewinnen    anmelden • hochladen • gewinnen WWW.JUNIOR-AWARD.DE WWW.JUNIOR-AWARD.DE 

Krimifans aufgepasst: 
Schreibe Deinen Krimi
www.facebook.com/junioraward www.instagram.com/tatoreifel.junioraward

DEADLINE:DEADLINE:
31. Januar 2022
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www.gensheimer - immo.de  

76877 Offenbach 
Hochstadter Str. 2 b 
Tel. 06348/6145597 

M A K L E R  G E S U C H T ?  
Sie suchen einen erfahrenen Makler, der Ihre 
Immobilien verkauft? 
 

Genügt Ihnen seit über 40 Jahren Erfahrung 
im Verkauf von Immobilien? 
 

Dann rufen Sie mich an und vereinbaren Sie 
ein unverbindliches Beratungsgespräch. 

 

FACHBETRIEB FÜR:

BAUMPFLEGE*

BAUMKONTROLLE*

BAUMFÄLLUNG*

SEILKLETTERTECHNIK*

*Jetzt kostenlosen Beratungstermin 

 vereinbaren.

Tel. 0176-69 277 348
www.die-gartenprofis-rs.de


